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Sitzung vom 9. Februar lR78. 

lIerr 1\1 au re r trug vor: 

"Die Freigelassenen nach altnorwegischem I 

Hechte.'1 

Zu den schwierigsten Abschnitten der aHnorwegischen 

H,echtsgeschichte gehört die Lehre von der Freilassung 
und den ｆｲ･ｩｾ･ｬ｡ｳｳ･ｮ･ｮＮ＠ Sehr eigenthümlicb gestaltet 
und ungewöhnlich reich gegliedert, hat der Stand der Frei-
gelassenen in der älteren Zeit augenscheinlich eine bedeut-
same Rolle gespielt; in die verschiedensten ｒ･｣｢ｴｳｾ･｢ｩ･ｴ･＠
greift die Besonderheit seiner Stellung hinüber, und mit den 
verschiedenartigsten Rechtssätzen und H,echtsinstitnten kommt 
darum in Berührung, wer die Rechtsverhältnisse dieses Stan-

des festzustellen unternimmt. Dazu kommt; dass die Un-
freiheit, und damit aueh die Freilassung in Norwegen schon 
frühzeitig ausser Gebrauch kam, und dass demzufolge unsere 
Quellen uns von der Gestaltung des Freigelassenenstandes 

kein leben:-;frisches Bild mehr geben. Der letzte Unfreie, 
den uns die Geschichtsquellen nennen, ist ｂｬｩｲｾｲ＠ skjöldr, wel-
cher im Jahre 1181 an der Seite K. Magnus ErHngsson's, 
seines Herrn, erschlagen wurde 1), und die Abschaffung der 
auf öffentliche Kosten alljährlich vorzunehmenden Frei-

lassungen, welche der heil. Olaf eingeführt hatte, durch eben 
jenen K. Magnus bestätigt gleichfalls, dass am Schlusse des 

12. Jahrhunderts die Zahl der Unfreien im Lande nur noch 

1) Sverris s., cap. 64, S. 166. 
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eine geringe gewesen sein kann 1). Unsere Rechtsbücher 

aber, soweit sie überhaupt in ihren das weltliche Recht be-

handelnden Theilen erhalten sind, liegen uns nur in Bear-

beitungen aus dem 13. Jahrhundert vor, und es begreift s'ich 

somit, dass gelegentlich der vielfachen Umgestaltungen, 
welche sie durchzumachen hatten, bis sie zu ihrem der-
zeitigen Aussehen gelaugten, gerade die auf die Freigelasse-

nen bezüglichen Bestimmungen gar vielfach in Zerrüttung 

gerathen sein mögen. Endlich hat sich auch die Literatur 

bisher nur wenig mit dem Staude der FreigelassE'nen befasst, 
indem sie denselben immer nur ge1E'gentlich der Besprechung 

der Unfreien nebenbei mit in Betracht zog, und überdiess, 
freilich mit einzelnen bemerkenswerthen Ausnamen, mehr 
dessen sociale Stellung als dessen Behandlung im Recht in's 
Auge fasste. Sehe ieh ab von ein paar älteren, mir nicht 

zugänglichen Abhandlungen J. Hertzholm's2) und Fr. Th. 
H ur t i g ka rl 'S8), dann von des schweJisch-finnischenJ uristen 

Matth. Calonius schätzbarer Schrift: De prisco in patria 
servorum jure, welche zuerst in Gestalt von fünf Disserta-

tionen erschien (Abo, 1780, 84, 88, 91 und 93), dann von 
Schildener nochmals herausgegeben wurde (Stralsund 1819), 

. endlich in des Verfassers Opera omnia, Bd. I, S. 129 -344, 

ebenfalls ･ｮｴｾ｡ｬｴ･ｮ＠ ist (Stockholm, 1829), ｷ･ｬ｣ｨｾ＠ aber ge-
rade da abbrIcht, wo der Verfasser im Begriffe war zn den 

Freigelassenen . überzugehen, so kommt H. F. J. Es tru p , 

Om Trreldom 1 Norden (Soröe 1823) noch als eine den 
ganzen Norden umfassende Schrift in Betracht, von welcher 

S.106-25 hiehergehörtj speciell für Norwegen aber sind zu 

1) ｶｾｬＮ＠ Gjessing, in den Annaler\ 1862, S. 197-203, und 308 
dann meIne Abhandlung über die EntstehUIJO" der älteren Gula'" 1".' 
S. 148-49. b l'mgs og , 

2) Parerga de servitute personali et reali· Hafnhe 1673 
ß) De servitutis, qUlll inter majores nostros' invaluit' ｩｮ､ｯｬｾＧ＠ Haf . 

1791.. ' ,U1111, 

1l[aurer: Die Frcigdaööcllen 11W;h altllUl'lccgiöchc/ii lIeG/de. ｾＳ＠

er\\';ihnen: A. E. Er i k s e 11, Orn Tr::eldolll llOs Skandinav-
eme,l) A. Gjessing, Tnc1(lülll i Norge,2) und Fr. BrancH, 

Tr::ellcues itet!'stil1ing efter N ürges ga m 1e Love, 3) - welchen 

:Mollographirel1 ｾｩＨＺｨ＠ etwrt noch TL Key:;pr, Norges Stals-
og ｉｻｦＧｴｾｦｯｲｦｮｴｵｩｬｬｧ＠ i l\lid(lplaldercll, S. ＺｚＺＭ［ｄＭｾＩｩｊＬ＠ 4) anreihen 

lässt. J misten sind von allen d irSCll Verfassern , wenn ich 
widerUlll von Hertzholm und Hurtiglmrl absehe, llur M. 

Calonins und Fr. Bmndt, und so will ich denn, zun1ichst 

ihren Fnssstapfen folgend, venuchen, wi('weit es mir ge-
lingen möge, noch etwas mehr Klarheit in die juristische 

Construction des altnorwegischell Freigelassenenrechtes zu 

bringen. 
Die Unfreiheit war nach norwegischem Hecht ehenso 

wie nach dem Rechte so vieler anderer Völker weRentlich 

ein vererhliches Verhältni--s, und konnte sonlit nur durch 
einen f ö r ml ich e n Fr eil ass n n g s ac t heseitigt werden. 

Das norwegische Hecht kennt insbesondere keine zeitliche 

Begrenzung der Sklaverei, wie solche das gotlämlische Hecht 
in dem Satze enthiilt\ dass die Freilassung. eintreten müsse, 

sowie die Unfreiheit eine bestimmte Heihe von .Jahren ge-

dauert hat; 5) aber freilich möchte man vermuthen, dai's 

auch dem gotländischen Hechte diese ganz abnorme Bestim-

mung llur aus dem mosai:;;chen Sahbathjahre und J n beljahre 

zugeflossen sein möge,6) wie ja auch in das ,angelsäch:;;isclJe 

1) In der ｎｯｮＱｩｾｫ＠ Univcrsitets-Tiusskrift, Jahrgang VIII, lIeft 3, 
S. 1-6l (Christiallia, 18G1), und Heft 4, S. 83·-110 (Upsala, 18li21. \ 

2) In den Annaler for nordisk Olllkyndighecl og Historie, 18G2, 
S. 28---322. 

3) In der Historlsk Tidsskrift, I, S. IDG-207; ｃｨｲｩｾｴｩ｡ｮｩ｡＠ 1871. 
4) Nach des Verfassers Tod erschienen in dessen: Efterladtc Skriftcr, 

Ud. I, Abth. I; Christiania, 1867. 
5) vgl. Schlyter, Bd. XIII, 8. v. mali; Eriksen, S.109-10. 
G) 11. 1\108., 21, 2 - 11; II 1. Mos., 25, 39 - 55; V. l\1os., 15, 

12-18. 
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Recht dieses Sabbatjahr durch K. ｾ＠ ..iElfred hereingebracht 
wurde. I) Der Regel nach war es überhaupt ganz in den 

freien 'Villen des Herrn gestellt, ob und wann er seinen 
Sklaven freilassen wollte, und die verschiedensten Motive 

und Bedingungen der Freilassung konnten sich dabei er-
geben; insbesondere erfolgte diese bald unentgeldlich, indem 
der Herr längeren treuen Dienst, oder auch eine einzelne hervor-
ragende Leistung seines Unfreien belohnen, oder durch ein sol-
ches vVerk der Barmherzigkeit für sein eigenes Seelenheil' sor-
gen wollte, bald gegen Entgeld, indem man den Verwandten 
nnd Freunden des Sklaven, mildthätigen 'Wohlthätern, oder 
auch ihm selber sich loszukaufen erlaubte. In den Ge-
schichtsquellen werden, mehr freilich für Island als für 
Norwegen, zahlreiche Beispiele derartiger Vorkommnis.;;e er-
wähnt; aber auch die Rechtsquellen wissen ebensogut von 
einer unentgeldlichen Freilassung, 2) als vom Kaufen eines 
Sklaven zum Zwecke seiner Freilassung 3) oder von einem 
Loskaufe eines Sklaven durch sich selbst 4) zu berichten. 
Unter den Gesichtspunkt eines Freikaufs fallen übriO'ens 
auch die Freilassungen, welche von Staatswegün ･ｲｦｯｬｾ･ｮＮ＠
'\Venn der Heerpfeil Freie und Unfreie zur Vert.heidiO'unO' 
d . " " es elgenen Landes unter die 'Waffen ruft, erlangt ｪ･､･ｾ＠
Unfreie seine Freiheit, welcher im Kampfe einen Feind er-
legt, 5) ganz wie diess nach altdänischem Recht der Fall 
gewesen sein ｳｾｬｬ［＠ 6) ausserdem galt aber auch die, angeblich 

. vom heiligen Olaf eingeführte, Vorschrift, dass alljährlich 
zu bestimmter Zeit ·vom Dingverballde, und dann wider von 

1) lElfredes dömas, Einleitung, §. 11. 
2) G H., §. 61. 
3) FrH., IX, §. 13. 
4) GliL., §. 61; FrH., IV, §. 55. 
5) G Ho, §. 312. 

6) Saxo Grammaticus, V, S. 228-29; vgI. auch noch Jydske 
Lov, nf, 2. • 

/ 

-- ＭＭＭｾＭｾＭＭＭＭＭ

Maurer: Die J<'1'eigelassenen nach altnorwegi8chem Rechte. .25 

jedem einzelnen Volklande ein Unfreier auf gemeinsame 
Kosten freigelassen werden sollte, eine Vorschrift, welche, 
wie bereits bemerkt, erst durch K. l\bgnus Erlillgsson ab-
geschafft wurde. 1) Dass zum Behufe dieser letzteren Frei-

lassungen, welche augenscheinlich an die Stelle früherer 
Menschenopfer getreten waren, Sklaven aus gemeinsamen 
Mitteln gekauft wurden, wird uns ausdrücklich gesagt; aber 
auch in dem erstgenannten Falle muss wohl ebenso ver-

fahren worden sein, da man doch dem Herrn des mit der 
Freiheit zu belohnenden Unfreien nicht zumuthen konnte, 
dass er allein das für seine Belohnung erforderliche Opfer 
bringe: für diesen Fall musste aber überdiess, da es sich 
um die Freilassung eines individuell bestimmten Sklaven 
handelte, dem Staate ein Expropriationsrecht gegenüber 
dem Herrn dieses letzteren zugestanden werden, so dass 
also in diesem Falle die Regel eine Ausname erlitt, vermöge 
deren es im freien Belieben des Herrn stand, ob er seinen 
Sklaven freilassen wollte oder nicht. Noch in einem zweiten 
Falle wird ein solches Expropriationsrecht gewährt, und 
zwar in diesem einem Privaten, nicht dem Staate. Hat 
nämlich ein freier Mann mit einer fremden Sklavinn ein 
Kind erzeugt, und will dieses 'als das seinige anerkennen, 
so soll er berechtigt sein, es um den vVerth auszulösen, 
welcher durch die Schätzung unpartheiischer Männer fest-
gestellt wird; 2) diess eine Bestimmung, welche im schwe-
dischen 3) und dänischen 4) Rechte eine sogar 110ch weiter 

reichende Parallele findet, so ferne nach diesen das gleiche 
Expropriationsrecht jedem Verwandten des Unfreien zu-

stand, welcher diesem die Freiheit zu verschaffen wünschte. 

1) GPL, §. 4-5; FrH., 1II, § 19. 
2) G H., §. 57. 
3) WGL. I, ArOrerb., 22, und JI, 31; ÖGL., lErfJ:>ab., li.l 

4) SkaneL., 127; Andreas Sunonis, 77. 

ｾｾＢｔ＠ • .. ｾ｛Ｇ･＠
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I 

Zu bemerken ist endlich noch, dass die GI>TJ. auch elllC 

ｅｲｾｩｴｺｮｮｧ＠ ､｜ｾｲ＠ Freiheit kennen, indem sie bestimmen, das:; 
ller Unfreie, welcher volle 20 Jahre lang in Bezug auf die 

''fahl seines Aufenthaltf's, seine Verehelichung und seiIw 

vermcjgensrechtlichen Verfügungen unbehelligt geblieben ist, 

filr frei gelten ;':011, weun er sich anLlers filr frei ausgehen 
will. 1) Diese Be"timmung erkEirt sich aus der uurc:lJgreifen-

dcu Hegel dirses Hechtsbuches , dass kein gezogenes Zeug-
niss über 20 Jahre hinaus vorhält, 2) welcher in unserem 

F<llle die Folge gegeben wurde, da;;<; nach Ahlauf dieser 

Frist yon dem Freigelassenen kein Beweis seiner Frrilassung 
mehr verlangt ｷｾｲ､･ｮＧ＠ konnte, virlmehr seiner durch den 
langjährigen ｂ｜Ｇｾｩｴｺｳｴ｡ｮ､＠ unterstützten Behauptung ohne 

vVeiters grglaubt werden musste. Die an sich nur ein8 

Beweispra'sumption bezweckende Hrgel hat also hier wie in 

so manchen anderen ｆｾｩｬｬ･ｮ＠ zugleich materielle W'irkung er-

lallgt, indem sie als Surrogat der Freilassung eine ｽＱｾｲｳｩｴｺﾭ

UlJg der Freiheit entstehen liess; vollends klar wird dieser 

Sachverhalt, wenn mau beachtet, dass die FrI>L. umgekehrt 
für eine Sicherstellung des Zeugenbeweises sorgen, indem 

sie eine VOll 10 zu 10 Jahrrll zu widerholenrle Bekannt-
machung am Ding fordern, 3) daftir aber auch von keiner 
ErsitzUl1g dei" Freiheit wissen. 

Bezüglich der F 0 I' m der Fr eil ass u n g unterscheiden 
(lie GI>L. sowohl als die FrI>L. zwei gesonderte Acte, deren 
ersterer als das Geben der Frpiheit (gefa freIsi) und deren 

zweiter als das Halten des Freilassllllgsbieres (gera frelsisäl 

1) G Ji L., §. 61 und 66. 

2) vgl. me i n e Bemerkungen iu der Kritischen Viel'teljahrcsschrift 
fiiJ' Ge3etzgeU1lJlg' unJ Rechtswissenschaft, X, S. 398-400 (1868), und 
E. I-Iertzbcrg, Grundtrmkkenc iden mldstc n01'skc Proces, S.l1 bis 
12, (1874), 

3) FrH., IX, §. 12. 

IJ ) 

"i JJIanrer: Die ｆｲ｣ｩｦｬ･ｬ｡ｾｳ･ｊＯ｣ｮ＠ nach allnonvl'flischcllt BeG/de. .:. 

Ritt) bezeichnet wird; die heiden anderen Rechtsbücher, die 
BpL. also und die EI>L., enthalten keine einschlägigen Be-

stimmullO'en, da \'on ihnen nur die das Christenrecht be-

ｴｲ･ｦｦ･ｮ､･ｾ＠ Abschnitte erhalten sind. Uber die eigentliche 
Freilassung sprechen sich die FrI>L. nicht aus, ausser 
etwa insoferne, als sie gelegentlich von einer Beweisführung 

durch Zeuo'en in Bezug auf dieselbe wissen,1) und damit zu 
erkennen °gehen, dass die Zuziellllllg von Zeugen bei dem 

Acte üblich war; dieGI>L. dagegen kennen eine doppelte 
Form desselben, 2) indem sie den Unfreien entweder in die 

Kirche führen, ihm hier ein Evangelienbuch auf das Haupt 

leO"en und dabei das befreiende \Vort aussprechen, Oller " , 
aber ihn auf die "Kiste" setzen lassen, unter welcher letz-

teren man theils einen Reliquienschrein, 3) theils aber den 

Kasten verstehen will, welcher hin und wiJer unter dem 

Hochsitze (als basretiskista) angebracht. war. 4) Für die er-

stere AusleO"un rr würde der Ausdruck "kista" sprechen, da 
,.., 0 . 

"cista" im mittelalterlieben Latein wirklich den Reliqmen-
kasten bezeichnet; indessen ist doch kaum al1zunemen, dass 

neben dem "leiöa i kirkju" das "setja i kistu" als eine 
zweite kirchliche Form der Freilassung ｢･ｳｴ｡ｮｴｬｾｮ＠ haben 
sollte, und ist somit eher zu vermuthen, dass der letztere 

Ausdruck auf eine nationale Form des Ades zu beziehen 

sei, als welche das Setzen auf den Hochsitz allerdings gelten 

könnte. Die Haltung des Freilassungsbieres aber 

regeln beide Rechtsbücher ziemlich übereinstimmend. 5) Der 

Freigelassene, welchen diesen zweiten Act vorgenommen 

wissen will, hat zunächst eine gesetzlich bestimmte Quan-

titret von Bier zu bereiten, nämlich mindestens "I>riggja 

1) Fr!>L, IV, §.56. 

2) G PL" §. 61. 

3) Es trup, S. 112, Anm, 2. 

4) Gjessing, S. 263. 
5) GH., §. 6:?; FrPL., IX, §. 12; BjarkR., 1lI, §. 166. 
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stilda öl" nach den GpL., aber "niu Inffila öP' nach den 

FrpL.; 1) da 6 mffilir auf das R6Jd giel1gen, 2) betrug somit 

das Quantum nach dem let.zteren Rechtsbnche nur halbsoviel 

als nach dem ersteren. Da ein "priggja salda öl" nach 

heiden Rechtsbüchern bei der mttleiÖfng üblich war, S) ein 

.ebensolches Mass Meths nach der älteren Edda beim Braut-

mahle vorkam, 4) und nach dem Zeugnisse ｧ｣ｾ｣ｨｩ｣ｨｴｬｩ｣ｨ･ｲ＠

Quellen derselbe Betrag an Bier auch wohl den Göttel'll 

gelobt wurde,5) möchte. man allenfalls vermuthen, da:;;s das 

grössere Quantum das ursprilnglichere sein möge; indessen 

kommt doch anderwärts auch ein .,mmlis öl" 6) und ein 

"tveggja Infela öl" vor, 7) so dass die Möglichkeit nicht 

ausgeschlossen ist, das>; die verschiedenen Rechte in diesem 

Punkte von Anfang an auseinalldergegallgen sein könnten. 

Zn diesem Biere hat der Freigelassene sodann unter Zn-

ziehung von Zeugen den Freilasser einzuladen, und ihm bei 

dem Gelage den Ehrenplatz einzuraihnen ; aus,er ihm ist 
noch eine bestimmte Zahl weiterer Gäste einzuladen, darul1 ter 

des Freilassers eigene Frau, und dilrfell keine mit ihm ver-

feindete Personen geladen werden. Am ersten Abende des 

Gelages hat sodann der Freigelassene seinem Freilasser den 

Betrag von 6 Unzen als "leysingsaurar" anzubieten, und 

dabei gleich die 'Vage bereit l'.U halten, um sie ihm zuzu-

wägen; ich wenigstens möchte unter den "skalir", in welche 

I) Das Stadtrecht bietet die Variante .niu nretta (d. h. natta) öl", 
nach welcher Bier für eine 9tägige Gastere'i gefordert wür,le. 

2) Landslög, Kaupab., §. 20; nicht 3 mmlir, wie Gjessing 
S. 266 annimmt. ' 

3) G H., §. 58; F rI> L., IX, §. 1. 

4) I>rymskvioa, 2.1. 

5) InIS, II. cap. 154, S. 16; Flbk, I, §. 307. 
6) GH., §. ß. 

7) Fr H., II, §. 21. 

) 

-........... .-.. 
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die Zahlung zu legen war, lieber vVagschalen verstehen, 1) 
als Becken, in welche das Geld geworfen worden wäre, um 

dessen Güte am Klange zu prüfen. 2) Nimmt nun der Herr 

die angebotene Zahlung an, oder erlässt er sie dem Frei-

gelassenen, so ist damit die Sache abgemacht, und können 

die einmal erlassenen nicht mehr nachgefordert werden i S) 
erscheint er lIagegen nicht beim Gelage, so hat der Frei-

gelassene den Ehrensitz fiir ihn frei zu halten, die gehörig 

erfolgte Einladung desselben durch die beigezogenen Zeugen 

zu constatiren, und nicht nur am ersten Abende vor jenem 

Sitze seine Zahlung gan? ebenso anzubieten, wie wenn der 

Herr anwesend wäre, sondern auch dieses Anerbieten am 

folO'enden TaO'e beim l\IittaO'smahle zu erneuern. Meldet 
'" '" '" sich weder das erste noch das zweite Mal ein Bevollmäch-

tigter des Herrn zum Empfange des Geldes, so hat der 

Freigelassene dieses so lange aufzubewahren, bis der Herr 

es ihm selber abfordert; das Freilassungsbier aber gilt auch 
solchenfalls als vollkommen richtig gehalten. Die FrpL. 

lassen überdiess bei dem Feste einen "\Vidder schlachten, 

dessen Kopf abschneiden, und ·sodann den Herrn von dessen 

Hals die "halslausn", d. h. Halslösung nemen, unter welcher 

doch wohl nur eben jene Zahlung verstanden werden kann; 

beim Ausbleiben des Herrn fordern sie ferner, wie oben schon 

bemerkt, eine von 10 zu 10 ｊ｡ｨｲ･ｬｾ＠ sich widerholellde 

l>inglysfng bezüglich der gehörigen Abhaltung des Bieres, 

wogegen die GpL. vermöge der ihnen bekannten Ersitzung 

der Freiheit dieses Auskunftsmittels nicht bedürfen. Eine 

Bekanntmachung der erfolgten Haltung des Freilassungs-

1) So auch Guitbrandr Vigfusson', h. v. 

2) Letzterer Ansicht ist G je s s in g, S. 267. 

3) So scheint es nämlich verstanden werden zu mÜssen, wenn in 
GI>L., §. 129 die leysingsaurar zu den Vergabungen gerechnet werden, 
die unwiderruflich sinll. 

• ...ew: Ｎｾ＠ .• 
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• ...ew: Ｎｾ＠ .• 
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bieres am m6t, von welcher das Stadtrecht spricht, 1) hat 

dagegen keine selbstständige Bedeutung, bietet vielmehr nur 

den Vortheil, dass sie der Nothwendigkeit überhebt, VOll 

Fan zu Fall diesfl beweisen zu müssen. Ich glaube hierauf 

ausdrücklich anfmerksam machen zu sollen, weil nicht nur 

die schwedischen und dänischen Rechte die volle Wirkung 

der Freilassung von der Vorname eines Actes, oder doch 

einer Bekanntmachung am Ding abhängig machen, 2) son-

dern auch das isländische Recht ein ausdrückliches Ｂｬ･ｩｾ｡＠ i 

lög" des Freigelassenen fordert, welches durch den Goden, 

bei welchem diesel' im Dinge war, in der Dingversammlung 
vorzunemen war. S) 

Die Umständlichkeit, mit welcher die genannten bei den 

Rechtsbücher die Haltuug des Freilassungsbieres besprechen, 
zeigt, dass sich an diesen zweiten Act ganz ebensogut wie 

an den ersten bedeutsame rechtliche Wirkungen geknüpft 

haben ｭ￼ｾｳ･ｮＬ＠ und dass :3omit diejenigen Leute, welchen zwar 

die Freiheit gegeben worden war, welche aber ihr Frei-
lassungsbier noch nicht gehltlten hatten, eines geringeren 

Masses von Hechten genossen haben mllssen, als diejenigen, 

welche auch diesen zweiten Act hinter sich gebracht hatten. 

In der That bezeichnen zwar die OpL. sowohl als die FrpL. 

und Jas ältere Stadtrecht den Angehörigen beider Classen 
ganz gleichmässig mit dem Ausdrncke 1 e y si n g r oder 

1 e y SI n g i, fem. I e y SI n g ja, welcher, von dem Zeitworte 
leysa, d. h. lösen abgeleitet in der That für beide ganz wohl 
passt j aber sie nnterschieden doch oft genug zwischen dem 

leysingi "sa er gjört hefir frelsisöl sitt", und "sa er eigi hefir 

1) Bj arkR., H, §. 47. 

2) vgl. Gjessing, 8.'267-69, dann Nordström, Bidrag till 

den svenslla Samhälls-Författningens Historia, I, S. 100, Anm" und 
S t e man ll, dCll (1anskc Retshistorie, 8. 287 ｾＶＸＮ＠

3) Kgsbk., §. 112, S. 192; Festa:V., cap. 43, S. 357-58. 
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gjört ｦｲ･ｬｾｩｳｬ＠ sitt", und bemessen den U mfallg der Rechte 
ganz verschieden, welcher diesem und jenem eingeraümt 

werden will. \Ven11 wir nun dem gegen über in den Bp L. 

sowohl als in den EpL. yon aem leysingr oder leYi<lllgi als 

einem Freigelassenen höherer Ordnung einen fr ja 1 s gj a fi, 

fem. fr ja I s g ja f a, als einen Freigelassenen geringeren 

Grades unterschieden sehen, und wenn wir überdiess auch im 

älteren Stadtrechte einmal die frjttlsgefa der leysingja an 
die Seite gestellt, 1) und in den Frp L. wenigstens noch ein-

mal in einer Capi tel i.i berschri ft den frjttlsgjafi er wiihnt finden, 2) 
so werden wir wohl berechtigt sein anzunemen, dass diese 

Terminologie mit jener Scheidung eines zweifachen Frei-

lassungsactes zusa.mmenhängen, und dass somit unter dem 

frjalsgjafi der Freigelassene, der sein Freilassungsbier noch 

nicht gehalten hat, unter dem leysingi aber der Frei-

gelassene, der solches gehalten hat, zu verstehen sein werde, 

wogegen deI' regelmässige Sprachgebrauch der GpL.' un(l 
FrpL., ,ermöge de;;:;cn die Bezeichnung ｬ･ｹｾｩｮｧｩ＠ für bt'ide 

Classen gemeinsam vel'lVt'mlet wird, als ein erst später auf-

gekomllwner wird bezeichnet wen1ell dürfen. In der That 
erinuern Jie leysingsaurar und die bi'tlslausn, welche ge-

legentlich des Freila,ssungshieres entrichtet wurden, an die 

Bezeichm1llg leysingi, wogegen die sehr alterthürnlich 
gefasste Regel: "frjals er hverr er frelsi er ge fit , ef s<1, 

gE'fr, er gefa a," 3) oder: "pess skaI h verr vem leysingi, 

er. frelsi gaf, ef sa gaf, er gefa ｾＱｴｴｩＬＢ＠ ') ebenso bestimmt 
an den Ausdruck frjalsgjafi anklingt. Jedenfalls liegt 
kein Grund vor, mit Bischof Hannes Finnsson 5) und 

1) BjarkTI., III, §. 127. 
2) F 1':vL, IX, §. 13. 
3) G ,H., §. 61. 

4) FrJ>L., IX, §. 10. 

G) 'frntamcn ｨｩｾｴｯｬＧｩ｣ｯＭｰｨｩｬｯｬｯｧｩ｣ｵｭ＠ circa Norwegin} jus ecclesiasti-
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ganz gleichmässig mit dem Ausdrncke 1 e y si n g r oder 

1 e y SI n g i, fem. I e y SI n g ja, welcher, von dem Zeitworte 
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1) Bj arkR., H, §. 47. 

2) vgl. Gjessing, 8.'267-69, dann Nordström, Bidrag till 

den svenslla Samhälls-Författningens Historia, I, S. 100, Anm" und 
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3) Kgsbk., §. 112, S. 192; Festa:V., cap. 43, S. 357-58. 
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gjört ｦｲ･ｬｾｩｳｬ＠ sitt", und bemessen den U mfallg der Rechte 
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1) BjarkTI., III, §. 127. 
2) F 1':vL, IX, §. 13. 
3) G ,H., §. 61. 

4) FrJ>L., IX, §. 10. 

G) 'frntamcn ｨｩｾｴｯｬＧｩ｣ｯＭｰｨｩｬｯｬｯｧｩ｣ｵｭ＠ circa Norwegin} jus ecclesiasti-
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Estrup 1) unter dem frjalsgjafi einen "libertus manumissus 
e mern. domini libert.ate (lies liberalitate),H und unter dem 

leysingi einen "libertus qui se ipse pecunia e servitute re-
uimit," l.U verstehen, und ebenso liegt der Sprachgebrauch 
des isländischen Rechtes völlig ab, welches als fljalsgjafi nie 
den Freigelassenen, sondern immer nur den Freilasser be-
l.eichnet. Die norwegischen Rechtllbücher be1.eichnen diesen 
letzteren ihrerseits imnlPr nur als d r 6 t t i n'n, d. h. Herr, 
ouer noch häufiger als s 11: a pd r 6 t tin n, d. h. rechtmässiger' 
Herr, wobei das '\Vort skap in den Zusammensetzungen 
skaparfi oder skaperfingi, skapbmtandi und skapl>iggjandi, 
skapl>fng, oder auch skapdauM, skaplag, lediglich das Ord-
nungsgemässe und Gesetzliche des Verhältnisses hervorhebt j 
es ist völlig unbegründet, wenn Gjessing unter dem dr6ttinn 
immer nur den Herrn eines Unfreien, unter dem skapdr6ttinn 
dagegen den Patron eines Freigelassenen verstehen will, 2) 
vielmehr wird der letztere abwechselnd mit beiden Aus-
drücken bezeichnet. 3) In den dänischen und schwedischen 
Rechtsbüchern dagegen tritt der Ausdruck frrelsgivi, frrels-
giva wider lediglich als Be1.eichnung der Freigelassenen auf, 
und zwar ohne Unterscheidung der beiden Classen von 
solchen, welche auch diese beiden Rechte sonst auseinander-

. zubalten wissen. 4) 

Das richtige Verständniss, und mehr noch die über-
sichtliche Darstellung der auf die Freigelassenen bezüglichen 
Rechtsregeln wird schon dadurch sehr ,erschwert, dass nach 
dem soeben Bemerkten zwei verschiedene Classen von !>olchen 
ganz getrennt zu halten sind, während doch gerade die-

curn, quod Vicensiurn sive pl'iscum vulgo vocant. S. 3ß und 37, Anrn. 
68 und 69. 

1) Estrup, S. 117. 
2) G je s s i n g, S. 322. 
3) z. B. G H., §. G7. 
4) siehe Schlyter, h. v. 
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jenigen beiden Rechtsbücher , welche uns allein einiger-
massen vollständig erbaUen sind, für beide eine und dieselbe 
Bezeichnung brauchen, und nicht immer durch weitere Bei-
sätze zu erkennen geben, welche von beiden Classen sie an 
jeder einzelnen Stelle im Auge haben. Eine weitere 
Schwierigkeit liegt aber darinn, dass unter gewissen· Vor-
aussetzungen die \Virkungen, welche sich sonst nur an die 
Haltung des Freilassungsbieres knüpfen, ganz oder theil-
weise auch eintreten können, ohne dass dieses gehalten 
wurde, und dass inshesondere auch andere Rechtsacte als 
ganz oder theilweise wirksame Surrogate für das Freilas-
sungsbier gelten j dass ferner an der eigenthiimlichell Be-
handlung der Freigelassenen in gewissem Umfange auch 
deren Nachkommenschaft Antheil nimmt, wobei gleichfalls 
wider die Scheidung der Freigelassenen höherer und niederer 
Ordnung scharf im Auge zu behalten ist j dass endlich neben 
der bisher besprochenen Terminologie auch noch andere 
Standesbezeichnl1ngen vorkommen, bezüglich deren erst fest-
gestellt werrlen muss, welches ihre Geltung sei, und wie-
ferne sie sich mit den beiden Classen der Freigelassenen 
irgelldwie berühren. Es ist unter solchen Umständen 
schlechterdings unmöglich, einen streng systematischen Gang 
der Darstellung einzuhalten, ünd wird vielmehr nöthig, die 
Erörterung der einzelnen massgebcnden Stellen lediglich in 
der Reihenfolge vorzunemen, vermöge welcher es am Sicber-
sten gelingen l.U wollen scheint, in die vielfach verworrene 
Materie Klarheit zu bringen. Am Schlusse der Untersnch-
ung wird es soc1ann erst möglich werden, durch geordnetes 
Zusammenfassen der gewonnenen Ergebnisse ebenmässige 
Anschaulichkeit bezüglich der ganzen Lehre zu erzielen. 

Was zunlichst die \V ir k u n gen der Freilassung betrifft, 
so unterscheiden die BpL. und EpL. die beiden Classen der 
Freigelassenen sehr deutlich als verschiedene Stände. Beide 
Rechtsbücher weisen zunächst den verschiedenen Ständen 

[1878 I. Philo8.-philol. hist. Cl. 1.] 3 
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ihre verschiedenen Begräbnissplätze auf dem Kirchhofe an, 
und zwar in ziemlich gleichförmiger W eise Nach den BpL.l) 
soll der Kirchhof in 4 Abtheilungen ＨｦｪＶｲｾｵｮｧ｡ｲＩ＠ zerfallen, 
und sollen die Landherren "im Osten der Kirche, und süd-
lich im Lande, unter der Dachtraufe," begraben werden, 
dann die hölc1ar, unter welchen hier nur die freiaeborenen 

o 
Bauern verstanden werden können, mit ihren Kindern, jedoch 
so, dass auch die Landherrn "i b6ndalegu" zu begraben 
sind, wenn sie am Kirchhofe keinen Antheil haben; dann 
folgen die leys111gjar und ihre Kinder, und hierauf die 
frjalsgjafir mit den ihrigen, wogegen die Unfreien zunächst 
an der Kirchhofmauer zu liegen kommen. Begräbt man 
nun einen Unfreien "i frjalsgjafa legu", so hat man 6 aurar 
Busse zu geben; begräbt man einen frjalsgjafi ,,1 leysingja 
legu", so büsst man 12 Unzen; begräbt man einen leysingi 
,,1 hauldslegu", so büsst man 3 Mark. Auffällig ist dabei 
freilich, dass der Ahtheilungen nur 4, sein sollen, während 
doch 5 Classen von Leuten iu denselben untergebracht 
werden sollen. Man wird kaum, mit Estrup, annemen 
dürfen, dass die Unfreien an der äusseren Seite der Kirch-
?ofmauer, also ausserhalb des Kirchhofes, bestattet wurden; Z) 
lCh möchte vielmehr eher dafür halten, dass den Landherrn , 
welche doch wohl nur ausnamsweise auf den gemeinen 
Kirchhof zu liegen kamen, da sie gewiss mehrentheils 

1) BJ>L .. I. §. 9; ｉｾＢ＠ § .. 18; III, §: 13. Die Texte II und III ge-
denken allerdmgs der frJalsgJafir und Ihres Begräbnisslllatzes zun" h t 

. h b r ac s 
mc t; da a er auch sie hinterher dem Bussen androhen der' U , emen n-
freien. in der ａ｢ｴｨ･ｩｾｵｬｬｾ＠ des frjalsgjafir, oder einen frjalsgjafi in der 
Abthel1ullg der leysmgJar bestattet, ist klar, dasi insoweit nur ein 
Schreibverstoss vorliegt. 

2) E B tr.u p,. S: öl. G je s Bin g, S. 290, Anm., bezeichnet diese 
Deutung als ｾｭ･＠ urIge ｾ＠ lässt aber ungesagt, wie er sich helfen will 
da auch er dIe 4 AbtheIlungen auf die lelldirmeun höldar 1 ' '.' 

,I f . '1 . fi b . , J eyswgJar unu rJa sgJa r eZleht. 
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Patronatskirchen mit eigenen Familienbegräbnissen besassen, 
uud überdiess, wenn sie zur Zeit ihres Todes noch im 
activen Dienste standen, ihr Grab in der Domkil'che ihres 
Bezirkes zu beanspruchen hatten, 1) nur ein bevorzugter 
Platz innerhalb der b6ndalega, nicht eine eigene Abtheilung 
eingerailmt war, und dürfte ｨｩ･ｦｾｬＧ＠ zumal auch der Umstand 
sprechen, dass demjenigen keine besondere Busse angedroht 
wird, der einen höld an dem den lendirmenn gehörigen 
Platze begräbt. Eine ganz analoge Bestimmung über die 
Vertheilung der Begräbnissstätten enthalten ferner die EJlL., 
nur dass in derselben von keiner für die Verletzung der 
Vorschriften zu entrichtenden Busse gesprochen wird; 2) dass 
der zweite und jüngere Text dieses Rechtsbuches dabei die 
frjalsgjafir und ihre Kinder auslässt, mag ausdrücklich be-
merkt werden. Weiterhin stufen die BpL. auch das leg-
hup, d. h. die für die Grabstätte zu entrichtende Gebühr, 
inder Art ab, s) dass für die ｌ･ｩｾｨ･＠ eines Landherrn, seiner 
Frau und seiner Söhne, soweit sie noch Standesgenossen 
ihres Vaters sind, 12 Ellen, fiir die Leiche eines höldborinn 
ｭ｡ｾｲ＠ 6 Ellen, für die des leys1ngjasons 4 Ellen, für die des 
fljalsgjafi aber 11/2 Ellen zu entrichten sind, wogegen für 
die Leiche eines Unfreien nur ein gewogener Pfenning ent-
richtet wird. Auch in dieser Richtung kennen die EpL. wider 
eine entsprechende Vorschrift, ') deren Text zwar einiger-
massen cormpt ist, aber doch die massgebenden Sätze noch 
deutlich erkennen lässt; der Ansatz für den höldr muss 

1) Hiritskra., §. 21. Vgl. das unächte Privileg K. l\Iagnus Erl-
ingsson's, im Diplom. island., I, nr. 39. S. 229, welches als Inter-
pretationsbehelf immerhin gebraucht werden darf. 

2) E J> L., I, §. öO; 11, §. 39. 
3) BJ>L., J, §. 12; 11, §. 20. 
4) EJ>L., I, §. 48; H, §. 37. Der von Gjessing, S. 291, ver-

suchten Deutung: ufrjals = frjalsgjafi, vermag ich mich nicht anzu-
8chliessen. 
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1) Hiritskra., §. 21. Vgl. das unächte Privileg K. l\Iagnus Erl-
ingsson's, im Diplom. island., I, nr. 39. S. 229, welches als Inter-
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2) E J> L., I, §. öO; 11, §. 39. 
3) BJ>L., J, §. 12; 11, §. 20. 
4) EJ>L., I, §. 48; H, §. 37. Der von Gjessing, S. 291, ver-
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Sitzung der philos.-pltilol. Classe vom 9. Februar 18'7S. 

durch Correctur auf 6 Ellen gebracht werden, während er 

in Text I. deren 12, und in Text II. deren 7 beträgt, 1) 

und für: "Ufrjalsan prening vegen. firi ｡ｮ｡ｵｾｧ｡ｮＮ＠ aunan" in 

ｲｲ･ｾｴ＠ 1. ｩｳｾ＠ ｺｾ＠ lesen: "halfa ｡ｾｲ｡＠ alin fyrir frjalsgjafa. prenillg 
vegm fynr ｡ｮ｡ｵｾｧ｡ｮ＠ mannIL, während in Text II. einfach 

steht: "prening vegen firi Ｌ｡ｮ｡ｵｾｧ｡ｮ＠ man lL
, also der frjals-

gjafi völlig ausgefallen ist, und ist wohl "Ufrjalsan" ｮｵｾ＠ als 

Glossem zu Ｂ｡ｮ｡ｵｾｧ｡ｮ＠ mannIL zu fassen, wogegen die vor-
ausgehenden vVorte ausgefallen zu sein scheinen. Weiter-

hirr setzen die BpL. die Busse wegen geschlechtlicher Kränk-

ung, d:r Frau des höldr, der Tochter des leYi'lingi, der 
leysmgja und der frjalsgjafa auf 6, 4, 3 und 11/2 Mark 
fest,2) während sie beide Classen von Freigelassenen in Be-

zug ｡ｾｦ＠ de.n Umfang, in welchem die blutige Rache wegen 
des mlt emer Angehörigen begangenen U nzucbtsvel'gehens 
gestattet ist, einander gleich stellen, und nur von den Un-

freien einerseits nnd den Freigeborenen andererseits unter-
ｳ｣ｨ･ｾ､･ｮ＠ ; S) die EpL. dagegen enthalten keine einschliigigp 

BestImmung. Beachtenswerth ist, dass sowohl bei der Uu-
zuchtsbusse als beim Grahkaufe und bpi der B " . nsse wegen 
ｷｬ､･ｲｲ･｣ｨｾｨ｣ｾ･ｲ＠ Bestattung das Verhiiltnisi'l des f':jalsgjafi 
zum leysmgl und zum höldr ganz O'leichm" . d 

• ' I:> aS>ilg as \'on 
1 : 2 : 41St, und beachtenswel'th auch ､｡ｾｳ＠ dl'e TT' d 1 , .. " n.ln er (es 
leysmgl m Bemg. auf das Begräbniss diesem selbst gleich-
gestellt, dagegen m Bezug, auf den Grabkauf und' die Un-
zuchtsbusse mit einem eicrenen Ansatze z . h'h d 

• • l:> ,WISC en 1 n uu 
den FreJgeborenen hmeingeschoben sind. 

In den GpL. und Frl>L. ducreO'en wird hinsichtl' 1 
B "b' f l:> l:> IC 1 des 
ｾｧｲ｡＠ msses an den Unterschied der Stände überhaupt 

keme Rücksicht genommen, und auch bezüglich des G rah-

1) Aus VI. wurde also dort XII, hier VII. 
2) BI>L., II, §. 14. ' , 
3) ebenda, §. 15. 

J 
! 

:JJIaurer: Die Freigelassenen naeh altnorwegischem Rechte. 37 

kaufes legen ihm die GpL., deren ältere H,edaction diese 

Gebühr noch kennt, 1) während sie aus den Frl>L. völlig ver-

schwunden ist, keine Bedeutung bei, ganz wie das isländische 

Itecht die Regel aufstellt: "leg skulu öll vera jafndyr, hvort 
sem eru nrerr kirkju ･ｾ｡＠ nrr i ｫｩｲｫｪｵｧ｡ｲｾｩＢ［＠ 2) in anderen 

Hichtnngeu dagegen betonen auch jene beiden Rechtsbücher 

die Verschiedenheit jener beiden Classeu von Freigelassenen 
sehr entschieilell. Die GpL. zunächst gewähren dem Frei-

gelassenen geringerer Ordnung noch kein freies Verfügnngs-
recht über sein Vermögen, lassen ihn vielmehr nnr bis zum 

Betrage eines örtugr disponiren j S) sie gestatten ihm ferner 

auch nicht das Recht der freien Verehelichung, lassen viel-
mehr nur die mit Zustimmung seines Freilassers von ihm 

eingegangene Ehe diesem letzteren gegenüber ihre volle Wir-
kung äussern,4) so dass der Freigelassene sein Freilassungs-

bier halten muss, wenn er Ｂｲ｡ｾ｡＠ kaupum sinum ok kvan-
föngum" will; 5) endlich steht ihm auch nur innerhalb des 
Volklandes , welchem er angehört, die freie Wahl ｳ･ｩｮ･ｾ＠
Aufenthaltes zu I und kann ibn der Freilasser heimfordern, 
wenn er dessen Grenze ohne seine Erlaubniss überschreitet, 6) 
sodass der Ausdruck "skira far siW' I sich die Fahrt klären, 

geradezu für die Haltung des Freilassungsbieres gebraucht 
werden kann. 7) Ueberdies fehlt den Kindern der Freige-

1) G 1> L., §. 23. 
2) Kgsbk.§, 2, S. 9; älterer KrR., eap. 5, S. 28. 
3) GI>L., §. 56. 
4) ebends, §. 63. 
5) eben da, §. 61 und 62. 
6) ebends, §. 61 und 67. 
7) ebends, §.66. Gjessing hat bereits, S. 269, den Aus-

druck richtig in obiger Weise erklärt; nur hätte er sich dabei nicht 
auf die Worte: .ef hann f!er sik eigi skirt", in den Fr 1> L., IX, §. 10 
berufen sollen. Diese beziehen sich vielmehr auf das erfolgreiche Be-
stehen der skirsla, d. h. iles Gottesurtheiles. 

Staat:;· u. Semin3r-

bibliothek Eichstätt 

Eigentum des 

Freistaates Bayern 
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lassenen geringerer Ordnung da.'1 Erbrecht,l) und dass sie 

selbst noch zum Hanse ihres Freilassers gezählt werden, 
ergiebt sich daraus, dass dieser sie bei der Mannzahl anzu-

sagen, und für sie in zweiter Linie einzustehen hat, wenn auch 

der Mann znnächst aus eigenen Mitteln die Heerlast be-
streiten soll. 2) Ansserdem wird bei Besprechung der 'Werth-

grenzen, welche den Verfügungen der 'Weiber aus den ver-
schiedeneu Volksclassen gezogen sind, nnr der Frau des 

Freigelassenen gedacht, welcher sein Freilassungsbier ge-

halten hat,') was sich doch wohl daraus erklärt, dass die 
Fran des Freigelassenen geringerer Ordnung, dessen eigene 

DispoRitionsbefugniss schon so Rehr beschränkt war, über-

haupt keine solche besass. Auffällig ist aber, dass bei der 

Abstufung der zu beziehenden oder zu entrichtenden Bussen 
zwischen den beiden Classen der Freigelassenen nicht unter-
schieden wird, so scharf sich sonst gerade in diesem Punkte 
die Verschiedenheit der Stände auszuprägen pflegt. Da in 

Fällen einer zu empfangenden BusRe der leysingi stets halb 
so hoch als der vollfreie Mann angesetzt wird, während der 
leysfngjasonr mit einer nnorganischen Ziffer zwischen beide 
eingeschoben erscheint,') zeigt die Vergleichung der BpL. 

und EI>L., dass der Bussbetrag der höheren, und nicht der 
der ｧ･ｲｩｾｧ･ｲ･ｮＮ＠ Freigelassenenclasse dabei massgebend ge-
worden ISt; bel zu zahlenden Bussen freilich war das Y f'r-

hältniss das von I,: 2: 3 ,5) indem das Bestreben, die baugar 
zu. runden, den SIeg davongetragen zu haben scheint, und 
bel den Werthgrenzen für die Dispositionsbefugnisse der 

1) G ｾ＠ L" §. ?5; vgI. §. 25, 63 und 106. Die litla ･ｲｦｾ＠ des §. 65 
und 114 gehört nIcht hieher, da sie auf Miteigenthum zu g t 
Hand beruht. esamm er 

2) ebenda, §. 296. 
3) ebenda, §. 56. 

4) ebenda, §. 91, 198 und 200. 
5) ebenda, ｾ＠ 185, 

W· 
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Weiber galt das Verhältniss von 2: 3 : 6 ,1) wobei auch 

wider die Abrundung der Werthgrenzen massgebend gewor-
den sein dürfte. Wenn aber bei der Bestimmung der 'Werth-

(Y)'enzen innerhalb deren :meheliche Kinder mit Vergabungen o , 

bedacht werden durften, unter dem lendrma5r, hauld-
mabr und boudi nur noch der leysfngssunr, nicht aber 

der leysillgi selbst erwähnt wird,2) so muss dabei eine Coruptel 

im Texte vorliegen; die angegebenen Beträge von 6 Mark, 

3 Mark, 12 Unzen und 6 ,Unzen zeigen die normale Ab-

stufung von 1: 2 : 4:: 8, und muss somit bei dem leysing-
jasunr die (unorganische) Ziffer, und vor ,,6 aura" der leys-

fngi selbst ausgefallen sein. - Minder deutlich und z. Th. 

sogar entschieden abweichend sprechen sich die FrpL. aus. 

Während sie an einer einzelnen SteHe nur das für die Ab-
stufung der Busssätze der verschiedenen Stände geltende 

Zahlenverhältnis'l (2: 3) angeben, ohne dabei die für die ein-
zelnen Stände sich berechnenden Ansätze speciell zn nennen, S) 
sehen sie an einer längeren Reihe von Stellen bei der Be-

stimmung der Bussen von jeder Scheidung zweier Classen 

von Freigelasseneu ganz ab j') an einer, von den Verbal-
injurien handelnden Stelle aber, welche auch in das Stadt-

recht übergegangen ist, unterscheiden sie zwischen beiden 
Classen,5) und wenn wider eine andere Stelle des Stadtrechtes 

zwar bezüglich der Unzuchtsbussen nur einen einfachen 

Bllssbetrag angiebt,6) so deutet doch der Umstand, dass da-
bei die frjalsgefa neben der leysfngja genannt wird, darauf 
hin, dass in älteren Texteu für beide verschiedene Bussen 

eingesetzt gewesen sem dürften. Eine letzte Stelle des 

1) ebenda, §. 56. 
2) ebenda, §. 129. 
3) FrI>L., X, §. 34; BjarkR., ur, §. 161. 
4) FrJ>L., IV, §. 49 und 53; X, §. 41 und 46; XIII, §. 15. 
5) ｆｲｾｌＮＬ＠ X, §. 35; BjarkR., III, §. 162. 
6) BjarkR., III, §. 127. 
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Stadtrechtes endlich erkennt allen Lenten in der Stadt vom 
Landherrn herab bis zu dem Freigelassenen, der sein Frei-
lassungsbier gehalten hat, ganz gleichmässig eine Busse vou 
3 Mark zu, dagegen dem Freigelassenen, welcher dieses Bier 
noch nicht gehalten hat, nur eine Busse von 6 Unzen, I) und 
sie tritt damit allerdings mit mehrfachen audel'cu StellclJ 
in bestimmten Widerspruch; an der entschiedenen Sonderung 
der beiden Classen von Freigelassenen aber hält auch sie 
immerhin fest. Aus der Höhe der Busssätze lässt sich für 
dieses Rechtsbuch kein gesicherter Schluss ziehen, da das 
Verhältniss von 2: 3, welches widerholt aIR massgeLend filt· 
deren Abstufung bezeichnet wird,2) sich thatsächlich nicht 
consequent eingehalten zeigt, wahrscheinlich weil die Eill-
schiebullg mehrfacher Zwischenstufell in die ältere neihe 
der Stände (reksI>egn und leyslngjasonr) dasselbe undurchführ-
bar gemacht hatte, falls man nicht auf absolut unpraktische 
Bruchtheile kommen wollte. Weiterhin wird uns aber aus-
drücklich gesagt,S) dass der Sohn, welchen ein Freigelassencr 
mit einem freigeborenen Weibe, welches er nach erfolgter 
Freilassung geheirathet hatte, noch vor der Abhaltung seines 
Freilassungsbieres gewinnt, Niemandes Erbe zu nemen be-
rechtigt sei, und nur dieselbe Busse beziehe wie sein Vater, 
während sonst die Söhne von Freigelassenen (höherer Ord-
nung) eine höhere Busse erhalten; wenn aber ein solchrr 
Mann als "borinn skauta a meöal" bezeichnet wird, so wollen 
damit doch wohl die beiden für die Freilassung in Betracht 
kommenden Acte als die beiden Zipfel des ganzen Vorganges 
betrachtet werden, zwischen denen das Kind zur Welt ge-
kommen ist. Mit diesem Ausspruche stimmt aber übereiu 
wenn anderwärts gesagt wird, dass nur der ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｳｳ･ｮｾ＠

1) ebenda, H, §. 47; IU, §. 97. 
2) FrH, IV, §. 49; X, §. 34. 
3) ebenda, IX, §. 15, 
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seine Kinder beerbe, welcher sein Freilassungsbier gehalteu 
habe, I) oder dafls derjeuige VOll seinem Freilasser beerbt 
werde, welcher dasselbe noch nicht gehalten habe. 2

) Auch 
in Bezug auf seine Freizügigkeit scheint der Freigelassene 

beschränkt gewesen zu sein, solange er sein Freilassungsbier 
uoch nicht gehalten hatte,3) und nicht minder in Bezug auf 
seine vermögensrechtlichen Verfügungen, obwohl allerdings 
die einzige Stelle, welche sich hierüber ausspricht,') nicht 
deutlich zu erkennen gieht, auf welche Classe von Freigc-
Iaflsenen sie bezogen werden wolle. Er unterliegt endlich 
auch einem S chutzrechte scines Freilassers , welches als 

"vörn", d. h. Vertheidigung bezeichuet wird,6) dessen Aus-

dehnung jedoch nicht klar ist. 
Als eine weitere Art von VcrpflichtUlJgeu, welche dem 

Freigelassenen obliegen, sind aber auch die "I>yrmslir" zu 
bezeichnen, beziiglich deren freilich crst noch zu untersuchen 
ist, ob sie heiden Classen VOll Freigelassenen oder nur deI' 
einen von ihnen obliegen. Das Zeitwort I>yrma, von wel-
chem sich das Hauptwort I>yrmsl,6) welches übrigens fast 
nur in der Pluralform I>yrmslir, I>yrmslur vorkommt, ab-
leitet, bedeutet schonen, schonend und achtungsvoll behandeln, 
und bezeiclmet somit das Hauptwort ein Verhältniss, welches, 
(l'leichviel aus welchen Gründen, eine gewisse Rücksicht-
M 

name odcr Enthaltsamkeit fordert. In rein körperlichem 
Sinne spricht z. B. der Königs spiegel von einem !lvera 
1 I>yrmslum eptir bl6ölat" 7) als von dem Zustande der ｓ｣ｨｯｾ＠
nungsbediirftigkeit, in welchcm man sich nach einem Ader-

1) e ben da, §. 11. 
2) e ben da, §. 13. 
3) e ben da, §. 10. 
4) e ben da, XI, §. 23. 
5) ebenda, IX, §. 10. 
6) Die Singularform steht in der U eberschrift des §. 11, e ben d a. 

7) Konungssk., ｾＮ＠ 57, $. HO. 
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lasse zu befinden pflegt; in figürlichem Sinne dagegen ge-
braucht dieselbe Quelle den Ausdrnck ,,{>yrma lögulll", J) die 

ältcre Edda ,,{>yrma ･ｩｾｵｭＢＬｾＩ＠ und ein isländisches Rechtsbuch 

,,{>yrma ｧｲｩｾｵｭＢＳＩ＠ für die ehrfurchtsvolle Beobachtung des 

Gesetzes, Eides, Friedensgelöbnisses. Schon in einem der 
heidnischen Zeit angehörigen Liede wird der Ausdruck 

,,{>yrma v?mm", die IIeiligthümer achten, gebraucht; 4) die 

iüngeren Christenrechte aber brauchen den Ausdruck ,,{>yrma 

kirkjum ok ｫｩｲｫｪｵｧｲｾｵｭＢ＠ für die Achtung des kirchlichen 
Asylrechtes,6) den Ausdruck ,.f>yrma retti heilagrar kirkju ok 

ｬｲ･ｲｾｲ｡＠ manna" in Bezug auf die der Kirche und ihren 

Dienern geschuldete Ehrfurcht 6), uud den Ausdruck "misf>yrma 

klerk ･ｾ｡＠ klaustrmanni", "misf>yrma kirkjunnar golSs" für die 
Mishandlung geistlicher Personen und widerrechtliche Ein-

griffe in das Kirchengut, wie nenn auch der Begriff des sacri-

legium durch "mis{>yrmsl ｶｦｧｾｳ＠ lutar" widergegeben wird.7) 

In dem Erlasse über die ßannf'aIle, welcher an der Spitze 
des sog. Christenrechtes K. Sverrir's steht, spricht dieser 
König sall1mt seinem Episkopate von ,,{>yrmslir f>mr er menn 

eiga guM at veita ok oss", 8) und versteht darunter die Gott 

und dem König geschuldete Ehrfurcht: die älteren Christen-
rechte R?,er gebr.auchen bereits Ausdrücke wie ,,{>yrma diigum", 
,,{>yrma Jola heIgl", ,,{>yrll1a frjadögum ok kristnum dom i varom" 

von der kirchlich gebotenen Beobachtung der Feste und 
Fasten,9) und andererseits wider Ausdrücke wie "vera f 

1) ebenda. §. 36. S. 78. 

2) Gripisspa, 47; Signrctarkv. IIJ, 28. 

3) Kgsbk., §. 114, S. 205; Vigslocti, rap. 112, S. 166. 
4) HakonarmaJ, 18. 

5) "neuerer BH\:rR., §. 7; neuerer ｇｾｋｲｒ＠ .• §. 15; Jons KrR., 

§. 12; Arna bps KrR, §. 6 und 8. 

" 6) Arna bps Krll., §. 7. 

7) ebenda; Jons KrR., §. 54. 
8) Sverris KrR., §. 1 •. 

!) ｇｾｌＮＬ＠ §. 17 uud 20; Jo'rliL, Ir, § 34. 
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{>yrl1lslum vilS konu",I) ,,{>yrmast viÖ ｧｵｾｳｩｦｪ｡ｲＢ＠ ,,{>yrma viÖ 
kOIlU"2) von der Achtung der kirchlichen Verbote bezüg-

lich des Umganges mit vVeiberll innerhalb gewisser Grade 

der Verwandtschaft, Sch wiigerschaft und Gevatterschaft, wie 

denn auch der ｋｮｩｧｳｾｰｩ･ｧ･ｬ＠ in diesem Sinne sagt: "tynir 
hverr frmndsellli ｶｩｾ＠ annan, ok gjörisk ｳｩｦｪ｡ｾｰ･ｬＩＬ＠ ok {>yrma 

menn engulll leytum", S) wogegen ,,{>yrma sifjum" in der 

1ilteren Edda in etwas anderer Bedeutung, nämlich für die 
Bewahrung der schwägerlichen Treue gebraucht steht. ') J n 

änlichem Sinne braucht ferner ein älteres Christenrecht den 

Ausdruck: ,,{>yrmaz vid hjunskap" für die Enthaltung vom 
ehelichen Zusammenleben,5) und sagt ein altes Homilienbuch 

von denen, die sich unnatiirlicher Sünden schuldig machen: 

,,{>eir es ei ge I'yrma körIoll1 heldr en konom e{>a mis{>yrma kyc-

qvenuom ferfeottom".6) Insbesondere wird der Ausdruck auch 

fUr die VerpflichtulJgen gebraucht, welche ein ｖ･ｲｨｩｕｴｮｩｳｾ＠
der Abhängigkeit und Dienstbarkeit einem Untergebenen 
seinem Herrn sowohl als seinen Genossen gegenüber aufer-
legt. In dief/em Sinne sagt z. B. das Dienstmannenrecht, 7) 
dass die gestir innerhalb ihres Verbandes alle diejenigen 

,,{>Yl'illslur" zu beobachten haben, welche den hirÖmenn inner-
halb des ihrigen obliegen, wobei es die Verpflichtnng, sich 

bei der ｧ･ｾｴ｡ｳｴ･ｦｬｬ｡＠ einzufinden, bei Tisch die gehörige Zucht 

zu beobachten, und die Leiche verstorbener Genossen zn 

Grabe zu geleiten, als dahin gehörig bezeichnet; in diesem 
Sinne wird der AURdruck aber auch auf die Verpflichtungen 

angewandt, welche dem Freigelassenen gegenüber seinem . 

1) G1>L., §. 24. 
2) e ben da, §. 26. 

3) Konungssk., §. 36, S. 76. 
4) Signritarkv. III, 28. 
5) E1>L., J, § 4. 
6) Homiliubok, S. 137 (ed. Wisen). 
7) Hiroskra, §. 45. 
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Freilasser obliegen. Es äussern sich aber die GI>L. an einer 

für die I>yrmslir in diesem Sinne c1assiscben Stelle folgender-
massen : 1) "Der Freigelassene soll I>yrmslir beobachten gegen 
seinen Herrn. Er soll sich nicht betheiligen an Anschlägen 
gegen dessen Vermögen noch gegen dessen Leben jauch 
nicht im Gerichte ihm entgegentreten, er habe denn eine 
eigene Hechtssache zn vertheidigen, die soll er ebensogut 
gegen ihn vertheidigen wie gegen andere Leute j auch nicht 
in 'Worten sich mit ihm messen, und nicht Sch werelt noch 

Speer gpgen ihn zücken, und nicht in seiner Feinde Schaar 
stehen, und nicht Zeugniss wider ihn geben, unu nicht iR 
den Dienst übermächtiger Männer treten, er habe denn seine 
Erlaubniss dazu, noch auch ein fremdes Gericht ihm gegen-
über besetzen. 'rhut er eines dieser Dinge, so soll er auf 

den alten Sitz zUrllckkehren, auf welchem er früher gesessen 
lvar, und mit Geldeswerth sich von demselben lösen jauch 
hat er sein Vermögen verwirkt. Zwei sollen diese Ohlie-
genheiten erfüllen! Vater und Sohn, gegen Zwei auf der 

｡ｾ､･ｲ･ｮ＠ Seite j lässt sich aber der Sohn eines Freigelassenen 
emen solchen Verstoss zn Schulden kommen, so verwirkt 

er ､｡ｾｵｲ｣ｨ＠ seinem Herrn gegenüber ebenso viel Geld werth , 
als sem Vater bezahlt hat.'1 Es sind also wirklich wesent-
lich Verpflichtungen der Treue und der Ehrerbietung, welche 
unter den I>yrmslir verstanden werden, und wir haben keinen 

Gr.und, dem Worte in den FrI>L: eine andere Bedeutung 
ｾ･ｉｺｵｬｰｧ･ｮＬ＠ ｾ｢ｷｯｨｬ＠ diese keine entsprechende Erklärung 
uber dessen SInn enthalten j fraglich erscheint daeregen auf 
,:e1che Classe von Frt·igelassenen die I>yrmslir ｺｾ＠ beziehen 
sl?d, oh auf diejenigen, welche ihr Freilassllngsbier noch 
mcht gehalten haben, wie diess Gjessing annimmt 2) d h 

f d·· . , 0 er auc 
an leJemgen, welche dasselbe gehalten habe . d' 

n, WIe less 

1) G J>L, §. 66. 
2) G j e s s i n g, S. 278. 

/ 
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El'iksen und Fr. Brandt, R. Keyser und P. A. Munch be-
haupten. 1) Die Frllge ist um so wichtiger, als von deren 
Beantwortung, direct oder il1dil'ect, sowohl 1.1Ilsel'e Allffass-
uner des zwischen heifh'll Classen von Freigelassenen bestehen-
､･ｾ＠ U Ilterschiedes, als auch unser Verständlliss einer Reihe 

einzelner Quellenstellen sehr wesentlich bedingt wird. Die 
Beschaffenheit der Quellen nöthigt mich aber, ehe ich Zll 

ihrer Erledigung übergehe, erst noch ein paar andere, auf 
den Uebertritt aus der nideren Classe in die höhere bezüg-
liche Punkte klarzustellen, da. allsserdem eine Beweisführung 

in der ersteren Richtung kaum verständlich zu machen wäre. 
Die GpL stellen es der Regel nach ganz dem Gntdünken 

des Freigelassenen selbst anheim, oh und wann er sein 
Frei1assungsbier halten woIle;2) nur LeziigJich des 

Sklaven, der sich selbst freikauft, schreiben sie vor, dass er 
n'och ein volles Jahr Hir seinen Freilasser arbeiten müsse, S) 
und wird diesem somit doch wohl auch die Haltung des 

• Q I Freilassungsbieres insolange versagt gewesen sem. ,-,0 ange 
noch mindestens die Hälfte seines Werthes unbezahlt war, 
durfte der Herr soO'ar trotz der erfolgten Freilassung den o _ 

Hest mit SchläcI'en eintreiben, ohne dadurch ein Gewette 
an den König ｾｵ＠ verwirken, was wir doch wohl dahin zu 

verstehen haben, dass der Freigelassene solchcnfalls von Rechts-
wegen als für den ausständigen Theil seiner Loskaufssumme in 
Schuldhaft genommen galt, während es bei einem geringerf'n 
Betracre des Rückstandes eines hesonderen Vorbehaltes des o 

Freilassers bedurfte, um ihn der Schuld haft fürdenselbell 
zu unterwerfen. 4) Auch die FrI>L. kennen änIiche Bestim-

1) Eriksen, S. 56; Fr. Brandt, S. 204-5; R. KeYßer, S. 
293; Munch, IJ, S. %4-65. 

2) G H., §. 62. 
3) ebenda, §. 61. 
4) vgl me i n e Abhandlung: Die Schuld knechtschaft nach altnordi-

schem Rechte, S. 7-8. 
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Freilasser obliegen. Es äussern sich aber die GI>L. an einer 

für die I>yrmslir in diesem Sinne c1assiscben Stelle folgender-
massen : 1) "Der Freigelassene soll I>yrmslir beobachten gegen 
seinen Herrn. Er soll sich nicht betheiligen an Anschlägen 
gegen dessen Vermögen noch gegen dessen Leben jauch 
nicht im Gerichte ihm entgegentreten, er habe denn eine 
eigene Hechtssache zn vertheidigen, die soll er ebensogut 
gegen ihn vertheidigen wie gegen andere Leute j auch nicht 
in 'Worten sich mit ihm messen, und nicht Sch werelt noch 

Speer gpgen ihn zücken, und nicht in seiner Feinde Schaar 
stehen, und nicht Zeugniss wider ihn geben, unu nicht iR 
den Dienst übermächtiger Männer treten, er habe denn seine 
Erlaubniss dazu, noch auch ein fremdes Gericht ihm gegen-
über besetzen. 'rhut er eines dieser Dinge, so soll er auf 

den alten Sitz zUrllckkehren, auf welchem er früher gesessen 
lvar, und mit Geldeswerth sich von demselben lösen jauch 
hat er sein Vermögen verwirkt. Zwei sollen diese Ohlie-
genheiten erfüllen! Vater und Sohn, gegen Zwei auf der 

｡ｾ､･ｲ･ｮ＠ Seite j lässt sich aber der Sohn eines Freigelassenen 
emen solchen Verstoss zn Schulden kommen, so verwirkt 

er ､｡ｾｵｲ｣ｨ＠ seinem Herrn gegenüber ebenso viel Geld werth , 
als sem Vater bezahlt hat.'1 Es sind also wirklich wesent-
lich Verpflichtungen der Treue und der Ehrerbietung, welche 
unter den I>yrmslir verstanden werden, und wir haben keinen 

Gr.und, dem Worte in den FrI>L: eine andere Bedeutung 
ｾ･ｉｺｵｬｰｧ･ｮＬ＠ ｾ｢ｷｯｨｬ＠ diese keine entsprechende Erklärung 
uber dessen SInn enthalten j fraglich erscheint daeregen auf 
,:e1che Classe von Frt·igelassenen die I>yrmslir ｺｾ＠ beziehen 
sl?d, oh auf diejenigen, welche ihr Freilassllngsbier noch 
mcht gehalten haben, wie diess Gjessing annimmt 2) d h 

f d·· . , 0 er auc 
an leJemgen, welche dasselbe gehalten habe . d' 

n, WIe less 

1) G J>L, §. 66. 
2) G j e s s i n g, S. 278. 

/ 
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El'iksen und Fr. Brandt, R. Keyser und P. A. Munch be-
haupten. 1) Die Frllge ist um so wichtiger, als von deren 
Beantwortung, direct oder il1dil'ect, sowohl 1.1Ilsel'e Allffass-
uner des zwischen heifh'll Classen von Freigelassenen bestehen-
､･ｾ＠ U Ilterschiedes, als auch unser Verständlliss einer Reihe 

einzelner Quellenstellen sehr wesentlich bedingt wird. Die 
Beschaffenheit der Quellen nöthigt mich aber, ehe ich Zll 

ihrer Erledigung übergehe, erst noch ein paar andere, auf 
den Uebertritt aus der nideren Classe in die höhere bezüg-
liche Punkte klarzustellen, da. allsserdem eine Beweisführung 

in der ersteren Richtung kaum verständlich zu machen wäre. 
Die GpL stellen es der Regel nach ganz dem Gntdünken 

des Freigelassenen selbst anheim, oh und wann er sein 
Frei1assungsbier halten woIle;2) nur LeziigJich des 

Sklaven, der sich selbst freikauft, schreiben sie vor, dass er 
n'och ein volles Jahr Hir seinen Freilasser arbeiten müsse, S) 
und wird diesem somit doch wohl auch die Haltung des 

• Q I Freilassungsbieres insolange versagt gewesen sem. ,-,0 ange 
noch mindestens die Hälfte seines Werthes unbezahlt war, 
durfte der Herr soO'ar trotz der erfolgten Freilassung den o _ 

Hest mit SchläcI'en eintreiben, ohne dadurch ein Gewette 
an den König ｾｵ＠ verwirken, was wir doch wohl dahin zu 

verstehen haben, dass der Freigelassene solchcnfalls von Rechts-
wegen als für den ausständigen Theil seiner Loskaufssumme in 
Schuldhaft genommen galt, während es bei einem geringerf'n 
Betracre des Rückstandes eines hesonderen Vorbehaltes des o 

Freilassers bedurfte, um ihn der Schuld haft fürdenselbell 
zu unterwerfen. 4) Auch die FrI>L. kennen änIiche Bestim-

1) Eriksen, S. 56; Fr. Brandt, S. 204-5; R. KeYßer, S. 
293; Munch, IJ, S. %4-65. 

2) G H., §. 62. 
3) ebenda, §. 61. 
4) vgl me i n e Abhandlung: Die Schuld knechtschaft nach altnordi-

schem Rechte, S. 7-8. 
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mungen. Darauf ist zunächst kein vVerth zu legen, dass 
sie den Freigelassenen, der sein ｆｲ･ｩｬ｡ｳｳｵｮｧｾ｢ｩ･ｲ＠ halten 

will, anweisen, sich die Erlaubniss dazu von seinem Frei-

lasser zu erbitten; 1) der Verlauf der Stelle zeigt nämlicll, 
dass der Act auch in dem Falle rechtsO'ültiO' vor sich O'ehen 

n 0 0 

k?nnt:, da der Herr die erbetene Erlaubniss versagte, und 
die Bitte war somit nur eine zu Ehren des Herrn auO'e-

?rdnete Förmlichkeit ohne ernstliche Bedeutung. Dage;en 

1st zu beachten, dass dem Freigelassenen, welcher sich als 
se:bstständiger ｾ｡ｮ､＠ wirth setzeu will, die Haltung seines 

ｾｉ･ｲ･ｳ＠ schlechtbm gehoten werden zu wollen scheint,2) was 

SICh auch recht wohl erklärt, da die selbststäudi!ye Bewirth-
schaftul1g eines Hofes kaum mit den BeschräukullO'en ver-

ｾｩｮ｢｡ｲ＠ war, denen der Freigelassene geringerer Ordnung 

lU Bezug auf seine Freizügigkeit, seine vermöO'ensrechtlichell 
Verfügungen, u. dgl. unterlag; wenn dem ｾ･ｏＧ･ｬｬ￼｢･ｲ＠ eine 

andere. Rtelle die Landleihe in ｢･ｳ｣ｨｲ￤ｮｫｴ･ｲ･ｾｵ＠ Umfange 
auch dleseUl letztereu zugänglich sein lässt,3) ist dabei doch 

wohl uur an ganz kleine GutsparcelJeu zu denken. Nicht 

zu überseh.en ist ferner, dass dem Unfreien, der sich selber 
loskauft, Dicht einmal die Freiheit gegeben werden soll ehe 
er wenigstens seinen halben Preis erlegt hat lInd d ' . 
F ' ass lUl 

alle der Verletzung diesel' Vorschrift der ｌｾ＠ • 1 
• l.' relge assene 

zwar seine.m ｾｲ･ｉｬ｡ｳｳ･ｲＬ＠ aber nicht Andern gegenüber 
bnssberechtIgt 1St. 4) Insoweit sind also die ｽｩｾｲｦｬｌＮ＠ noch 
strenger als die GflL. 

ｾｯ＠ gross übrigens der Abstanu zwischen beiden CI 
F . I assen 

von relge assenen ist, so gilt doch dI'e' Halt d F . 
I '. ung es rel-
assungsbleres nIcht unter allen U t" d I 

ms an en a S 

I) Fr}l L" IX, §. I\!. In dem Satze: "nu viII skaptlrOttinn hans 
leyfa honom" bt augenscheinlich das "eigi" ausgefallen. 

2) ebenda; auch Bjal'kR., W, §. IGG. 
3) FrJ>L., XI, §. 23. 
4) Ebenda, IV, §. 55. 

·e 
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er f 0 r d e rl ich, um den Einzelnen aus der geringeren Classe 
in die höhere aufsteigen zu lassen, und die in den Rechts-

büchern vorgesehenen Ausnahmsfälle sind für das Verständ-

niss der ganzen Lehre nicht ohne Bedeutung. Als unnöthig 

bezeichnen aber zunächst die GflL. das Freilassullgsbier in 
dem Falle, da Jemand "feUr frjals a ｪｲｾＢＮｬＩ＠ Es kann dar-

unter, 7. Ulua 1 wenn man die äl1liche Ausdrucksweise eines 

isländischen Rechtsbuches vergleicht, ') nur der Fall verstan-

den werden, da die betreffende Person zwar mit einer un-

freien l\1utter erzeugt, aber vermöge einer inzwischen er-

folgten Freilassung dieser letzteren doch immerhin frei ge-

boren wurde, denn an den Sohn eines Freigelassenen, auf 

welchen der Ausdruck auch passen würde, darf nach dem 

Zusammenhange der Stelle doch wohl kaum gedacht werden, 
sofern diese im Uebrigen nur vom Freigelassenen selbst 

,spricht. An diesen .Fall reiht sich sodann der andere an, 

da ein unfrei Geborener freigelassen wurde, ehe er noch 

3 Jahre alt war, und sofort als frei auferzogen wurde, ohne 

dass eine Schuld auf ihn gelegt worden wäre. S) Die Ver-

O'leichunO' zweier anderer Stellen des Rechtsbuches 7.eigt, ') b 0 

dass dabei an den flyborinn sonr zu denken ist, d. h. an 

den Sohn, welchen ein freier Mann mit einem unfreien 

Weibe gewinnt, und welcher sodann schon in friihester J 11-

gend von seinem Vater oder den Verwandten seines Vaters 
als solcher anerkannt und freigelassen wurde. Die beiden 

bisher besprochenen Fälle haben Das unter sich gemein, 

dass bei ihnen die Bezienungen des unfrei Erzeugten zu 

einer freien Verwandtschaft, und dessen liberale Erziehung 
von seiner frühesten Jugend auf in Anschlag gebracht wer-

den; dagegen muss von einem ganz anderen Gesichtspunkte 

I) GH., §. GI. . 
2) KgsLk, §. 229, S. 165: ok felli hann anauoigr a jör<Y. 
3) G H., §, GI. 
4) ebenda, §. 57, S. 31 und §. 104. 
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mungen. Darauf ist zunächst kein vVerth zu legen, dass 
sie den Freigelassenen, der sein ｆｲ･ｩｬ｡ｳｳｵｮｧｾ｢ｩ･ｲ＠ halten 

will, anweisen, sich die Erlaubniss dazu von seinem Frei-

lasser zu erbitten; 1) der Verlauf der Stelle zeigt nämlicll, 
dass der Act auch in dem Falle rechtsO'ültiO' vor sich O'ehen 

n 0 0 

k?nnt:, da der Herr die erbetene Erlaubniss versagte, und 
die Bitte war somit nur eine zu Ehren des Herrn auO'e-

?rdnete Förmlichkeit ohne ernstliche Bedeutung. Dage;en 

1st zu beachten, dass dem Freigelassenen, welcher sich als 
se:bstständiger ｾ｡ｮ､＠ wirth setzeu will, die Haltung seines 

ｾｉ･ｲ･ｳ＠ schlechtbm gehoten werden zu wollen scheint,2) was 

SICh auch recht wohl erklärt, da die selbststäudi!ye Bewirth-
schaftul1g eines Hofes kaum mit den BeschräukullO'en ver-

ｾｩｮ｢｡ｲ＠ war, denen der Freigelassene geringerer Ordnung 

lU Bezug auf seine Freizügigkeit, seine vermöO'ensrechtlichell 
Verfügungen, u. dgl. unterlag; wenn dem ｾ･ｏＧ･ｬｬ￼｢･ｲ＠ eine 

andere. Rtelle die Landleihe in ｢･ｳ｣ｨｲ￤ｮｫｴ･ｲ･ｾｵ＠ Umfange 
auch dleseUl letztereu zugänglich sein lässt,3) ist dabei doch 

wohl uur an ganz kleine GutsparcelJeu zu denken. Nicht 

zu überseh.en ist ferner, dass dem Unfreien, der sich selber 
loskauft, Dicht einmal die Freiheit gegeben werden soll ehe 
er wenigstens seinen halben Preis erlegt hat lInd d ' . 
F ' ass lUl 

alle der Verletzung diesel' Vorschrift der ｌｾ＠ • 1 
• l.' relge assene 

zwar seine.m ｾｲ･ｉｬ｡ｳｳ･ｲＬ＠ aber nicht Andern gegenüber 
bnssberechtIgt 1St. 4) Insoweit sind also die ｽｩｾｲｦｬｌＮ＠ noch 
strenger als die GflL. 

ｾｯ＠ gross übrigens der Abstanu zwischen beiden CI 
F . I assen 

von relge assenen ist, so gilt doch dI'e' Halt d F . 
I '. ung es rel-
assungsbleres nIcht unter allen U t" d I 

ms an en a S 

I) Fr}l L" IX, §. I\!. In dem Satze: "nu viII skaptlrOttinn hans 
leyfa honom" bt augenscheinlich das "eigi" ausgefallen. 

2) ebenda; auch Bjal'kR., W, §. IGG. 
3) FrJ>L., XI, §. 23. 
4) Ebenda, IV, §. 55. 

·e 

Maurer: Die FreigeZasseneu nach altllorwegischem Rechte. 47 

er f 0 r d e rl ich, um den Einzelnen aus der geringeren Classe 
in die höhere aufsteigen zu lassen, und die in den Rechts-

büchern vorgesehenen Ausnahmsfälle sind für das Verständ-

niss der ganzen Lehre nicht ohne Bedeutung. Als unnöthig 

bezeichnen aber zunächst die GflL. das Freilassullgsbier in 
dem Falle, da Jemand "feUr frjals a ｪｲｾＢＮｬＩ＠ Es kann dar-

unter, 7. Ulua 1 wenn man die äl1liche Ausdrucksweise eines 

isländischen Rechtsbuches vergleicht, ') nur der Fall verstan-

den werden, da die betreffende Person zwar mit einer un-

freien l\1utter erzeugt, aber vermöge einer inzwischen er-

folgten Freilassung dieser letzteren doch immerhin frei ge-

boren wurde, denn an den Sohn eines Freigelassenen, auf 

welchen der Ausdruck auch passen würde, darf nach dem 

Zusammenhange der Stelle doch wohl kaum gedacht werden, 
sofern diese im Uebrigen nur vom Freigelassenen selbst 

,spricht. An diesen .Fall reiht sich sodann der andere an, 

da ein unfrei Geborener freigelassen wurde, ehe er noch 

3 Jahre alt war, und sofort als frei auferzogen wurde, ohne 

dass eine Schuld auf ihn gelegt worden wäre. S) Die Ver-

O'leichunO' zweier anderer Stellen des Rechtsbuches 7.eigt, ') b 0 

dass dabei an den flyborinn sonr zu denken ist, d. h. an 

den Sohn, welchen ein freier Mann mit einem unfreien 

Weibe gewinnt, und welcher sodann schon in friihester J 11-

gend von seinem Vater oder den Verwandten seines Vaters 
als solcher anerkannt und freigelassen wurde. Die beiden 

bisher besprochenen Fälle haben Das unter sich gemein, 

dass bei ihnen die Bezienungen des unfrei Erzeugten zu 

einer freien Verwandtschaft, und dessen liberale Erziehung 
von seiner frühesten Jugend auf in Anschlag gebracht wer-

den; dagegen muss von einem ganz anderen Gesichtspunkte 

I) GH., §. GI. . 
2) KgsLk, §. 229, S. 165: ok felli hann anauoigr a jör<Y. 
3) G H., §, GI. 
4) ebenda, §. 57, S. 31 und §. 104. 
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aus die weitere Vorschrift erklärt werden, dass auch der-

jenige Mann kein Freilasssungsbier zu halten braucht, welchem 

der König die Freiheit schenkt. 1 ) .'.lag Hein, dass die Art.. 
wie der Freilasser bei dem Freilassungsbiere mitzuwirken 

hat, für den König nicht recht passend erschien; zumal abel" 

mochte der Gedanke massgebend geworden sein, da.,s die vom 

König geschenkte Freiheit gleich von Anfang an als voll 

und allsl'itig wirksam betrachtet werden mUsse, und stellt 

sich diese Vorschrift insoweit der audern an die Seite, das:> 

alle vom König gegebenen Gaben nnanfechtLar sein sollen, t) 

und dass rom König als "heiMe" oder ,,(lrekkulaun" ge-
gebenes Land die Stammgutseigenschaft an sich tragen soll. S) 
Wir werden übrigens wohl annemen dül"fen, ohwohl diess 

nirgends ausdrücklich gesagt wird, dass die gleiche Bestim-

mung auch auf die vom Dingverbande oder von den ein-
zelnen Volkslanden Freigelassenen Anwendung gefunden 

haben werde, denn einerseits wäre kaum abgesehen, wer 
ihnen gegeniiber die Rolle des Freilassers hätte übernemen 

sollen, andererseits wird uns ausdrücklich gesagt, dass fUr 
sie keine Heerlast zu tragen sei,") was doch wohl auch ､｡ｾ＠
Nichtvorhandensein eines Freilasserr. voraussetzt; die 6 aura!", 

welche die Dinggemeinde zum Behufe der Freilassung beizu-
steuern hat, während im Uebrigen die Beschaffung de;; 
Freizulassenden der Reihe nach den einzelnen Volkslandell 
obliegt, dürfen demnach nicht, wie Gjessing will,!») als leys-
ingsaurar aufgefasst werden, sondern lediglich als ein Bei-

trag zum Ankauf.;preise des Sklaven, wobei auf die Bestim-
mung seiner Höhe allenfalls der Umstand eingewirkt haben 
mochte, dass 12 aurar in der älterll Zeit als der Durch-

1) Gl>I,., §. 61. 
2) ebentla, §. 129. 
3) ebenda, §. 270. 
4) e ben da, §. 298. 
[) ｇｪ･ｳｾｩｲｩｧＬ＠ S. 198 und 2Gi. 

) 
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schnittspreis eines Sklaven (prmlsgjöld) galten. 1) ｾｮ､ｬｩ｣ｾ＠ ｳｾｬｬ＠

aber auch der Freigelassene sein Bier zu halten nIcht nothlg 

haben, welchem sein Herr die Freiheit "skattalaust ok s:mlda.'1 
o'eerebell hat; 2) dabei wird man aber nicht nothwendlg, WIe 

ｾｶ［ｨｬ＠ geschehen ist,S) an eine unentgelclliche ｆｲ･ｩｬ｡ｳｳｵｾｧ＠ zu 

denken haben, sondern an jede Freilassung denken durfen, 

bei welcher der Preilasser, möge sie nun gegen ｅｮｴｾ･ｬ､＠
oder unentgeltlich erfolgt sein, fii.r die Zukunft auf Jede 
Ab(fabe und Dienstpflicht verzichtet hat, so dass also auch 

der
M 

Loskauf eines Sklaven um seinen vollen \Verth ｵｮｴｾｲ＠
den Begriff fallt, soferne nur Zug um Zug m!t der ｾｲ･ｉﾭ
lassung der gesammte Preis baar bezahlt w.urcle ｾｬｬｴｳ｣ｨ･ｉ､･ｮ､＠

für diese Auslegung scheint mir, neben emer gleIch nachher 

zu ｢･ｳｰｲｦｾ｣ｨ･ｮ｣ｬ･ｮ＠ analogen Satzung der ｆｾﾷｰｌＮＬ＠ dass- der .Ver-

zieht auf jede kiinftige Leistung ｩｮｳ｢･ｳｯｾ､･ｲ･＠ auch ･ｉｮＮｾｮＬ＠

unwiderruflichen, 4) Verzicht auf die ｬ･ｹｳｬｬｬｧｳ｡ｵｲｾｲ＠ enthalt, 

dessen Ablegung die Haltung des ｆｲ･ｩｬ｡ｳｳｾｮｧｳ｢ｬ･ｲ･Ｎｳ＠ denn 
doch gegen!';tandslos machen musste. Uebngens ｷｉｾ､＠ von 
_lemJ' pnieren welchem die Freiheit ohne Vorbehalt ugend-u ｾＬ＠ . 

welcher Leistung gegeben wurde, gesagt, dass er ｺｷ｡ｾＮ＠ seme 

volle Freiheit in Bezug auf Verehelichung und ｾ＠ ･ｲｭｯｧ･ｮｾﾭ

dispositionen erlange, aber doch den ｰｹｲｭｳｬｩｾ＠ ｾ･ｭ･ｭ＠ FreI-
lasser geereniiber unterworfen bleibe; da erst hmterher von 

dem ｆｲ･ｾｦ･ｬ｡ｳｳ･ｮ･ｮ＠ des Königs und von dem in frühester 

Jugend r;eigelassenen I>fborinn sonr gesprochen wird, und 

zwar ohne solchen Beisatz, wird man anzunemen haben, ､｡ｾｳ＠
bei diesen heiden Kateerorien von Leuten auch die I>yrrnshr 

wegfielen. Wirklich sa:en von dem pyborinn sonr die FrI>L. 
o H d 

ausdri.i.cklich: 5) "hann skaI ｶｩｾ＠ ellgau mann I>yrmaz , un 

1) vgl. Gjessing, S. 123-25. 
2) G»L;, §. 61. 
3) vgl. Gjessing, S. 263. 
4) G J>L., §. 129. 
5) Fr»L., X, §. 47. 
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aus die weitere Vorschrift erklärt werden, dass auch der-

jenige Mann kein Freilasssungsbier zu halten braucht, welchem 
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1) Gl>I,., §. 61. 
2) ebentla, §. 129. 
3) ebenda, §. 270. 
4) e ben da, §. 298. 
[) ｇｪ･ｳｾｩｲｩｧＬ＠ S. 198 und 2Gi. 
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der
M 
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_lemJ' pnieren welchem die Freiheit ohne Vorbehalt ugend-u ｾＬ＠ . 
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überdiess wiirde, da sich bei ihm die FreilassunO' olme Vor-
t'> 

behalt irgendwelcher Dienste und Abgaben von selbst ver-
stand, sein Fall an unserer Stelle unmöglich neben dem des 

"skattalaust ok skulda" Freigelassenen gesondert aufgeführt 
sein können, wenn nicht seinen eigenthiimlichen Voraus-
setzungen auch eigenthümliche Wirkungen entsprochen hätten; 
endlich erklärt sich auch vollkommen befriedigend, dass 

beim Freigelassenen des Königs die allgemeine Unterthanen-
pflicht, und beim .'pYborinn sour die Verwandten pflicht kriiftig 

genug war, um Jeden_ Gedanken an die (lyrmslir zurückzu-
dr.ängen. Auffällig ist dagegen, dass der, "er fljtils fellr a jörö'\ 
mIt dem ohne Vorbehalt FreiO'elassenen und nicht mit dem /b . 1:>, 

(ly orInn sonr zusammengestellt wird; indessen ist doch aus 
dem Zusammenhange der Stelle ersichtlich dass die auf ihn 

bezüglichen Worte ein späteres ｅｩｮｳ｣ｨｩ･｢ｳｾｬ＠ sind sodass die 
doppelte Möglichkeit' besteht, dass dieselben an de;1 unrechten 

?rt zu. steh:n gekommen wären, oder dass wenigstens bei 
Ihrer EmschIebunO' nur an die Worte' ｾＧ＠ ｾ＠ f ' .. t 

I:> • "ra rar sa CIO'I a 
gera .frelsis.öl sitt", welchen sie zuniichst folgen, aber ｾｩ｣ｨｴ＠
an dIe WeIter abstehenden Worte: (16 skaI hann vera i 
Jlyrmslum viö skapdrottin sinn" O'edacht wo d . d . 

• " b r en seI, un Im 
eInen ":Ie 1m anderen Falle wiirde sich annemen lassrn, dass 
auch ｾｉ･ｳ･ｲ＠ Kat:gorie VOll Leuten die Befreiung von den 
Jlyrmshr . zu TheIl wurde. Wenn aber naeh dem eben Be-
merkten In den Fällen, in welchen der E· t .tt . 

. . III rl elUes Frei-
gelassenen ｾｮ＠ dIe ｨｾｨ･ｲ･＠ Classe von Rechtswegen und ohne 
Haltung semes FreIlassunO'sbieres sich voll . ht d 
d W· k . 0 Zle , as Mass 
ｾ･ｲ＠ Ｎｾｲ＠ un?"en dIeses Eintrittes ein verschiedenes ist, so 

kann uberdIess auch in J'enen 'mderen F:·II . 1 h 
] U b . < a en, In we c en 
(er e ertntt aus der niederen in die houhe Cl d 1 
. P . '. re asse ure 1 

emen nvatact vermIttelt wIrd eine änliche V I . d h.t 
i B f d' d ' ersc 1Ie en Cl 
n ezug au ｾ･＠ ;m Freigelassenen erwachsenden Rechte 

vorkommen. DIe OJlL. sprechen n·· I' h d 'I 

k '" am IC en Satz aus: 
" aupa ma leysmgl arf börnum sinulll, ef Jleir verÖa sattir a 

, 

;_;;uiW' } 
n 
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(In. er Jlat janmfullt, sem bann ｨ｡ｦｾｩ＠ skirt far sitt", 1) und 
da der letztere Ausdruck, ·wie oben schon bemerkt wurde, 2) 

doch nUI" auf die Haltung des Freilassungsbieres bezogen 
werden kann, gestatten sie damit, dass durch besonderen 
VertraO' der Eintritt einer einzelnen unter den mehrfachen o 

·Wirkungen ausbedungen werden möge, welche sich sonst an 
die Vorname jenes Actes zu knüpfen pflegen, während dessen 
übrige Wirkungen von dem Vertrage unberührt bleiben. _ 

Weniger klar sprechen sich die Fr(lL. über die Ausnams-
fälle aus, in welchen die Haltung des Freilassungsbieres 
überfliissig erscheint j doch krnnen auch sie immerhin einige 

solche. Einmal nämlich sagen sie, wie oben schon bemerkt, 
von dem Jlyborinn sonr, der in frühester Jugend freigelassen 
wurde, dass er Niemanden gegenüber den Jlyrmslir unter-
lieO'en solle' S) wenn dabei dieser Satz in verschiedener 'Vort-I:> , 

fassllnO' zweimal hinter einander widerholt wird, erklärt o 

sich diess doch wohl aus einer gleichzeitigen BenU.tzung 
zweier verschiedener Bearbeitungen des Rechtsbuches , wie 
lEhnliches öfter vorkommt. Weiterhin wird aber von dem 

Manne der eio-ens zum Zwecke seiner Freilassung gekauft , 0 

wurde, ebenfalls wider gesagt: "skaI sa maör ｶｩｾ＠ engan mann 
Jlyrmaz" ; 4) in diesem letzteren Falle wird ausdrücklich bei-
gefügt, dass das Erbrecht und die Alimentationspflicht des 
Freilassers dem Freigelassenen gegenüber bestehen bleibe, 
solanO'e ､ｩ･ｳｾｲ＠ sein FreilassunO'sbier nicht gehalten habe, n I:> 

woO"eO"en für den ersteren Fall die Analogie der G{lL. wahr-I:> n 

scheilllich macht, dass mit den {lyrmslir auch alle anderen 
Zurücksetzungen weggefallen sein werden, deren Beseitigung 

sich sonst an die Haltung des Freilassungsbieres knüpfte. 
Vom Freigelassenen des Königs und von dem, der frei ge-

1) GJ>L., §. 66. 
2) siehe oben S. 37. 
3) ｆｲｾｌＮＬ＠ X, §. 47. 
4) ebenda, IX, §. 13. 
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beim Freigelassenen des Königs die allgemeine Unterthanen-
pflicht, und beim .'pYborinn sour die Verwandten pflicht kriiftig 

genug war, um Jeden_ Gedanken an die (lyrmslir zurückzu-
dr.ängen. Auffällig ist dagegen, dass der, "er fljtils fellr a jörö'\ 
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1) GJ>L., §. 66. 
2) siehe oben S. 37. 
3) ｆｲｾｌＮＬ＠ X, §. 47. 
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boren, aber uufrei erzeugt ist, endlich von dem ohne Vor-

behalt von Diensten und Abgaben Freigelassenen sprechen 
die Frf!L. nicht: doch wird man aus diesem ihrem Schweigen 

kaum Schlüsse ziehen dürfen, da ja eine änliche BehandlulJg 
dieser Leute wie die in den Gf!L. vorgesehene recht wohl 
stillschweigend vorausgesetzt werden mochte. Um so häu-

figer erwähnt dagegen dieses Rechtsbuch des Abkaufens der 

Folgen, welche sich an die unvollständige Freilassung knüpfen, 

und des besonderen Vertrages, welcher solchenfalls als Sur-

rogat für die HaItungdes Freilassungsbieres eintritt, und 
gerade seine dessfallsigen Angaben haben für uns erhebliche 

Bedeutung. Flir den Abschluss dieses Vertracres brauchen 

° die Frf!L. den Ausdruck: "kaupa f!ymrslur af ser ok ｶ｡ｮｭｲｾＢＬ＠
oder vom Standpunkte des Freilassers aus gesprochen: 
"selja f!yrmslur maÖ tryggÖum"; 1) sie besprechen den Fall: 
"at frelsisöl hans Val' gjört eÖa maItryggt", und den Frei-
gelassenen: "er frelsisöl sitt hefir gjärt eÖa keypt meÖ 

tryggÖum", 2) oder 11 mgekehrt die anderen Freigelassenen: 
"er eigi hafa keypt f!yrmsJur af ser",8) und sie zeigen da-
mit recht deutlich, dass das Abkaufen der f!yrmslir in der 

Regel als Ersatz für die Haltung des FreiIassunO"sbieres 
bezüglich aller ihrer Wirkungen galt, womit natlirIich nicht 
ausgeschlossen war, dass in einzelnen Fällen zwischen den 

verschiedenen Wirkungen, welche diese zu äussern pflegte, 
unterschieden, und nur ein Theil derselben vertracrsweise 
verwirklicht werden mochte. Zu demselben ｅｲｏＢｾ｢ｮｩｳｳ･＠
führen aber auch die Angaben über das Verfahren 0welches 
bei einem Streite über das PatronatsverhäItniss ･ｩｾｺｵｨ｡ｉｴ･ｮ＠
war.

4

) Behauptet der Kläger die" vörn", d. h. das Schutz-
recht über den Beklagten zn haben, während dieser ihm 

1) FrPL., IX, §. 14. 
2) ebenda, §. 10 und 11. 
3) ebenda, XI, §. 23. 
4) ebenda, IX, §. 10. 
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dieses Recht bestreitet, so hat Jener ｺｵｮ￤ｾｨｳｴ＠ d:n ersten 

Act der Freilassung zu erweisen, wogegen dIeser ｾｬｃｨ＠ dann 
nur noc ur h d ch den Beweis der Haltung seines ｆｲ･ｬｬ｡ｳｾｭｮｧｳＭ
b· . deI' des A bschl usses eines diese erset.zenden Ver-leiM, 0 . 

traO'es vertheidigen kann; gelingt aber dem Beklagten em 

ｳｯｬｾｨ･ｲ＠ Gegenbeweis, so soll er auch !';ofort ".61' f!yrmslum 

vi6 f!ann mann" sein. Der Kläger ｾｬｳｯ＠ ｨｾｴ＠ dIe Entstehung 
des Patronatsverhältnis>:es durch ehe FreIlassung: der Be-

klagte aber, falls diese ｂ･｜ｖ･ｩｳｦ￼ｨｲｵｾｬｧ＠ ｧ･ｬｵｮｧｾｮ＠ Ist, dessen 
B d· • 1nO" durch das Freilassun!!sbIer oder emen entspre-('en 1,(;' ° ｾＮＮ＠ 1 
chenden Vertrag zu erweisen, und das ｇ･ｬｩｮｾ･ｮ＠ dIeses. etz-

teren Beweif;es hat zur Folge, dass ｾｵ｣ｨＮ＠ dIe ｉ＾ｹｲｭｳｬｾｲＮＺｬｳ＠
I 1 lt Auch hier also WIrd em anderweltIoer er osc lell ge en. . . 

Vertrag als vollgültiges Surrogat für dIe Haltung des ｾｲ･ｬＭ
I b· betrachtet Es kann übrigens kaum emem aSRungs Ieres. . d 

Zweifel unterliegen, dass in dieser Zulassung emes an .er-

weitigen Vertrages an statt dieses letzteren ｆｯｲＺｮ｡ｬ｡｣ｴ･ｾ＠ e11:e 
spätere Neuerung zu erkennen sei, welche, Indem ｾｉ･＠ dIe 

verschiedenen an diesen letzteren sich knüpfe.nden ｗｾｲｫｮｮﾭ
gen von einander zn trennen ermöglichte, l1lcht ｷ･ｬｬｉｾ＠ zur 

Zerrüttuncr des älteren Systems der "leysingslägB beItrug. 

ｋ･ｨｲｾｮ＠ wir nun nach dieser Abschweifung zn der ｾＮ｢･ｮ＠
aufgeworfenen, aber nicht ｢･｡ｮｴｾｯｲｴ･ｴ･ｮ＠ .Frage zuruck, 

welcher Classe der Freigelassenen dIe ｦＡｹｲｭｳｨｾ＠ ｯ｢ｬ｡ｧｾｭＬ＠ so 
lässt sich sofort für die Frf!L. mit aller ｂ･Ｄｨｾｭｴｨ･ｬｴ＠ fest-
stellen, class es lediglich die ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｳｳ･ｬｾ･ｮ＠ germgerer Ord-

I h d Ibell betroffen wurden. Nur nung waren, we c e von ense .. . . 

unter dieser Voraussetzung erklärt sich nam.hch, dass ､ｉ･ｳＮｾｳ＠
Rechtsbnch das Abkaufen der f!yrmslir als ell1 Surrogat fur 

die Haltung des Frei!assungsbieres bezeichnen, oder Ｎｾｯｮ＠
dem der den Beweis der Haltung dieses letzteren ge:uhrt 
hat 'sao-en kann dass er ,,6r f!yrmsl um" gegen über semem 
't">, V t auch dass Freilasser sei, nur unter dieser orausse zung .' . 

unter Umständen sogar von einem Manne, der sem Frel-
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boren, aber uufrei erzeugt ist, endlich von dem ohne Vor-

behalt von Diensten und Abgaben Freigelassenen sprechen 
die Frf!L. nicht: doch wird man aus diesem ihrem Schweigen 

kaum Schlüsse ziehen dürfen, da ja eine änliche BehandlulJg 
dieser Leute wie die in den Gf!L. vorgesehene recht wohl 
stillschweigend vorausgesetzt werden mochte. Um so häu-

figer erwähnt dagegen dieses Rechtsbuch des Abkaufens der 

Folgen, welche sich an die unvollständige Freilassung knüpfen, 

und des besonderen Vertrages, welcher solchenfalls als Sur-

rogat für die HaItungdes Freilassungsbieres eintritt, und 
gerade seine dessfallsigen Angaben haben für uns erhebliche 

Bedeutung. Flir den Abschluss dieses Vertracres brauchen 

° die Frf!L. den Ausdruck: "kaupa f!ymrslur af ser ok ｶ｡ｮｭｲｾＢＬ＠
oder vom Standpunkte des Freilassers aus gesprochen: 
"selja f!yrmslur maÖ tryggÖum"; 1) sie besprechen den Fall: 
"at frelsisöl hans Val' gjört eÖa maItryggt", und den Frei-
gelassenen: "er frelsisöl sitt hefir gjärt eÖa keypt meÖ 

tryggÖum", 2) oder 11 mgekehrt die anderen Freigelassenen: 
"er eigi hafa keypt f!yrmsJur af ser",8) und sie zeigen da-
mit recht deutlich, dass das Abkaufen der f!yrmslir in der 

Regel als Ersatz für die Haltung des FreiIassunO"sbieres 
bezüglich aller ihrer Wirkungen galt, womit natlirIich nicht 
ausgeschlossen war, dass in einzelnen Fällen zwischen den 

verschiedenen Wirkungen, welche diese zu äussern pflegte, 
unterschieden, und nur ein Theil derselben vertracrsweise 
verwirklicht werden mochte. Zu demselben ｅｲｏＢｾ｢ｮｩｳｳ･＠
führen aber auch die Angaben über das Verfahren 0welches 
bei einem Streite über das PatronatsverhäItniss ･ｩｾｺｵｨ｡ｉｴ･ｮ＠
war.

4

) Behauptet der Kläger die" vörn", d. h. das Schutz-
recht über den Beklagten zn haben, während dieser ihm 

1) FrPL., IX, §. 14. 
2) ebenda, §. 10 und 11. 
3) ebenda, XI, §. 23. 
4) ebenda, IX, §. 10. 
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dieses Recht bestreitet, so hat Jener ｺｵｮ￤ｾｨｳｴ＠ d:n ersten 

Act der Freilassung zu erweisen, wogegen dIeser ｾｬｃｨ＠ dann 
nur noc ur h d ch den Beweis der Haltung seines ｆｲ･ｬｬ｡ｳｾｭｮｧｳＭ
b· . deI' des A bschl usses eines diese erset.zenden Ver-leiM, 0 . 

traO'es vertheidigen kann; gelingt aber dem Beklagten em 

ｳｯｬｾｨ･ｲ＠ Gegenbeweis, so soll er auch !';ofort ".61' f!yrmslum 

vi6 f!ann mann" sein. Der Kläger ｾｬｳｯ＠ ｨｾｴ＠ dIe Entstehung 
des Patronatsverhältnis>:es durch ehe FreIlassung: der Be-

klagte aber, falls diese ｂ･｜ｖ･ｩｳｦ￼ｨｲｵｾｬｧ＠ ｧ･ｬｵｮｧｾｮ＠ Ist, dessen 
B d· • 1nO" durch das Freilassun!!sbIer oder emen entspre-('en 1,(;' ° ｾＮＮ＠ 1 
chenden Vertrag zu erweisen, und das ｇ･ｬｩｮｾ･ｮ＠ dIeses. etz-

teren Beweif;es hat zur Folge, dass ｾｵ｣ｨＮ＠ dIe ｉ＾ｹｲｭｳｬｾｲＮＺｬｳ＠
I 1 lt Auch hier also WIrd em anderweltIoer er osc lell ge en. . . 

Vertrag als vollgültiges Surrogat für dIe Haltung des ｾｲ･ｬＭ
I b· betrachtet Es kann übrigens kaum emem aSRungs Ieres. . d 

Zweifel unterliegen, dass in dieser Zulassung emes an .er-

weitigen Vertrages an statt dieses letzteren ｆｯｲＺｮ｡ｬ｡｣ｴ･ｾ＠ e11:e 
spätere Neuerung zu erkennen sei, welche, Indem ｾｉ･＠ dIe 

verschiedenen an diesen letzteren sich knüpfe.nden ｗｾｲｫｮｮﾭ
gen von einander zn trennen ermöglichte, l1lcht ｷ･ｬｬｉｾ＠ zur 

Zerrüttuncr des älteren Systems der "leysingslägB beItrug. 

ｋ･ｨｲｾｮ＠ wir nun nach dieser Abschweifung zn der ｾＮ｢･ｮ＠
aufgeworfenen, aber nicht ｢･｡ｮｴｾｯｲｴ･ｴ･ｮ＠ .Frage zuruck, 

welcher Classe der Freigelassenen dIe ｦＡｹｲｭｳｨｾ＠ ｯ｢ｬ｡ｧｾｭＬ＠ so 
lässt sich sofort für die Frf!L. mit aller ｂ･Ｄｨｾｭｴｨ･ｬｴ＠ fest-
stellen, class es lediglich die ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｳｳ･ｬｾ･ｮ＠ germgerer Ord-

I h d Ibell betroffen wurden. Nur nung waren, we c e von ense .. . . 

unter dieser Voraussetzung erklärt sich nam.hch, dass ､ｉ･ｳＮｾｳ＠
Rechtsbnch das Abkaufen der f!yrmslir als ell1 Surrogat fur 

die Haltung des Frei!assungsbieres bezeichnen, oder Ｎｾｯｮ＠
dem der den Beweis der Haltung dieses letzteren ge:uhrt 
hat 'sao-en kann dass er ,,6r f!yrmsl um" gegen über semem 
't">, V t auch dass Freilasser sei, nur unter dieser orausse zung .' . 

unter Umständen sogar von einem Manne, der sem Frel-
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lassungsbier noch nicht gehalten hat, gesagt werden kann, 

dass er ｉｉｶｩｾ＠ engan mann {>yrmaz" soll. Aber auch für die 

GI>L. scheint die Sache nicht anders zu stehen. N ur so 

begreift sich nämlicb, dass von dem in seiner frühesten 

Jugend freigelassenen Sklavinnensohne die G {>L. sagen können, 

er brauche kein Freilassungsbier zu halten, während die 
Fr{>L. erklären, dass er ｉｉｶｩｾ＠ engan mann {>yrmaz" solle, oder 

､｡ｾｳ＠ es von dem "skattalaust ok skulda" Freigelassenen 
he Isst, er brauche zwar kein Freilassunrrsbier zu halten um . B b, 

In ezug auf Verehelichungsrecbt und Vermögensdisposi-
tionen . völlig frei zu werden, solle aber dennoch ({>o) den 
{>yrmshr unterworfen bleiben. 

. Sofort erhebt sich aber eine zweite Schwierigkeit. Eben 
Jene von den {>yrmslir handelnde Stelle der G{>L. welche 
oben übersetzt wurde,!) legt solche nur dem v . 'I 

• .I.' nnge assenen 
sel?st und semem Sobne auf; andererseits aber spricht eine 
weItere Stelle desselben ｒ･｣｢ｴｳ｢ｵ｣｢･ｾ＠ dem F '1 d . . . rel asser un 
semer Nachkommenschaft an dem Nachlasse d lII' I 

. es .I.' relge as-
senen und semer Nachkommen ein Erbrecht zu 1 I 
b'd 't b' , weCles 

Cl ersel s I s zum neu nt enG rad e rel'cbt 2) d h 
d· F " un aue 

le rl>L. sprecben von einem his zum neunten G ' " . h 
' raue SIC 

erstreckenden Erbrechte, während sie zugleich (}l'e J- l' 
b · . t'yrms Ir 

1 s zum v I e r te n G rad e reichen lassen 8) N h b 'd 
R " '. ac el' en 

echtsbucbern konnten also die J-yrmsll'r . t 
• l' , ,Welllgs ens unter 

geWIssen Voraussetzungen und innerhalb . G 
"b . geWIsser reI1Zen, 
u er dIe Perl;on des Freigelassenen hinaus auf c,' N h 
k · < ",eIne ac-

ommen SICh vererben wäbrend d' 'h 
h ',Ie I nen gegel1über-

ste enden Recbte des Freilassers in derselbe W· f 
d N h n else au 
･ｾｳ･ｮ｡｣＠ kommen übergiengen; nach beiden Recbtsbüchern 

bheben aber auch nach Beseitigung der J- I' 
. '. t'yrms Ir noch 
Immer geWIsse weItere Rechtsfolgeu der F '1 
----'-' _ rel assung übrig, 

1) GI>L., §. 66; s. oben S. 44. 
2) ebenda, §. 106. 
3) Fr .1>1,. IX, §. 11. 
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welche sich im Hause des Freilassers sowohl als des Frci-

rrelassenen noch auf eine weitere Reihe von Generationen 
b 

vererbten. Nach beiden Seiten hin sind die einschlägigen 

Quellenstellen so wichtig, und zugleich so schwer zu ver-

stehen, dass sie einer genaueren Betrachtung schlechterdings 

bedürfen. Es wird aber zunächst in den G{>L., nachdem 

das verwandtschaftliche Erbrecht bis zu den Nachgeschwister-

kindern, herab unter 13 fortlaufenden Nummern besprochen 

worden war, mit den Worten fortgef,thren 1): "Her skyrir 

um leysings erfÖ. Nu er hin fjugrbinda leysfngs erfÖ. hana 

skaI taka til nfunda knes. fyrr en undir konong gange. 

peo-ar leysings sun tekr efter ｦ｡ｾｵｲ＠ sinn. {>a take hverr 

･ｦｴｾｲ＠ annan. N {i ｶ･ｲｾｲ＠ {>ar ｡ｬＨｬ｡ｵｾ｡＠ arfr i leyslogs kyni. ok 

er eno-i sa maör er ftar er i erfÖa tale viÖ hann. er ｡ｮ､｡ｾｲ＠o 

er or leysfngs kyninu. {>a skaI hinn er or skapdrottens 

kvisl er. taka til niunda knes fyrr en undir konong gange. 

{>o at S,t se hinn aUe er ＺＺｌｬｬ､｡ｾｲ＠ er fra leysingjanom." Die Stelle 

unterscheidet zunächst das Erbrecht auf Grund der Ver-

wamltschaft von dem auf Grund der Freilassung, und setzt 

beidt'n wider den Anspruch des Königs auf die herrenlose 

Erbschaft entgegen; sie bestimmt ferner, dass dieser An-

spruch des Königs erst dann zum Zuge kommen solle, 

wenn im gegebenen Falle keines jener beiden Erbrecbte be-

gründet sei. In gleicher 'V eise lässt die Stelle das ver-

wandtschaftliche Erbrecht dem auf die Freilassung begrün-

deten vorgehen, und somit dieses letztere erst dann Platz 

o-reifen wenn die ganze Nachkommenschaft des Freigelas-b' , 

senen ausgestorben ist; sie setzt aber für das Erbrecht 

dieser letzteren voraus, dass des Freigelassenen Sohn seines 

Vaters Erbe neme, d. h. dass der Freigelassene selbst 

sein Freilassllng,.,bier gehalten, oder doch durch anderweitigen 

Vertra(r seinen Kindern das Erbrecht verschafft habe, und o 

1) GI>L., §, 106. 
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lassungsbier noch nicht gehalten hat, gesagt werden kann, 

dass er ｉｉｶｩｾ＠ engan mann {>yrmaz" soll. Aber auch für die 

GI>L. scheint die Sache nicht anders zu stehen. N ur so 

begreift sich nämlicb, dass von dem in seiner frühesten 

Jugend freigelassenen Sklavinnensohne die G {>L. sagen können, 

er brauche kein Freilassungsbier zu halten, während die 
Fr{>L. erklären, dass er ｉｉｶｩｾ＠ engan mann {>yrmaz" solle, oder 

､｡ｾｳ＠ es von dem "skattalaust ok skulda" Freigelassenen 
he Isst, er brauche zwar kein Freilassunrrsbier zu halten um . B b, 

In ezug auf Verehelichungsrecbt und Vermögensdisposi-
tionen . völlig frei zu werden, solle aber dennoch ({>o) den 
{>yrmshr unterworfen bleiben. 

. Sofort erhebt sich aber eine zweite Schwierigkeit. Eben 
Jene von den {>yrmslir handelnde Stelle der G{>L. welche 
oben übersetzt wurde,!) legt solche nur dem v . 'I 

• .I.' nnge assenen 
sel?st und semem Sobne auf; andererseits aber spricht eine 
weItere Stelle desselben ｒ･｣｢ｴｳ｢ｵ｣｢･ｾ＠ dem F '1 d . . . rel asser un 
semer Nachkommenschaft an dem Nachlasse d lII' I 

. es .I.' relge as-
senen und semer Nachkommen ein Erbrecht zu 1 I 
b'd 't b' , weCles 

Cl ersel s I s zum neu nt enG rad e rel'cbt 2) d h 
d· F " un aue 

le rl>L. sprecben von einem his zum neunten G ' " . h 
' raue SIC 

erstreckenden Erbrechte, während sie zugleich (}l'e J- l' 
b · . t'yrms Ir 

1 s zum v I e r te n G rad e reichen lassen 8) N h b 'd 
R " '. ac el' en 

echtsbucbern konnten also die J-yrmsll'r . t 
• l' , ,Welllgs ens unter 

geWIssen Voraussetzungen und innerhalb . G 
"b . geWIsser reI1Zen, 
u er dIe Perl;on des Freigelassenen hinaus auf c,' N h 
k · < ",eIne ac-

ommen SICh vererben wäbrend d' 'h 
h ',Ie I nen gegel1über-

ste enden Recbte des Freilassers in derselbe W· f 
d N h n else au 
･ｾｳ･ｮ｡｣＠ kommen übergiengen; nach beiden Recbtsbüchern 

bheben aber auch nach Beseitigung der J- I' 
. '. t'yrms Ir noch 
Immer geWIsse weItere Rechtsfolgeu der F '1 
----'-' _ rel assung übrig, 

1) GI>L., §. 66; s. oben S. 44. 
2) ebenda, §. 106. 
3) Fr .1>1,. IX, §. 11. 
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welche sich im Hause des Freilassers sowohl als des Frci-

rrelassenen noch auf eine weitere Reihe von Generationen 
b 

vererbten. Nach beiden Seiten hin sind die einschlägigen 

Quellenstellen so wichtig, und zugleich so schwer zu ver-

stehen, dass sie einer genaueren Betrachtung schlechterdings 

bedürfen. Es wird aber zunächst in den G{>L., nachdem 

das verwandtschaftliche Erbrecht bis zu den Nachgeschwister-

kindern, herab unter 13 fortlaufenden Nummern besprochen 

worden war, mit den Worten fortgef,thren 1): "Her skyrir 

um leysings erfÖ. Nu er hin fjugrbinda leysfngs erfÖ. hana 

skaI taka til nfunda knes. fyrr en undir konong gange. 

peo-ar leysings sun tekr efter ｦ｡ｾｵｲ＠ sinn. {>a take hverr 

･ｦｴｾｲ＠ annan. N {i ｶ･ｲｾｲ＠ {>ar ｡ｬＨｬ｡ｵｾ｡＠ arfr i leyslogs kyni. ok 

er eno-i sa maör er ftar er i erfÖa tale viÖ hann. er ｡ｮ､｡ｾｲ＠o 

er or leysfngs kyninu. {>a skaI hinn er or skapdrottens 

kvisl er. taka til niunda knes fyrr en undir konong gange. 

{>o at S,t se hinn aUe er ＺＺｌｬｬ､｡ｾｲ＠ er fra leysingjanom." Die Stelle 

unterscheidet zunächst das Erbrecht auf Grund der Ver-

wamltschaft von dem auf Grund der Freilassung, und setzt 

beidt'n wider den Anspruch des Königs auf die herrenlose 

Erbschaft entgegen; sie bestimmt ferner, dass dieser An-

spruch des Königs erst dann zum Zuge kommen solle, 

wenn im gegebenen Falle keines jener beiden Erbrecbte be-

gründet sei. In gleicher 'V eise lässt die Stelle das ver-

wandtschaftliche Erbrecht dem auf die Freilassung begrün-

deten vorgehen, und somit dieses letztere erst dann Platz 

o-reifen wenn die ganze Nachkommenschaft des Freigelas-b' , 

senen ausgestorben ist; sie setzt aber für das Erbrecht 

dieser letzteren voraus, dass des Freigelassenen Sohn seines 

Vaters Erbe neme, d. h. dass der Freigelassene selbst 

sein Freilassllng,.,bier gehalten, oder doch durch anderweitigen 

Vertra(r seinen Kindern das Erbrecht verschafft habe, und o 

1) GI>L., §, 106. 
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sie lässt somit den anderen Fall unbesprochen, da diess 
nicht geschehen war. Ist nun aber die ganze Nachkommen_ 

schaft des Freigelassenen ausgestorben, so soll das Erbrecht 

auf Grund der Freilassung bis zum 9. Grade reichen, und 
zwar beiderseits , so dass also die Nachkommenschaft des 

Freilassers bis zum 9. Grade die Nachkommenschaft des 
Freigelassenen bis zu demselben Grade beerbt, und zwar 

wird dabei, wie die letzten Worte I der Stelle zeigen, der 

Freigelassene selbst, und somit natürlich auch der Freilasser 
selbst ｭｩｴｧ･ｾ￤ｨｬｴＮ＠ so dass beiderseits der 8. Nachkomme in 

gerade absteigender Linie der letzte Erbende, beziehungs_ 

weise Beerbte ist. ADnlich, aber in mancher Beziehung 

noch deutlicber, sprecben sich die FrflL aus, 1) und lauten 

deren Worte folgendermassen : "Um f1yrmsl ok erfÖir leys-
ingja. Leringja rett ero 4. menn i f1yrmslum. en hinn 

5. er 61' f16at eigi Re keyptr. En leysingi sa er frelsisöl 
sitt heffr gjört eÖIt keypt meÖ hyggÖum. 8a skaI taka arf 

sunar sins ok d6ttor ok leysIl1gja sins hins hiÖja. En 
synir leysingja skulo taka ß. manna arf. föÖor ok m6Öor 

ｯｾ＠ sunar ok d6ttor ok b1'6Öor ok systor ok leysfngja sins 
hms 7. Sva skaI sunr leysingja taka ok sunal'SUllr ok f1ess 
sunr f1eir er sva taka ok sva d6ttir ok systir sem sunr ok 

br6Öir ef f1eir ero eigi til. ok Sva skaI hvart f1eirra hyggja 

fyrir öÖru. En f1egar f1a 6. menn liÖr, f1a hverfr aftr undir 
skapdr6ttinn arfval1 öll til ninnda knes ok Sva fyrir hyggja 

ef f1ess hrf." Es sollen also nach dieser Stelle die f1yrmslir, 
solange sie nicht abgekauft oder durch die HaltunO' des 
Freilassungsbieres beseitigt sind, neben dem ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｾ･ｮ･ｮ＠
ｾ･ｬ｢ｳｴ＠ .au?h noch 3 Graden seiner Descendenz obliegen, näm-
hch WIe 1m Folgenden gesagt wird, dessen Sohn, Enkel 
und Urenkel, wogegen der Sohn dieses letzteren von den-
selben von Rechtswegen frei wird, auch Wenn eine vertraO's-

o 

1) Frl>L., IX, §. 11. 
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weise Beseitigung solcher Abhängigkeit nicht stattgefunden 

hat; wenn demnach gesagt wird, dass 4 Personen den 

f1yrmslir unterliegf'n, und erst die Me von ihnen frei ｷ･ｲ､ｾＬ＠
so ist dabei, wie in der obigen Stelle der GflL., der FreI-

gelassene selbst mitgeziihlt. Weiterhin ｢･ｳｰｲｩｾｨｴＮ＠ aber die 
Stelle auch noch den anderen Fall, da der ｾ＠ n.ngelassene 
spin Freilassungsbier gehalten, oder sich VOll dessen Haltung 

freigekauft hat, und sie gesteht fiir dieRen Fall dem Frei-

gel!lssenen selbst seinen Kindf'rn gegenüber ein Erbrecht 
zu, welches ihm offenbar in jenem anderen, zuvor be-

sprochenen Falle nicht zukommen sollte, wie diess in der 

Tbat nach den obigen Auseinandersetzungen sich von selbst 

versteht; sie räumt ferner den Kindern des Freigelassenen 

nicht nur ihren eigenen Kindern, sondem auch ihren 

lEItern und Geschwistern gegeniiber ein Erbrecht ein, und 
verfährt ebenso bezüglich der Enkel und Urenkel des F:rei-

gelassenrn, während sie zugleich dem Freilasser und seiner 

Nachkommenschaft ein eventuelles Erbrecht gegenüber dem 
Freigelas'lenen und seinen Nachkommen für den Fall ge-

währt, dass erbberechtigte Personen innerhalb des Ge-
schlechtes dieses letzteren nicht vorhanden sein sollten. Die 

8ache stand demnach so, dass die Zurücksetzungen, denen 
sich der Freigelassene geringerer Ordnung a m:gesetzt sab, 

und zu denen ausser den f1yrmslir auch die Entziehung des 

ｅｲ｢ｲ･ｾｨｴｳ＠ u. dgl. gehörte, sich vou Rechtswegen nach den 

GflL. noch auf den erst.en, nach den FrflL. aber noch auf 

die 3 ersten Grade seiner Descendenz erstreckten, wogegen 

nach den GflL. dessen Enkel, nach den FrflL. aber der Sohn 

seines Urenkels von denselben ohne \Veiters frei wurde, 

und eben damit sofort in den Kreis der freien Geschlechter 
einrückte. Aber dieselbe Wirkung konnte bereits vor dem 

Ablaufe der betreffenden Anzahl von Generationen dadurch 

erzielt werden, dass von dem Freigelassenen sein Freilas-

sungsbier gehalten, oder ein dasselbe ersetzender Vertrag 
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sie lässt somit den anderen Fall unbesprochen, da diess 
nicht geschehen war. Ist nun aber die ganze Nachkommen_ 

schaft des Freigelassenen ausgestorben, so soll das Erbrecht 

auf Grund der Freilassung bis zum 9. Grade reichen, und 
zwar beiderseits , so dass also die Nachkommenschaft des 
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selbst ｭｩｴｧ･ｾ￤ｨｬｴＮ＠ so dass beiderseits der 8. Nachkomme in 
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deren Worte folgendermassen : "Um f1yrmsl ok erfÖir leys-
ingja. Leringja rett ero 4. menn i f1yrmslum. en hinn 

5. er 61' f16at eigi Re keyptr. En leysingi sa er frelsisöl 
sitt heffr gjört eÖIt keypt meÖ hyggÖum. 8a skaI taka arf 

sunar sins ok d6ttor ok leysIl1gja sins hins hiÖja. En 
synir leysingja skulo taka ß. manna arf. föÖor ok m6Öor 
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ef f1ess hrf." Es sollen also nach dieser Stelle die f1yrmslir, 
solange sie nicht abgekauft oder durch die HaltunO' des 
Freilassungsbieres beseitigt sind, neben dem ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｾ･ｮ･ｮ＠
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o 

1) Frl>L., IX, §. 11. 
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weise Beseitigung solcher Abhängigkeit nicht stattgefunden 
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GflL. noch auf den erst.en, nach den FrflL. aber noch auf 
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, ,. 

, . 
'. 

" 

58 Sitzu11g dtf philo8'-l'hilol, Glusse tOllt 9. Februar 1878. 

mit dem Freilasser geschlossen wird; doch bleibt, gleichviel 

ob das Freilassllngsbier ｧ･ｨ｡ｬｴｾｮ＠ odel' nicht gehalten wird, 

ein subsidiäres Erbrecht des Freilassers und seiner Nach-

kommenschaft für den Fall bestehen, dass im Geschlechte 

des Freigelassenen selbst erbberechtigte Personen, nicht vor-

handen sein sollten, und dieses subsidiäre Erbrecht reicht 

nach_ beiden Rechtsbilchern ganz gleichmässig bis zum 9. 

Grade. Auf das Erbrecht beschränkt sich übrigens die fort-

dauernde Beziehung zwischen beiden Haüsern nicht; viel-

mehr ist auch von ･ｩｮｾＺ＠ "fyrirhyggja" die Rede, unter 
welcher wir, nach der Uberschrift einer anderen Stelle zu 
schliessen , 1) zunächst die Verpflichtung zur Versorgung 

dürftiger Angehöriger, vielleicht aber überdiess auch noch 

die Berufung zur Vormundschaft über minderjährige zu 
verstehen haben. Auch die GpL. wissen von einer gegen-
seitigen Alimentationspflicht, welche zwischen den Haüsern 

des Freilassers und des Freigelassenen besteht; ich will in-

dessen ihre Erörterung sowohl als die einiger erbrechtlicher 

:Fragen mir auf später versparen, da sie ihre besonderen, 
für's Erste noch nicht wohl zu bewältigenden ｾ｣ｨｷｩ･ｲｩｏＧﾭ

k:iten bietet. Vorerst möchte ich vielmehr noch ･ｩｮｩｾ･＠
die N acb kommenschaft der Freigelassenen betreffende FraO'en 

erledigen, um hiedurch die Prüfung jener ｳ｣ｨｷｩ･ｲｩｧ･ｾ･ｮ＠
Zweifelspunkte vorzubereiten. 

\Viderholt wird von einem Vorzuge gesprochen welcher 
dem Sohne des Freigelassenen seinem Vater ｧ･ｧ･ｾ￼｢･ｲ＠ zu-

komme, und als leysingjasonr wird derselbe dabei be-
zeichnet, ohne ｾ｡ｳｳ＠ dabei zumeist angedeutet würde, welche 
Classe von FreIgelassenen damit in BezuO' genom 

ｾ＠ men wer-
den wolle. Die BpL. lassen zwar, wie oben schon bemerkt 

ｾｵｾ､･Ｎ＠ die ｬ･ｾｳｦｮｧＡｾ＠ ｢ｾｲｮ＠ auf dem Begräbnissplatze der leys-
lllgJar, und dI,e frJalsgJafa börn auf dem der fl'jalsgjafar be-

1) Frl>L, IX, §. 25: vgl. auch §. 13, ebenda. 

•. , 
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erdigen, 1) und stellen auch hinsichtlich der blutigen Rache, 

welche wegen der Kränkung von 'Weibern genommen wer-

den darf, die frjalsgjafar, leysfngjar und leysingjasynir unter 

sicb ganz gleich; 2) aber in Bezug auf den Betrag des Grab-

kaufes, S) dann in Bezug auf die Höhe der Unzuchtsbusse 4) 
stufen sie alle drei Classen unter sich ab. wobei nicht un-

bemerkt zu lassen ist, dass der frjalsgjafi, leysfngi und höldr 

unter einander in dem normalen Verhältnisse von 1: 2 : 4 

stehen, wogegen sich der leysingjasonr mit einem abnormen 

Ansatze in die Bussskala zwischen die beiden letzteren hinein-

schiebt. Ganz ebenso steht die Sache auch nach den EpL., 

indem auch diese zwar auf dem Kirchhofe die leysingjar mit 

ihren Kindern und die frjalsgjafar mit den ihrigen je in 
einer gemeinsamen Abtheilung beerdigen lassen, 5) aber in 

Bezug auf den Betrag des legkaup den leysingjason vom 

leysingi unterscheiden, und dem ersteren einen unorganischen 

Ansatz zwischen dem letzteren und dem höldr anweisen. 6
) 

In diesen beiden Rechtsbüchern kann natürlich unter dem 

besonders aufgefiihrten leysingjason nur der Sohn eines 

FreiO'elassenen höherer Ordnnng verstawien werden, da sie 
b . d 

ja die Bezeichnung leysingi auf diesen beschl'iin ken; mm er 

Sicher ist daO'eo'eu die Aus]e(l'uI]O' bei den GpL., welche an 
o b 0 ｾ＠

einer Reihe von Stellen dem leysingjason gleichfalls einen 

eigenen Busssatz zwischen dem leysfngi und dem b6ndi ein-
räumen,7) ohne sich in dieser Beziehung auszusprechen. 

Man wird indessen darauf Werth legen di'lrfen, dass eine 

andere Stelle desselben Rechtsbuchs, welche die Wertbgrenze 

1) B}l L., I, §. 9; II, §. 18; III, §. 13. 

2) ebend a, U, §. 15. 
3) ebenda, I, §. 12; U, §. 20. 
4) ebenda, II, §. 14. 
5) E}lL., I, §. 50; II §.39. 
6) ebenda, I, §. 48; H, §. 37. 
7) G}l L., §. 91, 185, 198, 200 . 
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besprich t, bis zu welcher die Weiber der verschiedenen Volks-

classeu über Vennögenstheile verfligeu dürfen, ausdrücklich 

das 'Weib des Freigelassenen, weIcheI' sein Freilassungsbigr 

gehalten hat, dem Weibe seiues Sohnes gf>O'enüberstellt 1) 
und man wird überdiess auch hieher ziehen ､ｾｬＧｦ･ｮ＠ dass die 

Kinder zweier Freigelassenen, welche beide ihr Freilassun'ts_ 

bier noch nicht gehalten haben, nach wider einer alld:rn 

Stelle a.ls ＬＮｪｾＮｦｬｬｲ･ｴｴｩｳｭ･ｮｮ＠ ｶｩｾ＠ ｦｾｵｲ＠ sinn H bezeichnet werden, 2) 

also keme huhere Busse beziehru solleu als die ihres Yaters' 

dass auch nach diesem Rechtsbuche nur dem Sohn des ｆｲ･ｩｾ＠
gelassenen höherer Ordnung ein grösserer Bl1ssbeZlw als 
d . V "h 

er semes aters zucresbnden sel'n I-onnte d" ft . h 
• 0 ' " ur e SIC aus 

beId:-n ａｉｾｧ｡｢･ｮ＠ immerhin folgern Jassen. In den FrpL. 
endlIch WIrd gleichf: Ils . ht It d I " . 

.. a llIC se en em eyslng,]ason pme 
hohere Busse. zugewiesen als dem leysingi selbst, 3) und 

wenn ､｡ｾ＠ GleIche an einigen anderen Stellen dieses Rechts-
buches lllcht der Fall ist,4) so maO' sich diess auf eine Un-
vollständigkeit, oder selbst auf e °l'ue blo'e 'TT d b' 1 

- IS t er er llIss (es Textes gründen 5) We J b' t d '. 
. I' (a el Un er em leYSUl()'Jasonr zu versteh . . cl .. . . ... 

. en seI, WIr uns freIhch auch wider nicht O'esaO't. 
mcless

en ｳ｣ｨ･ｾｮｴ＠ ｾｩ･＠ Vel'gleichung zweier Stellen des ｾｬｴ･［･ｾ＠
ｒｴＮｾ､ｴｲ･｣ｨｴ･ｳ＠ In dIeser Beziehung zur wünschenswerthen Auf-

ｫｬ｡ｲｵｮｾ＠ zu verhelfen, während sie zugleich auch noch in an-
derer RIChtung sehr willkommene Aufschlüsse bietet D' . 
von, diesen, welche in den Frl>L keine voll'ot;. l' . pIe lellUle 
fi cl t b' 6 ., all( 1ge ara e e 
f ｾＧｬ･＠ , f: eSb,mmt: ) "ef leysfngja manns fyrirliO'O'r seI' ･ｾ｡＠
rJa sge a, Pa er IlQn sek ｶｩｾ＠ skapdr6ttinu sinu °3° mörkom, 

1) ebenda, §. 56. 
2) ebenda, §. 63. 

3) Fr H., X, §. 35 und 41:; XllI, § 15. 
4) e ben da, IV, §. 49 und 53; X, §. 41. 
5) Letzteres gilt z. B. von X § 41 '. . 

§. 46 ebenda zeigt, ,. ,WIe dIe VergleIchung von 

6) BjarkR., ur, §. 127; vgl. etwa FrH IX § 16 
I ,. • 

l 
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jafnt hinn ｦｪｯｲｾ｡＠ selU hinn fyrsta"; die zweite aber, welcher 

eine bereits angeführte Stelle der FrpL., welche uur einer 

geringen Emendation bedarf, vollständig parallel geht, 1) 
gewährt zunächst "leysfngja syni mörk", mit dem Beifügen: 

"ok sva hinn ｰｲｩｾｩ＠ taki mörk", während sie erst hinterher 
auf den Freigelassenen selbst eingebt, und diesem 6 oder 

nur 4 aurar zuweist, je nachdem Cl' sein Freilassungsbier 
gehalten hat oder nicht. Die letztere Stelle kann nun 

sichp.r1ich nur auf den Sohn eines Freigelassenen höherer 

Ordnung bezogen werden, da ja eine Bevorzugung des 

Sohnes eines Freigelas:;enen niederer Ordnung vor dem Frei-

ｧ･ｬ｡Ｚｳｳ･ｲＮｾｭ＠ höherer Ordnung unmöglich angenommen wer-

den kann; zugleich aber lässt eben diese Stelle deutlich er-

kennen, dass die Bezeichnung "Ieysfngjasonr" auf 3 ver-

schiedene Grade bezogen wurde, welche im Bassbezuge 

einander gleich, und alle drei höher als der leysfngi selbst 
angesetzt waren. Die erstere Stelle dagegen ist minder 

sicher zu deuten. Klar ist zwar, dass' auch sie 4 Grade 

unter einer Bezeichnung zusammenfasst, und in Bezug auf 

die zu entrichtende Busse einander gleichsetzt; nicht minder 

klar ist ferner, dass sie den Freigelasst'nen seI ost in diese 4 

Grade miteinrechnet, und gerade von ihm deren gel1leinsame 

Bezeichnung hernimmt, währendjelle vorher besprochene Stelle 

den leysfngi in ihre 3 Grade nicht miteinbezieht, und auch 

nicht von ihm, sondern von seinem Solme deren gemein-

same Benennnng' entlehnt. Schwierigkeiten macht nnr, dass 

die Stelle die Freigelassene, von welcher sie bei ihrer ｚｾｩｨｬﾭ
ung ausgeht, zugleich als leysingja und als frjalsgefa be- _ 

zeichnet, und dass sie auch sonst nicht erkennen lässt, ob 

ｳｩｾ＠ von einer Freigelassenen geringerer ouer höherer Ord-

nung oder Von bei den zugleich sprechen will; indessen ist 

doch zu bedenken, dass im drönter Recht der leysfngjasonr 

1) BjarkR, III, §. 162; FrJ>L., X, §. 35. I' 
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1) ebenda, §. 56. 
2) ebenda, §. 63. 

3) Fr H., X, §. 35 und 41:; XllI, § 15. 
4) e ben da, IV, §. 49 und 53; X, §. 41. 
5) Letzteres gilt z. B. von X § 41 '. . 

§. 46 ebenda zeigt, ,. ,WIe dIe VergleIchung von 

6) BjarkR., ur, §. 127; vgl. etwa FrH IX § 16 
I ,. • 
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jafnt hinn ｦｪｯｲｾ｡＠ selU hinn fyrsta"; die zweite aber, welcher 
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Sohnes eines Freigelas:;enen niederer Ordnung vor dem Frei-

ｧ･ｬ｡Ｚｳｳ･ｲＮｾｭ＠ höherer Ordnung unmöglich angenommen wer-

den kann; zugleich aber lässt eben diese Stelle deutlich er-
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angesetzt waren. Die erstere Stelle dagegen ist minder 
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die zu entrichtende Busse einander gleichsetzt; nicht minder 

klar ist ferner, dass sie den Freigelasst'nen seI ost in diese 4 

Grade miteinrechnet, und gerade von ihm deren gel1leinsame 
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ung ausgeht, zugleich als leysingja und als frjalsgefa be- _ 
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nung oder Von bei den zugleich sprechen will; indessen ist 
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1) BjarkR, III, §. 162; FrJ>L., X, §. 35. I' 
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in der Busse höher angesetzt zu werden pflegt als sein Vater, 

und dass somit die Gleichstellung von 4 Graden auf den 

leysingi und seine Nachkommen nicht passt, wie denn auch 

die zweite Stelle deren nur 3 zählt, 11l1d Jen leysillgi ReIbst 

auslässt, wogegen von den Kindern des I"reigelassenen ge-

ringerer Ordnung in den GI>L. ausdriicklich gesagt wird, 

dass sie "jafnrettismenn viÖ föÖur sinn" seien. So dürfte die 

Stelle sich immerhin nur auf die frjaJsgefa beziehen, und 

mag ja sein, dass die ErwähnulJg der leYRlllgja. erst in die-

selbe hineinkam, als jene erstere Bezeiehuung ｵｬｬｧｾｷｨｮｬｩ｣ｨ＠
geworden war; unter dieser VoraussetzllnO" eru'iebt sich aber 

'" '" folgender Schluss. Einerseits werden der Sohn, Enkel und 

Urenkel des Freigelassenen geringerer Ordnung mit diesem 

selbst in der ßllSSe gleichgestellt, und darum auch mit dem 

ihm gebührenden Namen "frjalsgjafi" bezeichnet, und ledig-

lich als der erste bis vierte Mann un terschieden woO"eaen 
, "'.., 

des Urenkels Sohn, weil ,,6r I>yrmslum", nicht mehr der 

gleichen Behandlung und Bezeichnung unterliegt; and erer-

seits zählt man vom Freigelassenen höherer Ordnung ab 

ebenfalls noch 3 Generationen weiter, jedoch ohne den 

Stammvater selbst mit einzurechnen, und man wendet auf 

diese 3 Generationen ebenfalls wider eine einheitliche Be-

zeichnung mit bloser Numerirung der einzelnen Grade und 

einheitlicher Behandlung in Bezug auf den Busssatz an' nur 

dass diese Bezeichnung, eben weil der I<'reilTelassene ｾ･ｬ｢ｳｴ＠
nicht mit eingerechnet wurde, nicht Ｂｬ･ｶｾｮｧｩＢ＠ son'dern 
I ,. "I J , 

" eysmgJasonr autete. Die ersten 4 Generationen von 

der ｆｲ･ｩｬ｡ｳｾｵｮｧ＠ ab, den Freigelassenen selbst mit einge-

ｲｾ｣ｨｮ･ｴＬ＠ bIldeten ｾｬｳｯＬ＠ die NichthaItung des Freilassungs-

bIeres und den NlChtabschluss eines diese vertretenden 
Vertrages vorausgesetzt, die den I>yrmslir und so manchen 
anderen BeschränkunO"en unterworfene und zu I . h· cl 

o , g eIC III er 
Busse erheblich geringer angesetzte Classe der fljalsgjafar 

innerhalb deren keine weitere Abstufung galt, sodass ｡ｬｳｾ＠

! 

I / 
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der vierte Mann ebenso hehandelt wurde wie der erste; da-

gegen trat der fünfte Manu VOll Rechtswegen als leysingi 

in die hiihere Ordnung über, und nnterliegt sammt seinem 

Sohne, Enkel und Urenkel nur noch einem suhsidiären Erb-

rechte des Freilassers und seiner Nachkommenschaft, wo-

gegen sich innedmlb dieser Gruppe bereits ein beschränktes 

Erbrecht auf Grund der Verwandtschaft einfindet, und zu-

gleich der Bussansatz sich steigert. Aber wenn hiernach die 

5te bis ste Generation von der Freilassung abgerechnet zwar 

auch noch iu gewisser Beziehung als eine einheitliche Gruppe 

7.l1sammengefasst uu(1 (Ien vollfreien Leuten entgegengesetzt 

werden kanu, so herrscht in ihr doch nicht derselbe Gra(l 
von Einheitlichkeit wie in jener ersteren. Einerseits näm-

lich steht dem Sohne des leysingi ein erweitertes Erbrecht 

zu im VergleicllC mit dem des leysfngi selbst, während lIas 

des Enkels und Urenkels dem des Sohnes gleich ist; an-

uererseits ist der Sohn auch in der Busse höher angesetzt 

als sein Vater, während der Enkel und Urenkel auch in 

dieser Beziehung dem Sohne gleichsteht, und so erklärt sicll, 

dass die 6te bis Ste Generation unter dem gemeinsamen 

Kamen der leysingjasynir dem leY;;;lngi seIhst gegenüberge-

stellt werden konnte. - Noch über den gewöhnlichen leys-

ingjason hinaus erscheint, beiläufig hemer kt., der pyborinn 

sour begünstigt. Die FrpL. sprechen ihn yon den I>yrmslir 

frei, und gewähren ihm den Anspruch anf eine Busse, welche 

nur um ein Drittel geringer ist als die seines freigeborenen 

Vaters, während (lie von ihm mit einer freigeborenen Muttel' 

rrzeuO"tell Kinder soO"ar aleiches Recht mit ihrem GrosH-
'" '" '" 

n ter haben, also als freigeboren gt.1ten Rollen; 1) nach den 

(;I>L. aber ist tler I>jhorinu sonr vollends Ｂｪ｡ｦｮｲ･ｴｴｩｳｭ｡ｾｲ＠
viÖ föÖur sinn", und kommt " til alls reHar", 2) d. h. er wird 

1) FrI>L., X, §. 47, 

2) G 1> L" §. 57 und 104. I 
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auch noch iu gewisser Beziehung als eine einheitliche Gruppe 
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stellt werden konnte. - Noch über den gewöhnlichen leys-
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frei, und gewähren ihm den Anspruch anf eine Busse, welche 
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Vaters, während (lie von ihm mit einer freigeborenen Muttel' 
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selbst bereits dem Freigeborenen in Bezug auf seine Busse 

gleichgestellt. Dieses Vorkommniss steht indessen zu iso-

lirt, und ist zu eigenthümlich gAartet, als dass es füt' die 
COllstrnction des Freigelasseuelll'echtes im Ganzen verwerthet 

werden könute j um so bedeutsamer ist dao-ea-en eine andere 
Reihe von Thatsachen, welche in sehr Ｚｬｾｦｦ￤ｬｬｩｯＭ･ｲ＠ Weise 

Uuser Thema beleuchtet. Die FrpL. lassen ･ｩｮｾＧｳ･ｩｴｳ＠ das 
bauggildi und andererseits das nefgildi bis zum 3. o-leichen 

Grade der Seitenlinie reichen, 1) also genau soweit, '" als die 

aus 3 Graden der Descendenz erwachsende Verwandtschaft 
reichen kann, und wenn zwar die ｇｾｌＮ＠ die baugar nur bis 

zum 2. gleichen Grade geben und !Jemen lassen, so fehlt 

es doch nicht an Anhaltspunkten, welche auch für sie eine 
ursprüngliche Erstreckung heider Verwandtschafts kreise bis 

ｚｬｾ＠ jener weiteren Grenze wahrscheinlich erscheinen lassen. 
ｾｉ･ｳ･ｬ｢･ｮ＠ ｆｲｾｌＮ＠ bezeichnen ferner den Freigelassenen ge-
rlllgerer Ordnung mit seinem Sohne, Enkel und Urenkel 

als "leysings rett", d. h. die Verwandtschaft eines leysinO'i 2) 

woraus sich, wenn wir diesen letzteren Ausdruck in ｳ･ｩｮｾｭ＠
･ｮＮｾ･ｲ･ｮ＠ und ursprünglicheren Sinne nennen dürfen, ergeben 
musste, dass der leysingi selbst mit seinem Sohne Enkel 

ｵｾ､＠ ｕｲ･ｮｾ･ｬ＠ als Verwandtschaft eines Vollfreien zu ｢･ｺｾｩ｣ｨｮ･ｮ＠
ｷ｡ｲｾＮ＠ DIe ｇｾｌＮ＠ sodunn gebrauchen für die vo1Jfreien Leute 

ｷｾＮ＠ ｬｭｾ･ｲ＠ es gilt, sie den Preigelassenen gegenüber ｮ｡｣ｨｾ＠
druckhch als solche zu bezeichnen den A d I tt 
b . " d h 'us rllc c "re _ 
orllln, . . zu einem Geschlechte geboren, S) und die ｆｲｾｌＮ＠

ｬ･ｾ･ｮ＠ dem. Manne, der vollfrei (arborinn) zu sein behau tet 
wahrend .elU Anderer ihn als seinen Freigelassenen in ｐａｮｾ＠
spruch ｾｉｭｭｴＬ＠ den Beweis auf, dass bereits 4 seiner Vor-
fahren In gerade aufsteigender L" f . . 

lllle rel gewesen seIen. 4) 
1) FrJ>L., VI, §. 2 und 4, und 7-8. 
2) ebenda, IX, §. 11; siehe oben S. 56. 

B) G:liL., §. 63, 71 u. 198; aber auch FrliL IX § 
4) FrJ>L., IX, §. 10. ., ,. 16 u. öfter. 

I 

! 
Ｍｾ＠ .. ］Ｍｾ＠ .. i ＭＺＮＮｾｾｾＬＬ｟Ｎ＠ fi/i" t*p, ) 

ltfaurer: Die Freigelassenen nach altnorwegischem Rechte. 65 

Man wird nun aus diesen verschiedenen Aussprüchen den 
Schluss ziehen dürfen, dass eine "mttH erst dann angenom-

men wurde, wenn ein volles ballggildi und nefgildi vorhan-

den wal' oder doch vorhanden sein konnte, und dass erst 

dann, wenn aus der Descendenz eines ｦｲｪ｡Ｚｊｾｧｪ｡ｦｩ＠ eine leys-
iugs rett erwachsen war, seine ferneren Nachkommen Zu 
leysingjar, und erRt dann, wenn aus der Descendenz eines 
ｬ･ｹｾｩｮｧｩ＠ eine ul'borins rett erwachsen war, dessen fernere 

Nachkommen zu arbornir menn oder rettbornir menn im 

strengsten Sinne des Wortes werden konnten. Man wird 

zur Verstärkung dieses Schlusses auch noch die Parallele 

de'! Stammgiiterrechtes heranziehen, und geltend machen 

dürfen, dass nach einer Bestimmung der ｇｾｌＮ＠ das Land 

als ＬＬＶｾ｡ｬＢ＠ galt, welches der Grossvater dem Grossvater hin-

terlassen hatte, 1) was freilich an einer anderen Stelle des-

selben Rechtsbuches dahin ausgelegt wird, als ob damit der 

Nachweis von 5, nicht 4 Ahnen gefordert würde, welche 
nach einander und vor dem jetzigen Inhaber das fragliche 

Gut besessen hatten, ') während die ｆｲｾｌＮ＠ nmgekehrt nur 

den Nachweis von 3 im Besitze gewesenen Ascendenten 
fordern, sodass der derzeitige Besitzer der vierte ist. S) Wie 

hier Land dadurch zum Stammgute wird, dass es lange 

genug vom Vater auf den Sohn vererbt, nm in der Nach-

kommenschaft des ersten Erwerbers ein volles Geschlecht, 

d. i. 3 Grade in absteigender Linie von jenem abwärts, 

oder 3 Grade in der Seitenlinie vom letzten Besitzer weg-

gezählt entstehen zu lassen, so wird dort aus dem frjalsgjafi 

durch das Erwachsen einer gleichen Zahl von Graden ein 

leysingi, und aus dem leysingi wider ein vollfreier Mann. 

Aus dieser tieferen Begriindung des Ueberganges vom frjals-

1) G :n., §. 270. 
.2) ebenda, §. 266. 

3) FrJ>L., XII, §. 4. 
[1878 I. Philos.-philol. hist. Cl. 1.] 
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1) G :n., §. 270. 
.2) ebenda, §. 266. 

3) FrJ>L., XII, §. 4. 
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gjafi zum leysingi, und von diesem zum Vollfreien ergiebt 

sich aber auch, dass die Beschränkung der f>Y1'mslir auf 
Vater und Sohn, wie sie in den Gf>L. auftritt, kaum alten 
Rechtens sein kann, wie denn auch nach diesem Rechtshuche 
ebensogut wie nach den FrpL. die leysings e1'fo bis zum 
9. Knie reicht; ursprünglich wird vielmehr wohl auch im 

Bezirke des Gulapinges die Unterwerfung unter die f>yrmslir 
bis zum Urenkel des Freigelassenen geringerer Ordnung ge-
reicht haben, und injener Beschränkung derselben auf dessen 

Sohn eine spätere Milderung des Rechts zn erkennen sein. 
Dass aber das Verschwinden der FolO'en des Freicrelassenen-

eJ eJ 

standes mit dem Ablaufe einer bestimmten Anzahl von 

Generationen recht wohl neben der oben aus den GpL. nach-
gewiesenen Ersitzung der Freiheit seine Stelle finden konnte, 1) 
erklärt sich ganz befriedigend aus der Verschiedenheit der 
Voraussetzungen, an welche hier und dort die bezeichneten 
Rechtsfolgen geknüpft sind. Die Ersitzuncr der Freiheit 

eJ , 

wenn man sie überhaupt so nennen will, setzt nicht nur 
die ausdrückliche Behauptung des angeblichen Freigelassenen 
voraus, dass er sein Freilassungsbier vor mindestens 20 
Jahren gehalten habe, sondern auch den Beweis, dass er wäh-
rend dieser ganzen Zeit in BezuO' auf Freizücricrkeit Ver-

• ' <> <> <> , 
･ｨ･ｾｬｃｾｵｮｧＮ＠ und Verfügung über sein Vermögen der vollsten 
FreIheIt SICh erfreut habe; dagegen vertrug sich das Er-

löschen der Zuriicksetzungen, welchen der frjaJsgjafi unter-
lag, durch den Ablauf der 3. Generation seiner Descendenz 
vollkommen wohl mit dem Zugeständnisse, dass die 4 Ahnen 
des "fünften Mannes" eben diesen Znrücksetzungen noch 
unterlagen. , 

. . Durch das Bisherige dürfte nun die Erörterung der-
.Jemgen Fragen ermöglicht sein, deren Besprechung oben 
noch vorbehalten bleiben musste; es handelt sich aber da-

1) vgI. oben S. 26. 

• 

:Maurer: Die ]i"reigelas8enen nach altnorwrgi8chem Rechte. 67 

bei zuniichst um das Vf'rstiilldniss einer Reihe von Stellen, 
welche von der rechtlichen Behandlung der Freigelassenen 
reden, ohne dabei anzugeben, welche Classe von solchen sie 
im Auge haben. So wird z. B. gesagt, I) dar;s die An n am e 
ein e s Sc h u 1 d k n e c h te s regelmä,,"sig am Ding zu erfolgen 
habe, jedoch dann auch in jeder beliebigen anderen Ver-

sammJuug erfolgen könne, wenn es sich nur um "Ieysings 
börn" handle. Weniger Umstände sollen also mit den Kin-
dern von Freigelassenen gemacht werden, als mit den Kin-
dern besser gestellter Leute j das kann aber auf beide Classen 

von Freigelassenen ganz gleichmässig' bezogen werden, da 
auch deren höhere Classe hinsicbtlich der allgemeinen Stan-
desrechte den Freigeborencn nachstand, und da gerade die 

GpL., denen jene Vorschrift entlehnt ist, bezüglich der Buss-
sätze u. dgl. zwischen beiden Classen nicbt unters'cheiden, 

wird doch wohl auch unser Siitz auf sie beide zugleich be-
rechnet sein. - Nach den GpL. soll ferner für die mit 
einer Freigelassenen begangene U n z u c h t deren Herr eine 

Bilsse von 6 Unzen erhalten, und wenn sich eine Freige-
lassene mit einem Unfreien vergeht, soll sie in die Schuld-
ku echt schaft ihres Herrn verfallen wie die Freigeborene, 

und zwar diese um den Betrag von 3 Mark, in die des 
Königs; 2) nach den FrpL. aber und dem Stadtrecbte ist 

die Sache ebenso geordnet, nur dass hier noch ausdrücklich 
bemerkt wird, dass die von der Freigelassenen verwirkte 

Busse, fi'tr welche sie in Schuld haft gehen soll, ebenfalls 

3 Mark beträgt, wogegen jene Busse von 6 Unzen von 
ihrem Concumbenten zu erlegen ist. S) Nun ist oben be-

reits dargethan worden, dass die einschlägige Stelle des 

Stadtrechts sich nur auf die Freigelassene niederer Ordnung 

1) GJ>L., §. 71. 
2) ebenda, §. 198. 
3) FrI>L., IX, §. 16; BjarkR., I1I, §. 127. 
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beziehen. kann, obwohl "leysfngja eoa frjalsgefa" in ihr 
neben elllander genannt werden; da ferner in der Stelle 
der FrpL. sofort die Worte folgen: lIen ef ｾｴｴ｢ｯｲｩｮｮ＠ ｭ｡ｾｲ＠
tekr leysfngja manns, pa er hon sek ｶｩｾ＠ skapdrottin sinn 
3 merkr, en börn peirra 6r pyrmslum", so muss auch an 
ihr eine ｆｲ･ｩｧ･ｾ｡ｳｳ･ｮ･＠ vorausgesetzt werden, die noch f pyrms-
lum, also germgerer Ordnung ist, und in der That weist 
auch der ｚｵｳ｡ｭｭ･ｮｨｾｮｧ＠ ebendahin, in welchem der Be:.mg 
der Unzuchtsbusse mIt dem Verehelichullgsrecht steht. _ 

Nach den GpL. soll ferner die FreiO"elassene O"leich einer in-
ländis?hen Sklavinn für einen ｶｯｾ＠ ihr beg:ngenen Die b-

s ta 1 Im ersten Falle ein Ohr, im zweiten Falle das zweite 
Ohr, und im dritten Falle die Nase verlieren dann aber 
｡ｾｳ＠ "stUfa ok nUfa" ruhig weiter stelen ､￼ｲｦ･ｮＮｾＩ＠ Auch in 
dIesem Falle wird man w hl F . . 

( 0 nur an relgelassene mederer 
Ordnung denken dürfen, da für deren höhere Classe die an-
g:drohte Behandlung doch wohl zu hart wäre. _ Weiter-

hm kommt aber auch noch eine Reihe von Stellen in Be-
tracht, welche die Alimentationspflicht b t Ir 

d · I· e reuen, 
un SIe zuma sUld es, welche ernsthafte S h . . k .t 
b . c Wlel"lg el en 

er81ten. Es besprechen aber die GJ-L zun·· I t d· V 
fl· h . 1'. ac IS le er-

p IC tung des FreIgelassenen, seinen p'atron zu all·me t. 
h· . h n Iren, 

wenn auc m elgent ümlichem ZusammenhanO"e S. 
.. r h t t>. le nennen 

n:.m lC un er. den Vergabungen, welche unter allen Um-
standen aufrecht gehalten werden sollen zwe· ·t d F . 
1 , I nu er rel-assung zusammenhänO"ende ind . .. 

• 0, ell1 SIe zunachst saO"en: 
"mannfrmlsl skaI hallda , nema peim liO"O"I· v'.\: ] 1 .\: 0

1
, 

, , k 00 10 18 eoa IUS-
gangr; Pa s al hanll taka fostrlann af h f I 

lt .. .\:. anom, e lanll 
ga elgl veru SItt", und hinterher noch d' I ' 
6 aurar" be'f" ') D· SIe" eyslllgsaurar, 
.. . lugen. le teIle unterscheidet damit anz 

l"lchbg zWIschen den beiden für die F ·1 . g 
rel assung In Betracht 

1) G H., §. 259 •• 
2) ebenda, §. 129. 
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kommenden Acten, und bringt beide unter den Gesichts-
punkt einer Vergauung, was natürlich voraussetzt, dass der 
erste Act unelltgeldlich vollzogen, und dass beim zweiten 
auf den Bezug der leysingRaurar Verzicht geleistet worden 

war. Im ersten Theile der Stelle, der hier allrinn in Be-
tracht kommt, handelt es sich also um einen Sklaven, der 

"skattalaust ok slmlda" freigelassen war, 'und somit seine 

Verehelich ungs- und Vermögensdispositionsbefugniss erlangte, 
ohne eines Freilassnngsbieres zu bedtirfen, übrigens aber 
den ｾｹｲｭｳｬｩｲ＠ unterworfen blieb, und von ihm wird gesagt, 

l1ass seine Freilassung nicht a.ngefochten werden dürfe, son-
dern dass der Freilasser nur, wenn er in die äusserste Noth 

gerathe, von ihm "fostrlaun" beanspruchen dürfe, d. h. eine 
Vergeltung für die ihm gewährte Verpflegung. Unter dem 
letzteren Ausdruck, welcher noch an einer zweiten, gleich 

zu besprechenden Stelle desseluen Rechts buches 1) und über-

diess auch im isländischen Rechte vorkommt, ') wird ledig-
lich eine Gegenleistung verstanden werden dürfen, welche 

der Freigelassene zur Vergeltung des Unterhaltes zu machen 

llat, den ihm der Freilasser vordem gereicht hatte, ganz 
wie unter den barnf6strlaun, welche unser Rechtsbuch gleich-
falls zu den unanfechtbaren Vergabungen rechnet, S) der für 
die Erziehung eines Kindes gegebene Lohn zu verstehen ist; 
ob der Betrag dieser Vergeltung dabei ein für allemal be-
stimmt, oder erst je nach den Umständen von Fall zu Fall 

zu bestimmen war, mag dahingestellt bleiben, immerhin 
aber ergiebt sich soviel, dass dem Freigelassenen eine sub-

sidiäre Alimentationspflicht seinem Freilasser gegenüber oblag, 
und macht nur der Umstand Schwierigkeiten, dass es sich 

lll1 gegebenen Falle um einen Freigelassenen handelt, der 

1) e ben da, §. 06. 
/ 

2) 0 mag ab., cap. 24-25, S. 279-82. 
3) G H., §. 129 und 270. 
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noch i Jlyrmslum, aber doch im Uebrigen gehalten ist wie 

wenn er sein Freilassungsbier bereits hinter sich hätte. 
Man wird indessen kaum fehl gehen, wenn man annimmt 

､｡ｳｾ＠ ､ｩｾＮ＠ V ｾｲｰｦｩｩ｣ｨｴｵｮｧ＠ beide Classen von ｆｾ･ｩｧ･ｬ｡ｳｳ･ｮ･ｮ＠ ｧ｡ｮｾ＠
gleIchmassIg traff, da ja die FJlL. umgekehrt auch noch eine 

subsidiäre Alimentationspfiicbt des Freilassers der höheren 

Classe derselben gegenüber kennen; I) dass aber die Alimen-

tationspflicht einen Sklaven nicht trifft, welcher sich selber frei-

gekauft hat, ist sehr natürlich, da ein solcher in seiner Loskaufs-

summe bereits das Gegengeld für Alles bezahlt hat was 

､ｾｲ＠ Herr an ihm gethan hatte. Um so schwieriger ist aber 

､ｾ･＠ ａｵｳｬ･ｧｾｮｧ＠ einer anderen Stelle, welche zwar zunächst 
dIe VerehelIchung der verschiedenen Arten Von FreiO"elassenen 

und die rechtliche Stellung der Kinder, welche
o 

aus ｩｨｲ･ｾ＠
ｅｨ･ｾ＠ hervorgehen, in sehr casuistischer Weise bespricht, 
dabeI aber auch auf die Alimentationspfiicht zu sprechen 

kommt, welche umgekehrt dem Freilasser seinem Freige-
lassenen und dessen Kindern gegenüber obliegt. 2) Die Stelle 

｢･｢｡ｮｾ･ｬｴ＠ zuerst den Fall, da ein Freigelassener ein Weib 
vollfreIen Standes' ｾ･ｩｲ｡ｴｨＺｴＬ＠ und unterscheidet dabei, je 
ｮ｡｣ｨ､･ｾ＠ derselbe sem FreIlassungsbier bereits gehalten hat 

od.er ｬｬｬ｣ｾｴＮ＠ Hat er es gehalten, llnd wird die Ehe Lei 1,eb-
zelten belder Gatten g t· t I . . 

11 e I enn , so so len (be Kllldcl' zunächst 
a e der ｬ｜Ｑｵｾｴ･ｲ＠ folgen; stirbt diese sodann Vor dem Yater, 
so. sol1:n dIeselben zu diesem zurückkehren, und von ihm 

ｾｬ［ｾ･ＮｮＺｬｲｴ＠ ｷ･ｲ､･ｾＬ＠ bis sein gesammtes Vermögen auf<J'ezehrt 
IS., IS es endlIch soweit gekommen, so sollen die Kinder 
Wider an das "bessere Geschlecht" zurückf. 11 d h 
den V dt I 11 a en, . . von erwan en (er l\Iutter aliment· t 'd -
V t . Ir "er en, WoO"egen der 

a er semem Freilasser anheimf:'lIt W 0 

F . l' a. enn dao-eO"en der 
relge assene sem FreilassunO'sbier nicht h It °h 0 

Cl ge a en at, fallen 

1) Fr H., IX, §. 11 und 13. 
2) G H., §. 63. 
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die Kinder unter allen Umständen der Mutter und ihrer 

Verwandtschaft anheim, wie auch die Ehe getrennt werde. 

Insoweit sind die massgebenden Gesichtspunkte ziemlich 
klar. Hat der Freigelassene sein Bier nicht gehalten, so 

erscheint seine Ehe al" eine widerrechtlich ･ｩｮｧ･ｾ｡ｮｧ･ｮ･Ｌ＠

und können aus ihr ebendarum keine rechtlichen Verpflicht-

llllgen fUr den Freilasser erwachsen; in diesem .Falle müssen 

also die in der Ehe geborenE'n Kinder schh:chthin ihrer 

Mutter und deren Angehörigen zur Last fallen, da der 

Patron ihnen gegenüber keine Verpflichtungen hat, und auch 

nicht zu dulden braucht, dass zu ihren Gunsten das Ver-

. mögen seines Freigelassenen angegriffen werde. Hat da-

gegen der Freigelassene sein Bier gehalten, und ist somit 

seine Ehe ｲ･｣ｨｴｳｾ￼ｬｴｩｧ＠ eingegangen, so hat zwar die inten-

sivere Stärke des verwandtschaftlichen Bandes gegenüber 

dem Patronate, und die grössere LeistungsfiLhigkeit der voll-

freien Verwandtschaft ein stärkeres Heranziehen der Mutter 

und ihres Hauses zur Alimentationspfiicht zur Folge, aber 

doch nur so, dass auch der Vater und dessen Patron daneben 

nicht ganz frei. ausgehen. Auffällig ist freilich, dass die 

Casuistik unserer Stelle in ihrer ersten HiUfte nicht er-

schöpfend ist; indessen genügen doch die in ihr und ander-

wärts aufgestellten Regeln vollkommen, um auch die nicht 

ausdrticklich vorgesehenen Fälle mit Sicherheit erledigen zu 

lassen. Stirbt nämlich bei einer unter Lebenden getrennten 

Ehe der ｆｲ･ｩ＼ｙ･ｬ｡ｾｳ･ｮ･＠ höherer Ordnung zuerst, so fallen die M . 

Kinder selbstverständlich der Mutter zur Last, soweit nicht 

der ihnen anfallende Nachlass des Vaters zu ihrem Unter-

halte hinreicht; wird die Ehe dagegen durch den Tod ge-

trennt, so wird doch wohl nach Analogie einer unten noch 

zu besprechenden Stelle der FrJlL.l) die Regel znm Zuge 

kommen, dass die Kinder mit 2/3 dem Vater und mit 1/3 

1) Fr H., IX. §. 11. 
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o 

aus ｩｨｲ･ｾ＠
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der Mutter zur Last fallen, nur dass diese ReO'el selbst ver-
o 

ständlich dahin wird ergänzt werden müssen, dass die Kin-

der auch in diesem Falle von dem Momente an völliO' der Mutter 
• 0 

｡ｮｨ･ｬｭｦ｡ｾｬ･ｮＬ＠ da das väterliche Vermögen vollständig auf-

gezehrt 1st. Da nämlich die GpL. bei der AusscheidunO' 
der Antheile beider Ehegatten am gemeinsamen ｖ･ｲｭｏＧ･ｾ＠
jenen Massstab ehensogut festhalten wie die Fr!> L., 1) l:sst 

sich doch wohl annemen, dass sie denselben auch wie diese 
bei der VertheiIung der Kinder für den Fall der TrenllullO' 

. 0 

der Ehe durch den Tod zur Anwendung bringen wollten, 
welcher F'all ja ausdrücklich als nicht unter die Regel ihres 
§. 63 fallend bezeichnet wird, und mochte· dieses Falles 

an unserer Stelle nur darum nicht ausdrücklich gedacht 
worden sein, weil sich seine EutscheidullO' ohnehin aus an-

､･ｲｾ･ｩｴｩｧ＠ ｾ･ｮｵｧｳ｡ｭ＠ bekannten Rechtsgrundsätzen zu ergeben 
schIen. Elller Erklärung dürfte endlich auch noch bedürfen, 

dass der umgekehrte Fall an unserer Stelle unerwähnt bleibt 

､ｾ＠ ein ｾｯｬｉｦｲ･ｩ･ｲ＠ Mann eine Freigelassene heirathet; auch ｩｾ＠
dIeser "RIChtung dürfte indessen die Vergleichung der Fr!> L. 

ａｵｾｫｬ｡ｲｵｮｧ＠ schaffen. Diese lassen nämlich solchenfalls das 
'VelO dem Patrone 3 Mark entrichten also dI'e "I I' I 
U . . . ' , gewo 1Il JC Je 
Ｌｮｾｾ｣ｨｴｳ｢ｵｳｾ･Ｌ＠ Ｎｾｉ･＠ SIe Ihr f?r den Fall ihrer Mitsch uld ob-

la?,' ) aber SIe fugen sofort beI, dass die Kinder ,,61' pyrmslum" 
ｳｾＮｭＮ＠ sollen, was doch wohl heissen will, dass die Ehe als 
gultJg anerkannt bleibt, sodass also ('in Freigeborener gegen 
Erlage Von 3 Mark an ihren Patron in Norwege h 
"("{T 't . d none 
Hel ers Je e fremde Freigelassene heirathen k t 

. onn e, O'anz WIe er auf Island jede fremde Sklavinn Uln d B 0 

U . en etrag von 
12 nzen SICh kaufen konnte, um sie als seine C b' 
ode h "t R h oncu me, 

. r nac spa erem ec t als seine Fra tl zu haben. 8) Ver-
wIckelter werden nun aber die Bestimmungen 

unserer Haupt-
1) G 1> L., §. 53 und 64. 
2) FrJ>L., IX, §. 16. 

.3) Kgsbk., §. 112, S. 192; ｆ･ｳｴ｡ｾＮＬ＠ cap. 43, S. 358. 
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stelle, sowie dieselbe zu dem anderen Hauptfalle übergeht, 

da ein Freigelassener eine Freigelassene beirathet, und zwar 

nicbt nur darum, weil sich 801chenfalls die Standesverhält-

nisse sehr verschieden gestalten können, jenacbdem der Mann 

der höheren oder der geringeren Classe von Freigelassenen 

angebört, . und die Frau mit ihm gleichen oder ungleichen 

Standes ist, sondern auch darum, weil je nach Umständen 

auch noch ein positives Bingreifen des einen oder anderen 

. Patrones in die Gestaltung der VerhältniRse denkbar ist. 

Am Einfacbsten steht die Sache noch; wenn beide Ehegatten 

völlig gleichen Standes sind, und für diesen Fall schreibt 

unsere Stelle zunächst vor,1) dass, wenn beic1e Eheleute ihr 
Freilassungsbier gehalten haben, auch ihre Kinder sie beide 

beerben, "aber wenn sie verarmen, so sind sie Grabgangs-

leute ; man soll auf dem Kirchhofe ein Grab graben, und 

sie da hineinsetzen , und da sterben lassen; der Herr aber 

soll das herausnemen, welches am Längsten lebt, und das 

nachher ernähren". Noch ein zweites Mal geschieht in dem 

llechtsbuche der grafgangsmenn Erwähnung, nämlich ge-

legentlich der Vertheilllng der Heerlast , 2) und galt die 

Regel, dass sie bei dieser nicht miteinzurechnen seien, falls 

nicht etwa der Patron die auf sie verwendeten Verpfleglll1gs-

kosten als Schuld auf sie legte, und damit also deren seiner-

zeitigen Ersatz ins Auge fasste. Die Worte unserer Haupt-

stelle lassen allerdings zweifelhaft, ob unter den Grabgangs-

leuten nur die Kinrler der Freigelassenen, oder zugleich auch 

diese selbst zu verstehen seien; indessen möchte ich, der 

gewöhnlichen Meinung folgend, S) mich für ､ｾ･＠ erstere ｾ･ｵﾭ
tung entscheiden, da ja die Stelle ausserdem mcht von elllem 

einzigen Patrone sprechen könn te, vielmehr die beiden Patrone 

1) G 1>1., §. 63. 

2) G 1>1., §. 298. . 
9 E k S. 57', S) vgl. Estrup, S. 119; Gjessing, S.27; rl sen, 

Fr. Brandt, S. 171. 
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der ｢･ｩ､ｾｮ＠ Eltp.rl1 zur Tragung der Alimentationspflicht 
heranzuzIehen wären. Dagegen möchte ich unter den "börnOL 
der Freigelassenen nicht bl08 deren Kinder im enO'eren 

Sinne, sondern deren särnmtliche Nachkommen bis lO> zum 

8ten Grade einschliesslich verstehen, da die Alimentations-

pflicht des Patrones doch wohl ebensoweit reichte als dessen 
Erbrecht, und wird man andererseits das harte Recht, wel-

chem der. Ausdruck grafgangsmenn seine Entstehung ver-
dankt, lllcht als ein im 13. Jahrhundert noch in ÜbunO' 

s.tehendes, sondern nur als eine ｡ｵｾ＠ grauer Vorzeit ￼｢･ｲｾ＠
hefede Antiquitret,l) wenn nicht gar blos als einen drasti-

schen Ansdruck des Satzes betrachten dürfen, dass die dem 

ｐｾｴｲｯｮ･＠ obliegende Alill1entatiol1slast keine rechtlich schlecht-

ｾｬｬｬ＠ unbegren7.te sein solle. Übrigens lässt noch eine weitere 
Stelle der G"'L ml't dem Ob' "lI' "b " d 

t' ., Igen 1'0 19 u eremstnnmen , 
recht klar erkennen, dass die Alimentationspflicht des Pa-

:rones .. ｡ｵ｣ｾ＠ dem Freigelassenen höherer Ordnung selbst 
ｬｏ＾ｾｧ･ｾｵ｢･Ｒｲ＠ ｊ･､･ｮｦｾｬｉｳ＠ ｾｵｲ＠ ein.e sehJ:" eventuelle war. Sie sagt 
ｾ｡ＧｮＺｨ｣ｨＬ＠ ) ､｡Ｎｾｳ＠ dIe Kmder emes Freigelassenen, welcher sein 
FrellassungsblCr gehalten, oder vertraO'sweise a'.lS dem stren-

geren Abhängigkeitsverbande sich ｬｯｾｧ･ｫ｡ｵｦｴ＠ hat, für ihre 

verarmten LEitern zn arbeiten haben, so lange diese letzteren 

leben, ohne doch auch noch auf später hinaus in Schuld 
genommen, oder für den E t "t V 
h ' rsa ZweI erer erpflegungskosten 
.. ｡ｦｴ｢ｾｲ＠ ｧ･ｾ｡ｾｨｴ＠ werden zu können; dass sie aber, wenn 
ｾｬ･＠ mcht fur ]hre .LEltern arbeiten wollen, auch "f6str!aun" 
ｺｾｨｬ･ｮ＠ und davongehen mögen. Unter diesen f6strlaun werden 
hwr doch wohl die Kosten des Unterhaltes der )Qlte 
t h . .a;; rn zu ver-

seen sem, und geht demnach die BestimmunO' dahin d" d' 
Alimentationspflicht in erster Linie auf d ﾰｋｾ＠ d ' a:,;s ]e 

, eu III ern ru ben ----
1) vgl. Osenbrüggen's Ausführung über da'. . 

in seinen Deutschen Rechtsalterthürnern aus der S h S ｊｾｳ＠ pnmm noctls", 
2) G 1> L., §. 66. C welz, S. ＸＶＭｾＶＮ＠
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soll, was auch ganz billig ist, da diese unter den gegebenen 
Voraussetzungen auch ihre lEitern zu beerben berechtigt 

sind; l]Ur soll den Kindern nicht mehr 7.ugemuthet werden, 

als was sie durch den Ertrag ihrer Arbeit bei Lebzeiten 

der Eltern erschwingen können, während ihnen andererseits 

verstattet wird, gegen volle Deckung der gesammten Alimen-

tationskosten sich von der Verpflichtung, (im Hause deR 

Patrons? oder der lEltern?) zu arheiten, loszukaufen. Erst, 

wenn die Kinder die volle Alimentation ihrer JEltern nicht 

zu bestreiten vermögen, oder wenn solche etwa nicht vor-

handen sind, kann somit anf die Verpflichtnng des Patrones 
zurückgegriffen werden. Unsere Hauptstelle 1) behandelt 

aber auch den nmgekehrten Fall, da zwei Freigelassene 

einander heirathen, welche beide ihr Freilassungsbier noch 

nicht gehalten haben. In diesem Falle sollen die aus der 

Ehe erwachsenden Kinder Standesgen ossen ihres Vaters 

sein, also wie dieser zn den Freigelassenen geringerer Ord-

nung gehören, und wird von ihnen überdiess gesagt: "da 
sollen sie arbeiten für den Alten und die Alte, und wenn 

eines von ihnen davon ziehen will, soll es an seiner Statt 

3 Mark erlegen". Dass solche Kinder ihre lEttern nicht 

beerben, wird hier zwar nicht ausgesprochen, ist aber aus 

anderen Stellen bekannt. Unerörtert bleibt auch die andere 

Frage, wieweit solche Kinder dem Patrone gegenüber alimen-

tationsberechtigt und alimentationspflichtig waren, und lässt 

sich in dieser BeziehunG' höchstens die Yerilluthnng aus-
o . ., 

sprechen, dass ihre Lage diessfalls dieselbe gewesen sem moge 

wie die ihrer lEltern, deren Standesgenossen sie ja waren. 

Ausgesprochen wird dagegen, dass solche Kinder ihren 

eigenen JEltern gegenüber, denn nur diese können unter 

"kar! ok kerling" an unserer Stelle verstanden werden, 

alimentationspflichtig sein sollen, obwohl sie dieselben nicht 

1) ebenda, §. 63. 
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der ｢･ｩ､ｾｮ＠ Eltp.rl1 zur Tragung der Alimentationspflicht 
heranzuzIehen wären. Dagegen möchte ich unter den "börnOL 
der Freigelassenen nicht bl08 deren Kinder im enO'eren 

Sinne, sondern deren särnmtliche Nachkommen bis lO> zum 

8ten Grade einschliesslich verstehen, da die Alimentations-

pflicht des Patrones doch wohl ebensoweit reichte als dessen 
Erbrecht, und wird man andererseits das harte Recht, wel-

chem der. Ausdruck grafgangsmenn seine Entstehung ver-
dankt, lllcht als ein im 13. Jahrhundert noch in ÜbunO' 

s.tehendes, sondern nur als eine ｡ｵｾ＠ grauer Vorzeit ￼｢･ｲｾ＠
hefede Antiquitret,l) wenn nicht gar blos als einen drasti-

schen Ansdruck des Satzes betrachten dürfen, dass die dem 

ｐｾｴｲｯｮ･＠ obliegende Alill1entatiol1slast keine rechtlich schlecht-

ｾｬｬｬ＠ unbegren7.te sein solle. Übrigens lässt noch eine weitere 
Stelle der G"'L ml't dem Ob' "lI' "b " d 

t' ., Igen 1'0 19 u eremstnnmen , 
recht klar erkennen, dass die Alimentationspflicht des Pa-

:rones .. ｡ｵ｣ｾ＠ dem Freigelassenen höherer Ordnung selbst 
ｬｏ＾ｾｧ･ｾｵ｢･Ｒｲ＠ ｊ･､･ｮｦｾｬｉｳ＠ ｾｵｲ＠ ein.e sehJ:" eventuelle war. Sie sagt 
ｾ｡ＧｮＺｨ｣ｨＬ＠ ) ､｡Ｎｾｳ＠ dIe Kmder emes Freigelassenen, welcher sein 
FrellassungsblCr gehalten, oder vertraO'sweise a'.lS dem stren-

geren Abhängigkeitsverbande sich ｬｯｾｧ･ｫ｡ｵｦｴ＠ hat, für ihre 

verarmten LEitern zn arbeiten haben, so lange diese letzteren 

leben, ohne doch auch noch auf später hinaus in Schuld 
genommen, oder für den E t "t V 
h ' rsa ZweI erer erpflegungskosten 
.. ｡ｦｴ｢ｾｲ＠ ｧ･ｾ｡ｾｨｴ＠ werden zu können; dass sie aber, wenn 
ｾｬ･＠ mcht fur ]hre .LEltern arbeiten wollen, auch "f6str!aun" 
ｺｾｨｬ･ｮ＠ und davongehen mögen. Unter diesen f6strlaun werden 
hwr doch wohl die Kosten des Unterhaltes der )Qlte 
t h . .a;; rn zu ver-

seen sem, und geht demnach die BestimmunO' dahin d" d' 
Alimentationspflicht in erster Linie auf d ﾰｋｾ＠ d ' a:,;s ]e 

, eu III ern ru ben ----
1) vgl. Osenbrüggen's Ausführung über da'. . 

in seinen Deutschen Rechtsalterthürnern aus der S h S ｊｾｳ＠ pnmm noctls", 
2) G 1> L., §. 66. C welz, S. ＸＶＭｾＶＮ＠

\ 
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soll, was auch ganz billig ist, da diese unter den gegebenen 
Voraussetzungen auch ihre lEitern zu beerben berechtigt 
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nicht gehalten haben. In diesem Falle sollen die aus der 

Ehe erwachsenden Kinder Standesgen ossen ihres Vaters 

sein, also wie dieser zn den Freigelassenen geringerer Ord-

nung gehören, und wird von ihnen überdiess gesagt: "da 
sollen sie arbeiten für den Alten und die Alte, und wenn 

eines von ihnen davon ziehen will, soll es an seiner Statt 

3 Mark erlegen". Dass solche Kinder ihre lEttern nicht 

beerben, wird hier zwar nicht ausgesprochen, ist aber aus 

anderen Stellen bekannt. Unerörtert bleibt auch die andere 

Frage, wieweit solche Kinder dem Patrone gegenüber alimen-

tationsberechtigt und alimentationspflichtig waren, und lässt 

sich in dieser BeziehunG' höchstens die Yerilluthnng aus-
o . ., 

sprechen, dass ihre Lage diessfalls dieselbe gewesen sem moge 

wie die ihrer lEltern, deren Standesgenossen sie ja waren. 

Ausgesprochen wird dagegen, dass solche Kinder ihren 

eigenen JEltern gegenüber, denn nur diese können unter 

"kar! ok kerling" an unserer Stelle verstanden werden, 

alimentationspflichtig sein sollen, obwohl sie dieselben nicht 

1) ebenda, §. 63. 
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beerben, jedoch allerdings mit der BeschränkullO', dass sie 
. /:) 

sich VOll dieser Verpflichtung jederzeit durch Erlage Von 

3 Mark frei machen können. Man darf diese ZahltlIl(l' nicht 
/:) 

mit den fostrlalln der vorhin besprocheneu Stelle in Ver-

bindung bringen. AlJerdilJgs wird einmal demjenigen, weI-

cher einen ihm vertraO'sweise übel'<J'ebellen Plle
rr

lin(t ohne 
<> /:) /:) /:) 

die ihm gebühreude Verpflegung Hisst, eine Zahlung von 

3 Mark auferlegt, und dabei beigefügt, dass das Gleiche 

von Jedem gelte, der einen von ihm zu Versorgenden un-
verpflegt lasse; 1) aber diese Zahlung von 3 Mark enthebt 

den Pflichtigen nicht st'iner V erpflich tung, und ist somit 

nicht als ein .LEquivalent der Verpflegung, sondern als eine 

zu dieser hinzukommende Busse aufzufassen. Überdie:-;s wird 

anderwiirts daiS flir die dauernde Ernährun(l' eines omaryi" 
o '" b eben noch ｺｾｲ･ｩｾｨ･ｮ､･＠ Capital auf 4 Mark berechnet,!) 

sodass also dIe fostrlaul1, wenn sie überhaupt auf einen ein 

ｾ￼ｲ＠ allemal bestimmten Betrag angesetzt werden wollten, 
Jedenfalls aUf mehr als 3 Mark veranschlagt werden mussten. 

ｾ｡ｧ･ｧ･ｮ＠ WIrd man sich daran erinnern dürfen, dass unser 
hechtsbuch den lEItern verstattet, ihre Kinder bis zum Be-

ｴｲ｡ｧｾ＠ von 3 1\1ark in Schuld zu geben, d. h. bis zum Durch-

ｳ｣ｨｄｉｴｴｾＮｷ｣ｲｾｨ･＠ ,eines gewöhnlichen Sklaven,3) und zugleich 

ｺｾ＠ beruckslChhgen haben, dass der Patron sogar den graf-
gangsmeull gegenüber berechtiO't war de B t . 

Ahmentationskosten als Schuld auf sie zu 1 .4) 
' t:> , n e rag semer 

d ' , f'gen, VOll 
lesern GeSIChtspunkte aus betrachtet enth"lt b 

' a a er unsere 
BestImmung .lediglich den Satz, dass die Kinder der Frei-
gelassenen mederer Ordnung bis zu J'enem B t 'h 

e rage I reu 
.LEItern, und weiterhin dem Patrone, welcher diese ihre 

1) G H" §. 70. 
2) ebenda, §, 115. 

3) ebenda, §, 71; vgl. meine AbhandlunO' "b . D k h h f 
0 u er. ie Schuld-nec tsc a t nach altnordischem Rechte, S, 4. 

4) G:n" §, ｾＹＸＬ＠

SST C 

) 
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ｾｬｴ･ｲｮ＠ eventuell zu alimentiren hatte, schon von Rechts-
weO'en verhaftet waren, ebendarum aber auch durch Erlage 
I, t:> BetraO'es sich von ihrer Haftung loskaufen konnten . ( leses /:) , , , .. 
Eudlich zieht aber unsere Hauptstelle auch noch dle ｬｾ＠ alle 

in Betracht, in welchen die Eheleute zwar beiue Ｎｆｲ･ｩｾ･Ｍ
I e Sl'lld aller in BezuO' auf ihr Fl'eilassungsbler SICh assen , '", , 
nn(rleich verhalten j 1) gerade diese Fälle sind aber flil' dIe 

ａｵｾｬ･ｧｬｬｮｧ＠ die schwierigsten. Hat zwar die Frau ihr Bier 

o'ehalten, abel' der Mann nicht, so sollen die Kinder beiden 

lEItern gegenüber gleichmässig des Erbrechtes ･ｮｾｨ･ｨｲ･ｬｬＮ＠
Hat daO'e()'en der Mann sein Bier gehalten, aber dl8 Frau 

nicht ｳｾ＠ ｾｯｬｬ･ｮ＠ die Kinder dennoch Beiden gegenüber erbbe-

rechtigt sein, wenn der Patron der Frau auf seine ｾｮｷ｡ｲｴﾭ
schaft auf die Erbschaft (von) verzichtet. Hat endlICh der 

Herr des einen Theils in die Ehe gewilligt, der Herr des 

anderen 'rheiles aber nicht, so bat dei' nicht ｣ｯｮｳ･ｮｴｩｲ･ｾ､･＠

Patron die \Vahl, wie er sich zn der Sache stellen will, 
d 1 demnac1. wenn es sich um eine fette Erbschaft un er mUll Jl, • 

bandelt dieselbe fiir sich beanspl'llchen, dagegen im Verar-

ｭｵｮｧｳｦｾｬｬ･＠ sich die ａｬｩｭ･ｬｊｴｾｴｴｩｯｮｳｰｦｬｩ｣ｨｴ＠ vo.m Leibe halten. 

Es leiden diese Bestimmungen, wie man siebt, an grosseI' 

Unvollständigkeit, indem die Haltung oder. ｎｩ｣ｨｴｨ｡ｾｴｵｮｧ＠

des Freilassungsbieres , die Ertbeill1l1g oder ｎｬｃＺｬｴ･ｾｴｨ･ｉｬｵｮｧ＠

des Heirathsconsenses Seitens des Patrons bel, lllcht .ge-

haltenem Biere endlich dessen Verzicht oder NlchtverzlCht 

auf seine ｅｲ｢｡ｬｾｳｰｲｩｩ｣ｨ･＠ neben einander in Betracht ｧｾｺｯｧ･ｮＬ＠
b k · II aus der Combination dieser verschIedenen a er ｾ･ｬｬｬ･ｳｷ･ｧｳ＠ a eh' kr h b 

Factoren sich ergebenden Möglichkeiten auc WIr lC , .. c-
I) I t t cl 3 aufO'estellten Satze sprochen werden. er e z e er 0.. 

. kl d eh bezUO'lrch Ihrer Be-spricht aber eUle s0h1' 'are, un au , 0 .. l' 1 
' . h R ,1 s Er setzt natur IC 1 gründung sehr vel'standlrc e ege au. , 

den Fall voraus, da die beiden Eheleute ihr Frellassungs-

1) ebenda, §, 63. 
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bier nicht gehalten haben, soferne ja n ur unter dieser Vor-

aussetzung auf die Ertheilung des Eheconsenses Seitens ihrer 

Patrone etwas ankommen konnte. und er will solchellfalls 

d:m nicht consentirenden Patrone die Wahl lassen, ob er 

dIe Folgen seiner ConsensverweigerunO' ziehen oder nicht 

ziehen wolle j 'dieser kann somit, da die Ehe ohne seinen 

Consens eingegangen ist, den ans ihr erwachsenen Kindern 

ihr Erbrecht bestreiten und den Nachlass ihres parens für 
sich selbst in Anspruch nemen, - er kann aber auch die 

ｾｨ･ｬ･ｵｴ･＠ b,ehande1n, wie wenn er seinen Consens zu ihrer 

Ehe ertheIlt hätte, und sich somit von der drückenderen 
Alimentation>;pflicht frei machen welche l'h F ' 1 

' , n relge assenen 
lll,ederer Ordnung gegenüber an und für sich träfe, Damit ist 

st:llschweigend aber auch gesagt, dass der Patron, welcher 

ｳ･ｾｮ･ｮ＠ ｅｾ･｣ｯｮｳ･ｮｳ＠ ertheilt hat, den aus der Ehe erwachsenden 

KIndern ｾｨｲ･ｮ＠ Anspruch auf den Nachlass des betreffenden 
parens lllcht bestreiten darf, und dass er anderersei ts im 
Verarmungsfalle für die Verpflegung sei es nun der Kinder 

oder ､ｾｳ＠ ｢･ｴｲ･ｦｦ･ｮ､･ｾ＠ parens aufkommen muss j haben dem-

nach ｾｉ･＠ ｐ｡ｴｾｯｮ･＠ belder A!;ltern consentirt, so sind die Kin-

!er ｢･ｬ､･ｾ＠ A!;ltern gegenüber erbberechtigt, und haben beide 
｡ｴｲｯｾ･＠ lllcht consentirt, sind die Kinder keinem ihrer "Eltern 

gegenuber erbberechtiat, Der erste de d ' 
S"t d 0 l' reJ ausgesprochenen 

a ze agegeu stellt für den Fall da dl'e Eh f 'I B' 
h I Ｌｾ＠ e rau 1 Ir leI' 

ge a ten hat, der Ehemann aber nicht d' R 1 
d' K' d ' , le ege auf dass 

le In er Belden gegenüber nicht el'bi!:'h' , I ' ' , 
t" l' h . I' lU 19 seIn so len wobeI na ur lC shl schwelgend vorausgesetzt 'd d ' 

cl I t t ' h WIr, ass der Patron es e z eren lllC t etwa seinen Eh 
V t ", econsens ertheilt hat' dem 

a er gegenuber SICh von selbst ve t h d ' 
höchstens insoferne auffällig als h' rs e ,ehn , ｾ＠ 1e: doch 

b ' ler lllc t WIe In d 
soe en besprochenen Falle der Wahl d P ,em 

t 11t 'd b es atrons anhelm-
ges e WIr, 0 er den Kindern ein Erbrecht 
wolle oder nicht, erscheint diese Regel d 1I.f zugestehen 
"b 11 d' b er luUtter geaen u er a er lllgS edenklich und sie 'd d' 0 -

, wIr Jeses noch in er-

l 
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höhtem Masse· durch uen sofort folgenden zweiten Satz, 
welcher stillschweigend voraussetzt, dass auch in uem um-

gekehrten Falle, da der Mann sein Bier gehalten, die Frau 

dagegen das ihrige nicht gehalten hat, die Kinder an nnd 

für sich beiuen lEItern gegenüber erbunfähig sind, jedoch 

ausdriicklich bemerkt, dass sie heiden gegenüher erbfähig 

werden, wenn der Patron der Frau auf sein Erbrecht ver-

zichtet, Es scheint, dass man durch diese Unterscheidung 

drr hervorragenden Stellung ues Mannes in der Ehe nech-

nung tragen wollte j streng construirbar diirften jedoch die 
zu solchem Behufe getroffenen Bestimmungen nicht sein, 

- Ungemein schlicht und einfach nemen sich dieser ebenso 

spitzfindigen als verworrenen Casuistik der ｇｾｌＬ＠ gegenüber 

die einschlägigen Bestimmungen der ｆｲｾｌＬ＠ ans; sie lauten: 1) 
"en ef leysfngi teh konu, hvart sem hann teh leysfngju 
･ｾ｡＠ arborna, ｾ｡＠ hverfa 2, lutir ｢ｦｂｾｩ＠ ga'zlu ok arfs undir 

ｦￖｾｬｬｲ＠ ok undir skapclrottinll hans, en ｾｲｩￖｪｵｮｧｲ＠ undir moÖur, 
ok . ｾ｡ｵ＠ 01' I>yrmslum, er til müÖur hverfa, ef hon er ar-

hOl'in", Darnach sollen also, wenn ein Freigelassener 
hrirathet, dessen Kinder zu 2;3 ihm und seinem Patrone 

znfallen, dagegen zu 1/3 der Mutter, und zwar sowohl wa<; 

das Erbrecht als was die Verpflegung betrifft, Diese Regel 

wird ganz gleichmlissig zur Anwendung gebracht, möge 

nun die Mutter gleichfalls eine Freigelassene, oder, aber 
vollfreien Standes sein, Die Bemerkung endlich, dass die 

der Mutter zufallenden Kinder von den I>yrmslir frei werden 

sollen, wenn sie selbst voll frei ist, zeigt einmal, dass die 

Theilung auf die Kinder selbst und nicht blos auf die Kosten 

ihrer Verpfleo-una sich beziehen sollte, und Hisst weiterhin 

erkennen, da:s die ganze Vorschrift sich zunächst auf Frei-
gelassene niederer Ordnung bezog, womit natürlich nicht 

ausgeschlossen ist, dass sie auch auf Freigelassene höherer 

1) FrllL" IX, §, 11. 
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h I Ｌｾ＠ e rau 1 Ir leI' 
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b ' ler lllc t WIe In d 
soe en besprochenen Falle der Wahl d P ,em 

t 11t 'd b es atrons anhelm-
ges e WIr, 0 er den Kindern ein Erbrecht 
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l 
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Ordnung analoge Auwendung finden mochte. Der für die 

Vertheilung der Kinder aufgefltellte Massstab war aber der-

selbe, welcher von den FrpL sowohl als von den GpL. für 

die Betheiligung .der Ehegatten am gemeinsamen Vermögen 

festgehaIten wurde, soweit nicht etwa vertraO'sweise ein An-
1:> 

deres ausbedungen war, I) und iflt demnach die Meinung der 

Bestimmung zweifellos die, daSis die Kinder als Last des 

Vermögens nach demselben Maflsstabe vertheilt werden sollten 
wie das Vermögen selbst. 

Nachdem nunmehr die Rechte und Pflichten der beiden 
Classen von Freigelassenen besprochen worden sind, kann 

sofort an die Deutung zweier bisher noch llnbesprochener 
Ausdrücl(e herangetreten werden, welche mit der Unterschei-

dung ､ｩｾｳ･ｲ＠ .beiden Classen zusammenzuhängen scheinen, und 

､Ｚｲｾｮ＠ rlChtJge Deutung die hisherigen Angaben ii.ber diese 
eIlllgermassen zu vervollständigen verspricht, der Ausdrücke 

py.rmslamenn nnd vanarmenn nämlich, welche übrigens 
beIde ausschliesslich den FrI>L. und dem älteren Stadtrechte 
angehören. Unter den pyrmslamenn wird man schon von 
Vornherein geneio't sein dieieniO'en L t t h 

o J' I::> eu e zu vers e en, 
welche "i pyrmfllum" zu einem Herrn st h d d' 

" e en, un le ge-
nannten Rechtsbucher bestätiO'el1 I'U de Th t d' V 

o r a lese er-
muthung. Wenn nämlich die FrpL. unter den L t d' 
nicht über einen Mann zu Gericht sitzen d" e eu edn, Ie 

I urlen, essen pyrms amenn nennen, 2) so wird ma . h d 
. n SIC aran zu er-
lllnern haben, dass die GpL. zu den J. I' I h d 
'. ..yrnlS Ir, we c e er 

FreIgelassene gerlllgerer OrdnuuO' seine F '1' 
"b 1:> m rel asser geO'en-
u er zu beobachten hat, auch die Verpflicht "hIt.'" t 

t' " d' ung za . "a se Ja eigl om annarra a moti honum" W J' d' 
. enn lerner Ie-seI ben FrI>L. den König anweisen 9) wenn J 

' er gegen emanden 

1) ebenda, XI, §, 6 u. 8; GJ>L., §. 53 u. 64. 
2) FrJ>L., X, §. 14; vgl. GJ>L., §. 66. 
B) FrllL., IV, §. 4; XV, §. 1. 

, " - .... " • ＮＮＮｾ＠ -K; I .:.. _____ _ 

11la1l1'el': Die Freigelassenen nach altnoncegischem Rechte. 81 

wrgcll Landesverraths klagen will, mit der Klagestellullg 

tinen Stantlesgenossen des Angeschuldigten zu beauftragen, 
der zur hirö, d. h. Dienstmannschaft gehört, jedoch für den 

Fall, dass die Klage gegen leyslngjar oder gegen pyrmslamel1n 
<reht, ihn ermächtigen, die Klageführnng einem Bauel'llsohlle 

;'u übertragen, falls ein solcher in der hirö zu finden ist, 

so werden dabei nicht nur die leysingjar und die pYl'1usla-

menu gemeinsam als Leute geringeren Standes den freige-

borenen Bauern gegenübergestellt, sondern sie werden auch 

unter sich unterschieden, da die Zusammenstellung heider 
Ausdrücke doch nicht wohl tautologisch gemeint sein kanu. 

Bei Besprechung der Verbalinjurien schiebt ferner dasselbe 
RechtsbIlch die mehrfach besprochene Regel, dass alle Leute 

ihre BURse "silfrmetit" erhalten sollen, mit Ausname der 

pyrmslamenn, ein, nachdem zuvor die Bussbeträge des höldr, 

arborinn ｭ｡ｾｲＬ＠ reki'I>egn und leysingjasonr angegeben wor-
den waren, aber ehe noch die Ansätze für die Freigelassenen 

seIhst besprochen sind; 1) die Vermuthung liegt nahe, ､｡ｾｳ＠

dieser Ort für die Einschiebung darum ｧ･ｷｾｩｨｬｴ＠ wurde, weIl 
O'erade hier die Grenze zwischen den pyrmslamenn und den 

ｾ｢ｲｩｧ･ｮ＠ Freien lag, und dass die Besprechung des Freige-

lassenen, der sein Freilassungsbier gehalten hat, nur darum 

hiuter statt vor das Einschiebsel zu stehen kam, weil um 
der Vereinfachung des Ausdruckes willen von beiden Classen 

der Freigelassenen in einem Satze gehandelt werden wollte. 

Wenn im Stadtrechte nach Besprechung der verschiedenen 

Busssätze , welche beiden Classen von Freigelassenen zu-

kommen der Satz folgt: "en pyrmslamenn allir skulu pyrmazt 
ｶｩｾ＠ skapdrottinn sinn jafnt i kaupangi sem i heraM", 2) so 

kann derselbe doch wohl nur auf die kurz zuvor bespro-

chenen Freigelassenen geringerer Ordnung bezogen werden. 

1) FrI>L., X, §. 35; BjarkR., III, §. 162. 
2) BjarkR., II, §. 47. 

[1878 I. Philos.-phiIol.-hist. Cl. 1.] 6 
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Endlich die Bestimmung, dass vagabundirenJe Bettler, welche 

keine pyrmslameun sind, für den Fall, dass sie arbeitsfiihig 
und somit nicht zum Betteln gezwungen l"ind, in eine Busse 

von 3 ｾｉ｡ｲｫ＠ verfallen und für diesen Betrag in Schuldhaft 
genommen werden sollen,l) findet ihre Erklärung ebenfalls 
wider ganz naturgellläss unter der ｖｯｲ｡ｬｕｾｳ･ｴｺｵｮｧＬ＠ dass der 
pyrmslamaör als ein Freigelassener geringerer Ordnung auf-
zufassen ist, dessen Versetzung in die Schuldhaft mit den 
Rechten unvereinbar ist, welche dem Patrone ihm gegen-

über zustehen, während zugleich die Alimentationspßicht 
und 8chutzgewalt eben dieses Patrons die eigene Verschul-
dung des Mannes im gegebenen Falle ausschliesst. Man 
wird gegen diese· Schlussfolgerung nicht ein wen den d üffen, 
dass au ein paar weiteren Stellen, welche einer soeben er-
wähnten Angabe sich anschliessend aussprechen: "at silfr-
metinn skaI arborins manns eyrir aUr f mannhelgi, Dema 
pyrmsJamanna",2) "en silfrmetit er arborinna fe, en sakgilt 
I>yrmslamanna fe", S) die arbornir menn den pyrmslamenn 

in einer Weise gegenübergestellt werden, welche, wenn der 
Gegensatz als ein erschöpfender genommen werdeu will, 
auch den leysingi, den leysingjason, und sogar den rekspegn 
zu diesen letzteren zu zählen nöthigen würde; es scheint 
vielmehr dabei ein ungenauer Gebrauch der Bezeichnung 
arborinn maÖr vorzuliegen, Von welchem sich auch sonst 
Spul'en nachweisen lassen. 4) Beachtellswerth bleibt aber die 
in Bezug auf die BusszahlulloO' aufu:estellte ReO'el welche da-

. ｾ＠ b , 

durch nur in ein heUeres Licht gerückt wird, dass bezüglich 
einzelner Bussfälle umgekehrt gesagt wird: "en pat skaI 
vera aUt silfrmetit", 6) oder auch: "ok sakgilt aUt, nema 

1) FrJ>L., X, §. 39; BjarkR., HI, §. 163. 
2) FrH., IV, §. 45. 
3) ebenda, X. §. 46. 

4) z. B. e'benda, IX, §. 10. 
5) e ben da, IV, §. 49. 

J 
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liiO'fest Se",I) u. dgl. m. \Vir wissen n;imlich aus den Ge-
sCLichtsquellell, dass bereits zu K. 1\!agnus Erlingssoll's Zeit 

der sakgildr eyrir nur noch halbsoviel galt als der silfr-
metinn eyrir; 2) die Verschiedenheit der bei beiden Classen 
von Freigelassenen anzn wen,lenden Berechnungsweise hat 

somit zur Folge, dass die Bus:-;e des Freigelasspnen geringerer 
Ordnung bei gleicher Angabe ihres nominellen Betrages 
effectiv stets nur halb so hoch sich beläuft als die Busse 
der Freio'elassenen höherer Ordnung. 3) Mag sein, dass es o 

damit zusammenhängt, wenn bei den ßussangaben der FrpL. 
zumeist die beiden Classen der Freigelassenen nicht mit 
gesonderten Ansätzen hedacht werden; zu der m:hrfach 
ausgesprochenen Regel, dass die Busssätze der verschIedenen 
Stände im Verhältnisse VOll 2: 3 ansteigen sollen,4) würde 
diese Anname freilich wenig passen. - Die vanarmenn wer-
den nur an zwei Stellen der FrpL. genannt. Das einemal 
wird bei Erörterung der Frage, wie der Patron sein Recht 

gegenüber dem Freigelassenen niederer Ordnung ｾｵ＠ verfolgen 
habe, wenn dieser sich seiner "vörn" zu entZIehen sucht, 
und zwar unmittelbar nachdem ausgesprochen worden war, 
'dass der sachf<illige Freigelassene sein ganzes Vermögen 
und eine Busse von 3 Mark verwirkt habe, und in Schuld-

haft zu nemen sei, bis er die letztere abverclient habe, 
sofort beiO'efüO't dass es ebenso "um vanarmenn" zu halten 

o 0' S 'e!' h sei; 6) die zweite Stelle aber bestimmt, dass der ｃｾｬｬｬｓ＠ err, 
welcher ein ",Veib ausseI' Lands bringt, "er vanarmal'ir 
manns er eÖa leysingja manns", dafür dem Herrn dieses , -
'Weibes 12 Unzen büssen, und alles Gut ersetzen musse, 

1) ebenda, XIII, §. 15. 
2) Heimskr. l\Iagnuss s. Erlingssonar, 

Fagrsk., §. 268, S. 17!l, u. dgl. m. 
cap. ] 6, S. 792; 

3) vgl. Gj essing, S. 293. 
4) siehe oben, S. 39-40. 
5) Fr}L., IX, §. 10. 

6* 
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. ｾ＠ b , 
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1) FrJ>L., X, §. 39; BjarkR., HI, §. 163. 
2) FrH., IV, §. 45. 
3) ebenda, X. §. 46. 

4) z. B. e'benda, IX, §. 10. 
5) e ben da, IV, §. 49. 
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liiO'fest Se",I) u. dgl. m. \Vir wissen n;imlich aus den Ge-
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Stände im Verhältnisse VOll 2: 3 ansteigen sollen,4) würde 
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und zwar unmittelbar nachdem ausgesprochen worden war, 
'dass der sachf<illige Freigelassene sein ganzes Vermögen 
und eine Busse von 3 Mark verwirkt habe, und in Schuld-

haft zu nemen sei, bis er die letztere abverclient habe, 
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o 0' S 'e!' h sei; 6) die zweite Stelle aber bestimmt, dass der ｃｾｬｬｬｓ＠ err, 
welcher ein ",Veib ausseI' Lands bringt, "er vanarmal'ir 
manns er eÖa leysingja manns", dafür dem Herrn dieses , -
'Weibes 12 Unzen büssen, und alles Gut ersetzen musse, 

1) ebenda, XIII, §. 15. 
2) Heimskr. l\Iagnuss s. Erlingssonar, 

Fagrsk., §. 268, S. 17!l, u. dgl. m. 
cap. ] 6, S. 792; 

3) vgl. Gj essing, S. 293. 
4) siehe oben, S. 39-40. 
5) Fr}L., IX, §. 10. 

6* 
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welches die Freigelassene erweislichermassen besessen hatte. 1) 
Hiernach ist klar, dass unter den vanarmenn Leute Zll ver-
stehen sein müssen, deren Stellung sich mit der der Frei-
gelassenen einigermassen berührt, und welche zumal wie 

diese durch die Rechte eines Herrn in der Freiheit ihrer Be-
wegung einigermassen beschränkt sind, während sie doch an-
dererseits ｖ･ｲｭｧｾｮ＠ besitzen und verwirken mögen. Ich kann 
hiernach nicht mit Joh. Fritzner und Gu5brandr ViO'fusson an 

n 
einen Bettler, Almosenempfänger oder zu verpflegenden Armen 

denken, obwohl Redensarten wie "ganga a van", "ganga me5 
vanarvöl", "bera vanarvöl" allerdings eine solche Deutung 
nahe legen; ebensowenig möchte ich aber auch mit Gjessing, 
welcher sich am Einlässlichsten mit dem Ausdrucke befasst 
hat,2) diesen auf die Schuldknechte oder auf die Austrägler 
beziehen, sondern, einer anderen von dem Letzteren ge-
wiesenen Spur folgend, glaube ich in denselben lediglich 
die höhere Classe der Freigelassenen erkennen zu sollen. 
Im isländischen Rechte wird der Ausdruck arfvan was auch , 
seiner Etymologie völlig entspricht, schlechtweg für die 
Anwartschaft auf eine Erbschaft gebraucht; S) in den Fr{>L. 
aber steht nerselbe einmal speciell fiir das eventuelle Erb-
recht, welches dem Freilasser und seiner Nachkommenschaft 
gegenüber dem Freigelassenen und seiner Descendenz bis 
zum 8ten Grade einschliesslich zusteht,4) und in den G{>L. 
wird in diesem letzteren Sinne sogar einmal das einfache 
"von" gebraucht. 5) Hiernach mochten als vonarmenn recht 
wohl, diejenigen Freigelassenen sammt ihrer Nachkommen-
schaft bezeichnet werden, welche ,,61' {>yrmslum" sind, und 
somit nur eben noch einem subsidiären Erbrechte ihres 

1) ebenda, §. 16. 

2) Gjessing, S. 256-60. 

3) z. B. Kgsbk., §. 123, S.236; Arfa1>., cap. 10, S. 200-201. 
4) Fr1>L., IX, §. 11. 

5) G 1> L., §. 63. 
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Freilassers und seiner Descendenz unterliegen; wird doch 
auch in einem schwedischen Rechtsbuche der Ausdruck 

wO'ha van til fostra" für das Recht eines Herrn an seinem 
" t> 

Unfreien gebraucht, und von Schlyter gerade aus des 
Ersteren Anwartschaft auf dessen Erbe erklärt.!) 

Kurz zusammengefasst ist das Ergebniss der bisherigen 
Untersuchung folgendes. Die sämmtlichen norwegischen 
Provincialrechte unterscheiden zwei Classen von Freige-
lassenen. Der geringeren Classe von solchen fehlt die volle 
Freizügigkeit, die Verehelichungsbefugniss, die freie : ｾｲﾭ
füO'uno- über das eigene Vermögen, sowie das gegenseItIge 
ｅｉｾｲ･ｾｨｴ＠ unter den lEItern, Kindern und Geschwistern; sie 
unterlieO't ferner den als {>yrmslir ｢･ｾ･ｩ｣ｨｮ･ｴ･ｮ＠ Verpflich-
tunO'en ｾ･ｧ･ｮ￼｢･ｲ＠ dem Freilasser und seiner Nachkommen-
sch:ft sowie einer Schutzgewalt desselben, während sie zu-, . . 
gleich in Bezug auf 'Wergeld ｵｮｾ＠ Busse, ､｡ｾｮ＠ lll. emer 
Reihe von anderen Beziehungen, m welehen SICh dIe Ab-
stufung der Stände geltend zu machen pflegt, entschied.en 
zurückO'esetzt erscheint. Die höhere Classe derselben ISt 
､｡ｧ･ｧ･ｾ＠ von den {>yrmslir sowohl als der vörn. befreit, ge-
niesst der Freizügigkeit, Verehelichungsbefugmss ｾｮ､＠ . des 
freien Verfügungsrechtes über ihr Vermögen, SOWIe ellles 
Erbrech tes, welches allerdings auf den ersten Grad der .Ver-
wandtschaft beschränkt ist; sie unterliegt aber noch elllem 
subsidiären Erbrechte des Freilassers und seines Hauses, 
welchem hinwiderum auch eine subsidiäre Alimentationspflicht 
entspricht, und steht in Bezug auf die Standesrechte z,,:ar 
auch noch den vollfreiell Leuten nach, aber doch entschIe-
den über die niedere Classe der Freigelassenen emporgerückt. 
Die B{>L. und E{>L. bezeichnen dabei die Freigelassenen 

niederer Ordnung als frjtHsgjafar, und ｾｩ･＠ ｆｲ･ｩｧ･ｬ｡ｳｾ･ｮ･ｮ＠

höherer Ordnung als leysfngjar, während dIe G{>L. und Er{>L., 

1) vgl. Schlyter', s. v. van. 
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sowie das Stadtrecht die letztere Bezeichnung für beide 

Classen brauchen; doch deuten einzelne Spuren in den FrpL. 

und im BjarkR. darauf hin, dass jene erstere Terminologie 

früher auch im Drontheimischen üblich gewesen war, und 

hier kommt iiberdiess anch wohl die Bezeichnung l>yrmsJa-

menn für die geringere, und die Bezeichnung vanarmenll 

für die höhere Classe der Freigelassenen vor. Der Unter-

schied zwischen heiden Classeu beruht dabei Dach den Gl>L., 

Frl>L. und dem BjarkR. darauf, dass die niedere Classe aus 

den Freigelassenen besteht, welche ihr Freilasslll1gsbier noch 

nicht gehalten haben, die höhere dagegen aus denen, welche 

dasselbe gehalten haben; jedoch gehört zu der ersteren 

Classe auch noch der Sohn, oder sogar der Sohn, Enkel 

und Urenkel des nrsprünglich Freigelassenen, wogegen 

dessen Enkel, beziehungsweise Urenkel auch ohne Haltung 

eines Freilassungsbieres in die höhere Classe übertritt, und 

zu dieser höheren Classe zählt sodann noch die weitere 

Descendenz bis zum Sten Grade einschliesslich, sodass erst 

mit dem 9ten Grade der beiderseitigen Nachkommenschaft 
die Beziehungen zwischen dem Hause des Freilassprs und 

dem Hause des Freigelassenen völlig erlöschen. Dem gegen-

über lassen die B1>L. und EpL. nicht erkennen, auf welche 

Momente sich bei ihnen die Scheidung beider Classen stiltzte, 

wenn sie auch andeuten, dass auch bei ihnen die Zugehörig-
keit zu denselben in gewissem Umfange auf die Nach-

kommenschaft des Freigelassenen sich erstreckte; als wahr-

scheinlich wird indessen immerhin bezeichnet werden dürfen, 

dass auch in der östlichen Hälfte des Reichs die Verhältnisse' 
beider Classen änlich geordnet gewesen sein werden wie in der 

westlichen. Nicht verkennen lässt sich übrigens, dass in den 

G1>L. und Fr1>L. die Scheidung der bei den Classen sich nicht 
mehr mit derselben Schärfe ausgeprägt zeigt, wie in den 
BI>L_ und EpL., soferne die niedere Classe dort bereits mehr-

fach mit der höheren verschmolzen erscheint j doch scheint 

j , 

I 

D 'e Freigelassenen nach altnorwegischem Rechte, 87 
Jllaurer: ! 

. . leichstellung beider zunächst auf die Punkte be-
SICh die G I h d· Standesrechte als solche be-

l .. kt zu haben, we c e 1e . 
sc Jl'<Lll' V h"lt' des FreiO'elassenen zu semem ··1 d das er a l1lSS 0 

trafen, WlL 11'en . C h b ··hrt blieb und maO' gerade , ·1 1 Ihr uoc un ern , 0 

l' re1 assel' VOl l' l' letzteren Seite her-
, d A fl'ommen der von (lese " 

hiem1t as u' mslamenn und v,inarmeun 

ｧ･ｮｯｭｭ･ｮ･Ｎｾｬ＠ ｂ･ｺ･ｩ｣ｬｾＺｾｾｾｾｮ･ｉＡＺｩ｣ｫ･ｬｴ＠ sich aber auch noch 
znsammellhallgen. EI' BevorzugunO' der leys-

d h··h' en C asse eme 0 

innerhalb er 0 er ,. Ibst welche durch die un-
,. 'vor den leysmgJar se, , 
1l1gJUsYlllr ff h·t d den ersteren zugestandenen 

. h > Bescha en e1 er . h t 
orgamsc e , .. späteren Zeit gekennzelc ne , 
Bussbeträge .als ｾｲｺ･ｾｧＱＱｬ｢ｳｳ＠ emer h llmäliO'er Annäherung der 
auch ihrerserts em ｾｴｲ･＠ en nac a 0 .' 

an die FreiO'oeborenen erkennen lasst. Freigelassenen 
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